; Rat der
Europaischen Union

Brussel, den 6. Juni 2023
(OR. en)

9924/23

Interinstitutionelles Dossier:

2022/0195(COD) LIMITE

ENV 580
CLIMA 255
FORETS 58
AGRI 278
POLMAR 29
CODEC 974

VERMERK

Absender: Generalsekretariat des Rates

Empfanger: Ausschuss der Standigen Vertreter

Nr. Komm.dok.: 10607/22 + ADD 1

Betr.:

VORBEREITUNG DER TAGUNG DES RATES (UMWELT) AM 20. JUNI
2023

Vorschlag fur eine Verordnung des Europaischen Parlaments und des
Rates Uber die Wiederherstellung der Natur

— Allgemeine Ausrichtung

EINLEITUNG

Am 22. Juni 2022 hat die Kommission einen Vorschlag fiir eine Verordnung {iber die
Wiederherstellung der Natur! angenommen, der darauf abzielt, in schlechtem Zustand
befindliche Lebensriume in Europa wiederherzustellen und der Natur in allen Okosystemen
wieder mehr Raum zu geben — von Wéldern und landwirtschaftlichen Flichen bis hin zu
Meeres-, SiiBwasser- und stidtischen Okosystemen. Im Rahmen dieses Vorschlags werden
rechtlich bindende Zielvorgaben fiir die Wiederherstellung der Natur in verschiedenen

Okosystemen gelten, die die bestehenden Rechtsvorschriften ergiinzen.

Der Europdische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme zu dem

Vorschlag am 25. Januar 2023 angenommen. Der Ausschuss der Regionen hat seine

Stellungnahme zu dem Vorschlag am 9. Februar 2023 angenommen.
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I1.

Die Beratungen im Européischen Parlament iiber den Vorschlag sind im Gange. MdEP César

Luena (S&D) wurde zum Berichterstatter ernannt. Der ENVI-Ausschuss hat den
Berichtsentwurf des Berichterstatters in seiner Sitzung vom 12. Januar 2023 gepriift. Er plant,
seinen Legislativbericht im Juni anzunehmen, und die Abstimmung im Plenum wird

voraussichtlich im Juli stattfinden.

ARBEIT IM RAT

Unter tschechischem und schwedischem Vorsitz hat die Gruppe ,,Umwelt*“ den Vorschlag
iiber die Wiederherstellung der Natur eingehend gepriift. Es wurden verschiedene
Kompromisstexte des Vorsitzes vorgelegt, die die Beratungen in 20 Sitzungen der Gruppe

,2Umwelt und die anschlieBenden Bemerkungen der Delegationen widerspiegeln.

Der Rat ,,Umwelt* hat auf seiner Tagung vom 22. Dezember 2022 eine
Orientierungsaussprache iiber die Zielvorgaben und das Erfordernis der
Nichtverschlechterung gefiihrt. Der Rat ,,Landwirtschaft und Fischerei erdrterte die land-
und forstwirtschaftlichen Aspekte des Vorschlags auf seinen Tagungen vom 21. November
2022 und 20. Mirz 2023 unter ,,Sonstiges“?, und der Rat ,,Verkehr, Telekommunikation und
Energie® erorterte Aspekte im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien am 28. Mérz 2023,

ebenfalls unter ,,Sonstiges*3.

Am 26. April 2023 und am 24. Mai 2023 ersuchte der Vorsitz den AStV um Leitlinien fiir die
weitere Arbeit.# Die Beratungen im AStV ergaben, dass der Kompromisstext des Vorsitzes im
Allgemeinen in die richtige Richtung geht. Der AStV gab ferner politische Leitlinien fiir die
Richtung vor, die in Bezug auf wesentliche Elemente des Vorschlags einzuschlagen ist. Am

1. Juni 2023 hielt der Vorsitz bilaterale Treffen mit allen Delegationen ab, um die

dringlichsten Bedenken der Mitgliedstaaten eindeutig zu ermitteln.

A W N

Dok. 7401/23.
Dok. 7670/23.
Dok. 8416/23.
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I11.

Im Anschluss an die vom AStV und bei den bilateralen Treffen erhaltenen Leitlinien legt der
Vorsitz einen iiberarbeiteten Kompromisstext fiir eine allgemeine Ausrichtung vor. Dieser
Kompromisstext schafft ein Gleichgewicht zwischen der Beibehaltung ehrgeiziger Ziele fiir
die Wiederherstellung der Natur und der Gewihrung von Flexibilitdt fiir die Mitgliedstaaten
bei der Durchfiihrung der Verordnung.

Die Verordnung tiber die Wiederherstellung der Natur ist ein komplexer Vorschlag mit
Querschnittsthemen, die Auswirkungen auf andere Politikbereiche der EU haben werden. Der
Vorsitz hat die von den Delegationen gedullerten Bedenken zur Kenntnis genommen, und wo
immer dies moglich ist, tragt der Kompromisstext fiir eine allgemeine Ausrichtung den
spezifischen nationalen Gegebenheiten Rechnung, erhoht die Flexibilitét fiir die
Mitgliedstaaten und passt die Zielvorgaben an, wihrend er gleichzeitig darauf abzielt, gleiche
Wettbewerbsbedingungen zu wahren. Zudem zielt die allgemeine Ausrichtung darauf ab,

unndtigen Verwaltungsaufwand zu verringern.

WICHTIGSTE ELEMENTE DES KOMPROMISSTEXTES DES VORSITZES

Wiederherstellung von Land-, Kiisten-, Siilwasser- und Meeresokosystemen (Artikel 4 und 5)

Allgemeine Verpflichtungen

Wie von den Delegationen gefordert, erhoht der Kompromisstext des Vorsitzes die
Flexibilitit fiir die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der im Vorschlag iiber die
Wiederherstellung der Natur festgelegten Verpflichtungen. Die Zielvorgabe, den Zustand der
in den Anhéngen I und II aufgefiihrten Lebensraume bis 2030 um 30 % zu verbessern, wird
auf die Gesamtfliche des Lebensraumtyps und nicht auf jede einzelne Lebensraumgruppe

bezogen.
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10.

1.

Bei Landlebensrdaumen haben die Mitgliedstaaten bis 2030 Zeit, den Zustand von 90 Prozent
der unbekannten Lebensrdume zu bestimmen, anstatt ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung
Wiederherstellungsmafinahmen anwenden zu miissen, wenn der Zustand unbekannt ist. Bei
Meereslebensraumen muss bis 2030 nur die Hélfte der Wissensliicken geschlossen werden.
Bei allen Lebensraumtypen muss der Zustand bis 2040 bekannt sein. Die Festlegung
quantitativer Wiederherstellungsanforderungen gilt nur fiir Gebicte, deren Zustand bekannt

1st.

Angesichts der besonderen Schwierigkeiten bei Meeresokosystemen wird im Kompromisstext
des Vorsitzes fiir eine allgemeine Ausrichtung zusétzlich zu den oben genannten Spielriumen
vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Verpflichtung zur
Verbesserung des Zustands der in Anhang II aufgefiihrten Lebensraume bei der Gruppe 7
einen niedrigeren Prozentsatz anwenden konnen, sofern dies einem guten Umweltzustand im
Sinne der Richtlinie 2008/86/EG nicht entgegensteht. Dartiber hinaus wird die Zielvorgabe
fiir 2030 bei der Gruppe 7 gestrichen.

Nationale und regionale Gegebenheiten

12.

Der Kompromisstext des Vorsitzes fiir eine allgemeine Ausrichtung enthilt ferner eine
Prézisierung, dass die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung ihrer nationalen
Wiederherstellungspléne die unterschiedlichen Gegebenheiten in einzelnen Regionen im
Zusammenhang mit sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen, regionalen und
lokalen Besonderheiten und der Bevolkerungsdichte berticksichtigen konnen. Gegebenenfalls
sollte auch der besonderen Situation der Gebiete in duBBerster Randlage der Union Rechnung

getragen werden.
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Nichtverschlechterung

13.

14.

15.

Das Erfordernis der Nichtverschlechterung ist ein wesentliches Element der Verordnung tiber
die Wiederherstellung der Natur, da es langfristige Auswirkungen der Wiederherstellung und
die Kostenwirksamkeit der durchgefiihrten MaBBnahmen gewihrleistet. Gleichwohl haben die
Delegationen zum Ausdruck gebracht, dass seine Umsetzung, wie sie im Vorschlag
vorgesehen ist, insbesondere auBerhalb von Natura 2000 und in Gebieten, die nicht
Gegenstand von Wiederherstellungsmaflnahmen sind, dulerst anspruchsvoll wire, da eine
umfangreiche Verwaltung eingerichtet werden miisste, insbesondere im Zusammenhang mit

Genehmigungsverfahren, aber auch fiir die Uberwachung und Bewertungen.

Folglich unterscheidet der Kompromisstext des Vorsitzes fiir eine allgemeine Ausrichtung
klar zwischen dem Erfordernis der Nichtverschlechterung fiir Gebiete, die Gegenstand einer
Wiederherstellung sind (Absatz 6 der Artikel 4 und 5), und fiir Gebiete, in denen die
Lebensraumtypen vorkommen (Absatz 7 der Artikel 4 und 5). In Absatz 6 wird das
Erfordernis der Nichtverschlechterung schlicht durch einen Schwellenwert ergéinzt, sodass es
nur auf ,,erhebliche” Verschlechterungen Anwendung findet, wihrend in Bezug auf Absatz 7
mehrere Anderungen vorgenommen wurden, die auf ein aufwandbezogenes Erfordernis der
Nichtverschlechterung abzielen. Zusitzlich zur Einfithrung des Schwellenwerts fiir
»erhebliche* Verschlechterungen miissen die Mitgliedstaaten bis zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung ihrer nationalen Wiederherstellungspléne die erforderlichen Ma3nahmen
treffen, um eine erhebliche Verschlechterung zu verhindern, doch sind solche MaBBnahmen auf
Gebiete beschrénkt, in denen die in den Anhédngen I und II aufgefiihrten Lebensraumtypen
vorkommen und die in gutem Zustand sind oder die erforderlich sind, um die in Absatz 1 der

Artikel 4 und 5 festgelegten Wiederherstellungsziele zu erreichen.

Ausnahmen von der Erfiillung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen werden
dahin gehend prézisiert, dass sie auch Naturkatastrophen und Handlungen oder
Unterlassungen von Drittlindern umfassen. Dariiber hinaus wird prézisiert, dass das
Erfordernis des Treffens von MaBBnahmen zur Verhinderung einer Verschlechterung in
Gebieten, in denen die Lebensraumtypen vorkommen (Absatz 7 der Artikel 4 und 5), keiner

Einzelfallpriifung unterzogen werden muss.

9924/23 hs/jb/AM/KAR/ff 5

TREE.1.A LIMITE DE



Erneuerbare Energie

16.

Klimawandel und Biodiversitétskrise sind untrennbar miteinander verbunden, und die
Instrumente zur Bewiéltigung dieser Krisen miissen aufeinander abgestimmt sein und einander
ergénzen. Zur vollstindigen Abstimmung der Verordnung liber die Wiederherstellung der
Natur und der Erneuerbare-Energien-Richtlinie wird im Kompromisstext des Vorsitzes flir
eine allgemeine Ausrichtung ein neuer Artikel 5a eingefiigt, in dem festgehalten wird, dass
die Planung, der Bau und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen, ihr Anschluss an das Netz und das damit verbundene Netz selbst sowie
Speicheranlagen von liberwiegendem Offentlichen Interesse sind. Solche Féile werden daher
als Ausnahme von den Verpflichtungen zur kontinuierlichen Verbesserung und zur
Nichtverschlechterung betrachtet. Dariiber hinaus konnen die Mitgliedstaaten diese Projekte
von der Verpflichtung zum Nachweis, dass weniger schiadliche Alternativlosungen zur
Verfiigung stehen, ausnehmen, wenn sie in einem Beschleunigungsgebiet fiir erneuerbare
Energien oder in einem speziellen Infrastrukturgebiet liegen, das in einem Plan ausgewiesen
ist, der gemal den einschligigen Artikeln der Erneuerbare-Energien-Richtlinie angenommen
wurde und der einer strategischen Umweltvertriglichkeitspriifung gemif3 den in der SUP-
Richtlinie® festgelegten Bedingungen unterzogen wurde. AuBerdem wird ein neuer

Artikel 21a zur Anderung des Artikels 7 der TEN-E-Verordnung® eingefiigt, um eine

entsprechende Bezugnahme auf die vorliegende Verordnung aufzunehmen.

Richtlinie 2001/42/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 {iber
die Priifung der Umweltauswirkungen bestimmter Pline und Programme (ABI. L 197 vom
21.7.2001, S. 30).

Verordnung (EU) 2022/869 des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 zu
Leitlinien fiir die transeuropéische Energieinfrastruktur, zur Anderung der Verordnungen
(EG) Nr. 715/2009, (EU) 2019/942 und (EU) 2019/943 sowie der Richtlinien 2009/73/EG
und (EU) 2019/944 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 (ABL. L 152 vom
3.6.2022, S. 45).
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Landesverteidigung

17.

Ein neuer Artikel 5b wird eingefiigt, um zu prézisieren, dass bei Planen und Projekten, die
ausschlieBlich der Landesverteidigung dienen, in Bezug auf das Erfordernis der
Nichtverschlechterung davon auszugehen ist, dass sie von uiberwiegendem oOffentlichen
Interesse sind. Die Mitgliedstaaten kdnnen solche Plidne und Projekte auch von dem
Erfordernis ausnehmen, dass keine weniger schadlichen Alternatividsungen zur Verfiigung
stehen. Wird diese Ausnahme angewandt, so muss der betreffende Mitgliedstaat jedoch
Malnahmen treffen, um die Auswirkungen auf die Lebensraumtypen abzumildern, soweit

dies angemessen und praktikabel ist.

Okosystemspezifische Verpflichtungen

18.

Der Vorschlag iiber die Wiederherstellung der Natur enthélt auch 6kosystemspezifische
Verpflichtungen, insbesondere fiir stidtische Okosysteme (Artikel 6), Fliisse und
Uberschwemmungsflichen (Artikel 7), Bestiuberpopulationen (Artikel 8), landwirtschaftliche
Okosysteme (Artikel 9) und Waldokosysteme (Artikel 10). Der Kompromisstext des
Vorsitzes fiir eine allgemeine Ausrichtung sieht auch bei der Umsetzung dieser
okosystemspezifischen Verpflichtungen Spielrdume vor, insbesondere in Bezug auf
Folgendes:

Stidtische Okosysteme (Artikel 6)

19.

Da Artikel 6 dem Hauptziel des Vorschlags tliber die Wiederherstellung der Natur
untergeordnet ist, ersetzt der Vorsitz quantitative Ziele durch eine Verpflichtung der
Mitgliedstaaten, eine steigende Tendenz zu erzielen, bis ein zufriedenstellendes Niveau
erreicht ist. Die Integration stddtischer Griinflichen in Gebdude und Infrastruktur wird zu
einem Mittel, um die stidtischen Griinflachen insgesamt zu vergrofern, und nicht zu einem
Ziel an sich. Dariiber hinaus wird das Erfordernis, dass kein Nettoverlust entsteht, im
Kompromisstext des Vorsitzes auf die gesamte nationale Fliche stiddtischer Griinflichen und
im Vergleich zur Situation bei Inkrafttreten dieser Verordnung angewandt. Es wird ein
Schwellenwert eingefiihrt, ab dem Mitgliedstaaten stidtische Okosystemgebiete von dem
Erfordernis, dass kein Nettoverlust entsteht, ausnehmen kénnen. Um der geforderten
Flexibilitdt in Bezug auf den geografischen Anwendungsbereich des Artikels Rechnung zu
tragen, rdumt der Kompromisstext des Vorsitzes den Mitgliedstaaten die Moglichkeit ein, die
Methode zur Kartierung der Gebiete ihres stidtischen Okosystems festzulegen (Artikel 11
Absatz 2b).
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Vernetzung von Fliissen und natiirliche Funktionen der damit verbundenen Uberschwemmungsfliichen
(Artikel 7)

20.

Im Kompromisstext des Vorsitzes wird das Erfordernis des Artikels 7 prézisiert, indem die

Begriffsbestimmung ,,frei flieBender Fluss* aufgenommen wird, in der festgelegt wird, dass
das Verzeichnis und der Plan fiir die Beseitigung kiinstliche Hindernisse betreffen und dass
die Schitzungen auf der Situation im Jahr 2020 beruhen missen. Im Kompromisstext wird

auch eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten eingefiihrt, zu gewdhrleisten, dass die

wiederhergestellte Flussvernetzung erhalten bleiben sollte.

Landwirtschafiliche Okosysteme (Artikel 9)

21.

22.

Mit dem Kompromisstext des Vorsitzes wird die Beschreibung von Landschaftselementen mit
grofSer Vielfalt in Anhang IV geéndert, um die Flexibilitit zu erhohen und die
Bewirtschaftung solcher Landschaftselemente zu ermoglichen, die fiir die Erhaltung der
biologischen Vielfalt erforderlich sind. Dariiber hinaus schldgt der Vorsitz vor, dass die
Mitgliedstaaten gegebenenfalls eine ergidnzende Methodik fiir diesen Indikator entwickeln,
um diejenigen Landschaftselemente mit groBer Vielfalt zu iiberwachen, die nicht von der

gemeinsamen Methode auf der Grundlage von LUCAS erfasst werden.

In Bezug auf die Wiederverndssung von Torfmooren wird zwar anerkannt, dass diese
Bestimmung in hohem Mafle zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel
beitragen kann, doch erkennt der Vorsitz auch an, dass sie bestimmte Mitgliedstaaten
unverhéltnisméBig stark betrifft. Um ein Gleichgewicht zwischen der Beibehaltung der
Zielvorgaben des Vorschlags und der Beriicksichtigung nationaler Gegebenheiten
herzustellen, schlidgt der Vorsitz vor, die Zielvorgaben fiir Gebiete, die bis 2040 bzw. 2050
wiederhergestellt werden sollen, von 50 % auf 40 % bzw. von 70 % auf 50 % zu senken. Die
Flexibilitdt wird auch dadurch erhoht, dass der Anteil fiir andere Zwecke genutzter
wiederverndsster entwisserter Torfmoore, die zur Gesamtzielvorgabe beitragen konnen, auf
40 % angehoben wird. Dariiber hinaus konnen die betroffenen Mitgliedstaaten in hinreichend
begriindeten Féllen das Ausmal} der Wiederverndssung landwirtschaftlich genutzter
Torfmoore verringern, und beim Treffen von Maflnahmen zur Wiederverndssung entwisserter
Torfmoore konnen die Mitgliedstaaten den Wasserstand an nationale und lokale
Gegebenheiten anpassen.
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Waldokosysteme (Artikel 10)

23.

Auf der Grundlage der von Delegationen geduBerten Bedenken und mit dem Ziel, Flexibilitét
zu gewihren, ohne gleiche Wettbewerbsbedingungen bei den Uberwachungs- und
Berichterstattungspflichten zu beeintrachtigen, wird im Kompromisstext des Vorsitzes fiir
eine allgemeine Ausrichtung vorgeschlagen, stehendes Totholz, liegendes Totholz und den
Index haufiger Waldvogelarten als verbindliche gemeinsame Indikatoren beizubehalten. Aus
den verbleibenden waldbezogenen Indikatoren des Kommissionsvorschlags und zwei
zusitzlichen Indikatoren konnen die Mitgliedstaaten die drei auswéahlen, die am besten
geeignet sind, die Verbesserung der biologischen Vielfalt von Waldokosystemen
entsprechend den nationalen Gegebenheiten nachzuweisen. Dariiber hinaus sind Ausnahmen
von der Erfiillung der Verpflichtungen im Rahmen dieses Artikels vorgesehen, die jedoch auf
Fille hoherer Gewalt in groBem Mafstab oder unvermeidbare Verdnderungen von

Lebensraumen, die unmittelbar durch den Klimawandel verursacht werden, beschrinkt sind.

Nationale Wiederherstellungspline und das ,,Paket* des schrittweisen Ansatzes

24.

25.

Wihrend der Beratungen duflerten Mitgliedstaaten Bedenken hinsichtlich des Umfangs und
der Durchfiihrbarkeit der Ausarbeitung nationaler Wiederherstellungsplidne (NRP) innerhalb
von zwei Jahren, die Wiederherstellungsmafinahmen fiir alle Gebiete umfassen wiirden, in
denen sich Lebensraumtypen in unbekanntem Zustand befinden. Um den von Delegationen
geduBerten Bedenken Rechnung zu tragen, wird im Kompromisstext des Vorsitzes fiir eine
allgemeine Ausrichtung vorgeschlagen, bei der Ausarbeitung und Umsetzung der NRP einen
schrittweisen Ansatz zu verfolgen, einschlieBlich Anderungen zur Behandlung von

Lebensrdumen in unbekanntem Zustand.

Der Vorschlag fiir den schrittweisen Ansatz ist als Paket zu betrachten und umfasst die
Anforderung an die Kommission, innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der
Verordnung einen Entwurf eines einheitlichen Formats fiir die NRP (Artikel 12 Absatz 4)
auszuarbeiten, und die Anforderung an die Mitgliedstaaten, einen NRP-Entwurf vorzulegen,
der sich auf den Zeitraum bis Juni 2032 konzentriert und die Beschreibung der Elemente, die
zur Erreichung der Zielvorgaben und Verpflichtungen iiber Juni 2032 hinaus erforderlich
sind, auf einen strategischen Uberblick beschriinkt. Vor Juli 2032 und vor Juli 2042 miissen
die Mitgliedstaaten ihre NRP iiberpriifen und iiberarbeiten.
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26.

In Bezug auf die Uberwachung sieht der Kompromisstext des Vorsitzes fiir eine allgemeine
Ausrichtung einen Sechsjahreszyklus vor, mit Ausnahme einiger spezifischer Indikatoren, fiir
die ein jahrlicher Rhythmus beibehalten wird. Die Mitgliedstaaten konnen sich innerhalb des
Sechsjahreszyklus dafiir entscheiden, Indikatoren héufiger zu tiberwachen, z. B.
Waldindikatoren, um sie mit anderen nationalen Uberwachungssystemen in Einklang zu
bringen. In Bezug auf die Berichterstattung ist ein Sechsjahreszyklus vorgesehen, um tiber die
Fortschritte bei der Umsetzung der NRP und iiber die Ergebnisse der getroffenen
Wiederherstellungsmalnahmen Bericht zu erstatten, ergdnzt durch einen dreijahrigen
Berichterstattungszyklus fiir das Gebiet, das Gegenstand von WiederherstellungsmaB3nahmen
gemiB den Artikeln 4 bis 10 ist. Die vorgeschlagenen Anderungen zielen darauf ab, die
Berichterstattungsanforderungen im Rahmen dieser Verordnung so weit wie moglich mit
bestehenden Verpflichtungen, insbesondere im Rahmen der Habitat- und der
Vogelschutzrichtlinie, aber auch mit der Wasserrahmenrichtlinie und der Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie, zu harmonisieren.

Priifung des Finanzierungsbedarfs

27.

Der Vorsitz hat eine Bestandsaufnahme der Beratungen iiber die Finanzierung der
Durchfiihrung der Verordnung vorgenommen. Mit dem Kompromisstext des Vorsitzes fiir
eine allgemeine Ausrichtung wird daher in Artikel 18 ein neuer Absatz eingefiigt, wonach die
Kommission dem Européischen Parlament und dem Rat innerhalb von zwolf Monaten nach
Inkrafttreten dieser Verordnung und in Absprache mit den Mitgliedstaaten einen Bericht
vorlegt. Der Bericht wird einen Uberblick iiber die auf EU-Ebene verfiigbaren Finanzmittel,
eine Priifung des Finanzierungsbedarfs fiir die Durchfiihrung und eine Analyse zur Ermittlung
etwaiger Finanzierungsliicken enthalten. Der Bericht wird gegebenenfalls auch, ohne dem
mehrjéhrigen Finanzrahmen fiir die Zeit nach 2027 vorzugreifen, Vorschlédge fiir angemessene
Malnahmen, einschlieBlich finanzieller Malnahmen, zur Deckung des ermittelten Bedarfs

enthalten.
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IV. FAZIT

28. Der Kompromisstext des Vorsitzes fiir eine allgemeine Ausrichtung ist in der Anlage zu
diesem Vermerk wiedergegeben. Anderungen gegeniiber dem Kommissionsvorschlag sind

durch Fettdruck und Unterstreichung, Streichungen durch ,,[...]* kenntlich gemacht.

29. Vor diesem Hintergrund wird der Ausschuss der Standigen Vertreter ersucht,
J den Text in der Anlage zu priifen und
o ihn dem Rat (Umwelt) zu iibermitteln, damit auf dessen Tagung am 20. Juni eine

Einigung tiber eine allgemeine Ausrichtung erzielt werden kann.
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ANLAGE

Vorschlag fiir eine

VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

iiber die Wiederherstellung der Natur

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag liber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf
Artikel 192 Absatz 1,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses',

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gemal dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)  Zur Gewihrleistung der Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und
Widerstandsfahigkeit der Natur in der gesamten Union miissen auf Unionsebene
Rechtsvorschriften fiir die Wiederherstellung von Okosystemen erlassen werden. Durch die
Wiederherstellung von Okosystemen wird auch ein Beitrag zur Erreichung der Klimaschutz-

und Klimaanpassungsziele der Union geleistet.

1 ABLC...vom...,S. ...
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(2) Im europiischen Griinen Deal? wurde ein ehrgeiziger Fahrplan festgelegt, mit dem sich die
Union zu einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft mit einer modernen,
ressourceneffizienten und wettbewerbsfahigen Wirtschaft wandeln soll und gleichzeitig das
Naturkapital der Union geschiitzt, bewahrt und verbessert und die Gesundheit und das
Wohlergehen der Menschen vor umweltbedingten Risiken und Auswirkungen geschiitzt
werden sollen. Im Rahmen des européischen Griinen Deals hat die Kommission eine EU-

Biodiversititsstrategie fiir 2030° angenommen.

(3) Als Vertragsparteien des mit dem Beschluss 93/626/EWG des Rates* genehmigten
Ubereinkommens iiber die biologische Vielfalt haben sich die Union und ihre Mitgliedstaaten
zu der langfristigen strategischen Vision verpflichtet, die 2010 von der Konferenz der
Vertragsparteien durch den Beschluss X/2 Strategieplan fiir die biologische Vielfalt 2011-
2020° angenommen wurde und gemif der die biologische Vielfalt bis 2050 wertgeschiitzt,
erhalten, wiederhergestellt und mit Bedacht genutzt werden soll, sodass
Okosystemdienstleistungen und ein gesunder Planet bewahrt und fiir alle Menschen

grundlegende Leistungen erbracht werden.

2 Mitteilung der Kommission an das Europidische Parlament, den Européischen Rat, den Rat,
den Europidischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Der
europdische Griine Deal (COM(2019) 640 final vom 11.12.2019).

3 Mitteilung der Kommission an das Europiische Parlament, den Rat, den Europdischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, EU-
Biodiversitétsstrategie fiir 2030, Mehr Raum fiir die Natur in unserem Leben
(COM(2020) 380 final vom 20.5.2020).

4 Beschluss 93/626/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 iiber den Abschluss des
Ubereinkommens iiber die biologische Vielfalt (ABI. L 309 vom 13.12.1993, S. 1).

5 https://www.cbd.int/decision/cop/?1d=12268.
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4

)

Im Dezember 2022 wurde auf der COP 15 des Ubereinkommens iiber die biologische

Vielfalt® der Globale Biodiversititsrahmen vereinbart, der globale Handlungsziele fiir

dringende Mafinahmen in den Jahren bis 2030 enthilt, mit denen Folgendes erreicht

werden soll: sicherstellen, dass in allen Gebieten partizipative, integrierte und die

biologische Vielfalt einbeziechende Prozesse der Raumplanung und/oder des wirksamen

Managements, welche der veranderten Land- und Meeresnutzung Rechnung tragen,

vorhanden sind; den Verlust von Gebieten von hoher Bedeutune fiir die biologische

Vielfalt, darunter Okosysteme mit hoher 6kologischer Unversehrtheit, bis 2030 auf

annihernd null zuriickbringen, wobei die Rechte indigener Volker und lokaler

Gemeinschaften zu achten sind: sicherstellen, dass sich bis 2030 mindestens 30 Prozent

der Flichen degradierter Land-, Binnengewiisser- sowie Meeres- und Kiistenokosysteme

in einem Prozess der wirksamen Wiederherstellung befinden, um die biologische

Vielfalt, die Okosystemfunktionen und - leistungen, die 6kologische Unversehrtheit und

die Vernetzung zu verbessern: die Beitrige der Natur fiir die Menschen

wiederherstellen, bewahren und verbessern, einschlieBlich Okosystemfunktionen und

- leistungen wie der Regulierung von Luft, Wasser und Klima, Bodengesundheit,

Bestiubung und Verringerung von Krankheitsrisiken sowie Schutz vor Naturgefahren

und - Katastrophen, indem naturbasierte Losungen und/oder 6kosystembasierte

Ansiatze zum Nutzen aller Menschen und der Natur angewandt werden. Der Globale

Biodiversitatsrahmen wird Fortschritte hin zur Verwirklichung der ergebnisorientierten

Ziele fiir 2050 ermoglichen.

In den Zielen der Vereinten Nationen fiir nachhaltige Entwicklung’ — insbesondere in den
Zielen 14.2, 15.1, 15.2 und 15.3 — wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, Land- und
BinnensiiBwasserdkosysteme und deren Okosystemdienstleistungen, insbesondere Wiilder,
Feuchtgebiete, Berge und Trockengebiete, zu erhalten, wiederherzustellen und nachhaltig zu

nutzen.

6

7

Globaler Biodiversititsrahmen von Kunming-Montreal. Vom Prasidenten vorgelegter
Beschlussentwurf, CBD/COP/DEC/15/4, 19. Dezember 2022.
United Nations Sustainable Development — 17 Goals to Transform Our World.
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(6) In einer Resolution vom 1. Mirz 20198 erklirte die Generalversammlung der Vereinten
Nationen den Zeitraum 2021-2030 zur Dekade der Vereinten Nationen fiir die
Wiederherstellung von Okosystemen, um die Anstrengungen zur Verhinderung, Beendigung
und Umkehrung der Schiidigung von Okosystemen weltweit zu unterstiitzen und auszuweiten
und die Offentlichkeit fiir die Bedeutung der erfolgreichen Wiederherstellung von

Okosystemen zu sensibilisieren.

(7) Die EU-Biodiversititsstrategie fiir 2030 zielt darauf ab, dass sich Europas biologische Vielfalt
bis 2030 auf dem Weg der Erholung befindet, was dem Menschen, dem Planeten, dem Klima
und der Wirtschaft zugutekommen soll. Sie enthélt einen ehrgeizigen Plan zur
Wiederherstellung der Natur mit verschiedenen Selbstverpflichtungen wie unter anderem der
Verpflichtung, rechtsverbindliche Ziele fiir die Wiederherstellung geschidigter Okosysteme
in der Union vorzuschlagen, insbesondere derjenigen mit dem grofiten Potenzial, CO,
abzuscheiden und zu speichern, sowie Naturkatastrophen zu verhindern und ihre Folgen

abzufedern.

(8) In seiner EntschlieBung vom 9. Juni 2021° begriifte das Europiische Parlament die Zusage
der Kommission, einen Legislativvorschlag mit verbindlichen Wiederherstellungszielen zu
erarbeiten, und war aulerdem der Auffassung, dass der Legislativvorschlag zusitzlich zu
einem Gesamtwiederherstellungsziel 6kosystem-, lebensraum- und artenspezifische Ziele fiir
Wailder, Grasland, Feuchtgebiete, Torfmoore, Bestduber, frei flieBende Fliisse, Kiistengebiete

und Meeresokosysteme umfassen sollte.

(9) Inseinen Schlussfolgerungen vom 23. Oktober 2020'° stellte der Rat fest, dass es von
entscheidender Bedeutung sein wird, die weitere Verschlechterung des derzeitigen Zustands
der biologischen Vielfalt und der Natur zu verhindern, dass dies aber nicht ausreichen wird,
um die Natur wieder in unser Leben zu integrieren. Der Rat bekriftigte, dass mehr
Engagement fiir die Wiederherstellung der Natur notwendig ist, wie im neuen EU-Plan zur
Wiederherstellung der Natur vorgeschlagen wird, der auch Maflnahmen zum Schutz und zur
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt auBerhalb von Schutzgebieten umfasst. Der Rat
erklarte ferner, dass er einen Vorschlag fiir rechtsverbindliche Ziele fiir die Wiederherstellung

der Natur erwartet, der einer Folgenabschétzung unterzogen wird.

8 Resolution 73/284 vom 1. Mérz 2019 zur Dekade der Vereinten Nationen fiir die
Wiederherstellung von Okosystemen (2021-2030).

9 EntschlieBung des Européischen Parlaments vom 9. Juni 2021 zu dem Thema ,,EU-
Biodiversitétsstrategie fiir 2030: Mehr Raum fiir die Natur in unserem Leben*
(2020/2273(INT)).

10 Schlussfolgerungen des Rates zum Thema ,,Biologische Vielfalt — dringender
Handlungsbedarf*, 12210/20.
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(10) Die EU-Biodiversititsstrategie fiir 2030 enthélt eine Zusage, mindestens 30 % der

Landfliche, einschlielich der Binnengewésser, und 30 % der Meeresgebiete der Union zu
schiitzen; mindestens ein Drittel davon sollte streng geschiitzt werden, einschlieBlich aller
verbleibenden Primér- und Altwélder. In den von der Kommission in Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten und Interessentragern ausgearbeiteten Kriterien und Leitlinien fiir die
Ausweisung zusitzlicher Schutzgebiete durch die Mitgliedstaaten!! (im Folgenden ,,Kriterien
und Leitlinien*) wird hervorgehoben, dass die wiederhergestellten Gebiete auch zu den Zielen
der Union in Bezug auf Schutzgebiete beitragen diirften, wenn sie die Kriterien flir
Schutzgebiete erfiillen oder voraussichtlich erfiillen werden, sobald die Wiederherstellung
ihre volle Wirkung entfaltet. In den Kriterien und Leitlinien wird auch hervorgehoben, dass
Schutzgebiete dadurch, dass sie die Voraussetzungen fiir das Gelingen der
Wiederherstellungsmafinahmen schaffen, einen wichtigen Beitrag zu den
Wiederherstellungszielen der EU-Biodiversitétsstrategie fiir 2030 leisten kdnnen. Dies gilt
insbesondere fiir Gebiete, die sich auf natilirliche Weise erholen konnen, indem Belastungen
durch menschliche Tatigkeiten verhindert oder begrenzt werden. In einigen Féllen wird es
ausreichen, diese Gebiete, auch in der Meeresumwelt, unter strengen Schutz zu stellen, um
ihre natiirlichen Werte wiederherzustellen. AuBBerdem wird in den Kriterien und Leitlinien
betont, dass von allen Mitgliedstaaten erwartet wird, zur Erreichung der Unionsziele fiir
Schutzgebiete gemil der EU-Biodiversitétsstrategie fiir 2030 beizutragen, und zwar in einem
Mafe, das den natiirlichen Werten der Schutzgebiete und ihrem Potenzial fiir die

Wiederherstellung der Natur gerecht wird.

11 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen ,,Criteria and guidance for protected areas
designations® (SWD(2022) 23 final).
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(1)

(12)

In der EU-Biodiversititsstrategie fiir 2030 wird das Ziel festgelegt, sicherzustellen, dass sich
die Erhaltungstrends und der Erhaltungszustand aller geschiitzten Lebensrdume und Arten bis
2030 nicht verschlechtern und dass mindestens 30 % der Arten und Lebensrdaume, die sich
derzeit in einem schlechten Zustand befinden, in einen guten Zustand gebracht werden oder
zumindest ein deutlich positiver Trend dahin gehend zu verzeichnen ist. In den von der
Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und Interessentragern
ausgearbeiteten Leitlinien'? zur Unterstiitzung der Verwirklichung dieser Ziele wird
hervorgehoben, dass fiir die meisten dieser Lebensrdaume und Arten Erhaltungs- und
Wiederherstellungsmalnahmen erforderlich sein diirften, durch die entweder ihre derzeitige
negative Entwicklung bis 2030 gestoppt, die derzeitige stabile oder positive Entwicklung
aufrechterhalten oder der Riickgang von Lebensrdumen und Arten mit einem giinstigen
Erhaltungszustand verhindert wird. Dariiber hinaus wird in den Leitlinien hervorgehoben,
dass diese WiederherstellungsmafBnahmen in erster Linie auf nationaler oder regionaler Ebene
geplant, umgesetzt und koordiniert werden miissen und dass bei der Auswahl und
Priorisierung der Arten und Lebensraume, deren Zustand bis 2030 verbessert werden soll,
Synergien mit anderen Zielen auf Unions- und internationaler Ebene wie insbesondere

umwelt- und klimapolitischen Zielen anzustreben sind.

Im Bericht der Kommission iiber den Zustand der Natur aus dem Jahr 2020'® wurde
festgestellt, dass es der Union noch nicht gelungen ist, den Riickgang geschiitzter
Lebensraumtypen und Arten mit Erhaltungswert fiir die Union aufzuhalten. Dieser Riickgang
ist hauptséchlich auf die Aufgabe der extensiven Landwirtschaft, die Intensivierung der
Bewirtschaftung, Verdnderungen im Wasserhaushalt, Verstadterung und
Umweltverschmutzung sowie auf eine nicht nachhaltige Forstwirtschaft und die Nutzung von
Arten zuriickzufiihren. Zudem stellen invasive gebietsfremde Arten und der Klimawandel

eine wachsende Bedrohung fiir die heimische Flora und Fauna in der Union dar.

12
13

Abrufbar unter Circabc (europa.eu) [spéter zu ergdnzen].

Bericht der Kommission an das Europiische Parlament, den Rat und den Europdischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss, ,,Der Zustand der Natur in der Europdischen Union, Bericht
iber den Zustand und die Trends von unter die Vogelschutz- und die Habitat-Richtlinie
fallenden Lebensraumtypen und Arten filir den Zeitraum 2013-2018* (COM(2020) 635 final).
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(13) Es empfiehlt sich, ein iibergeordnetes Ziel fiir die Wiederherstellung von Okosystemen zu
setzen, um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel, die Schaffung hochwertiger
Arbeitsplédtze und ein nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Wenn sie sich in gutem
Zustand befinden, erbringen Okosysteme mit groBer biologischer Vielfalt wie Feuchtgebiete,
SiiBwasser-, Wald- und landwirtschaftliche Okosysteme, Flichen mit spérlicher Vegetation,
Meeres-, Kiisten- und stidtische Okosysteme verschiedene grundlegende
Okosystemdienstleistungen, und der Nutzen der Wiederherstellung eines guten Zustands
geschidigter Okosysteme in allen Land- und Meeresgebieten iiberwiegt bei Weitem die
Kosten. Je nach den jeweiligen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, regionalen und lokalen
Besonderheiten tragen diese Okosystemdienstleistungen zu einem breit geféicherten

sozioOkonomischen Nutzen bei.

(14) Die Statistikkommission der Vereinten Nationen hat auf ihrer 52. Tagung im Mérz 2021 das
System der integrierten umweltokonomischen Gesamtrechnungen —
Okosystemrechnungslegung (SEEA EA)'* angenommen. Das SEEA EA bildet einen
integrierten und umfassenden statistischen Rahmen, anhand dessen Daten iiber Lebensrdume
und Landschaften organisiert, Ausdehnung, Zustand und Dienstleistungen von Okosystemen
gemessen, Anderungen bei den Okosystemressourcen nachverfolgt und diese Daten mit

wirtschaftlichen und anderen menschlichen Tétigkeiten in Bezug gesetzt werden konnen.

14  https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EA/seea_ea_white_cover_final.pdf.
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(15) Die Wiederherstellung von Okosystemen und biologischer Vielfalt und die Bekiimpfung des
Klimawandels gehen Hand in Hand. Natiirliche und naturbasierte Losungen, darunter
natlirliche Kohlenstoffspeicher und -senken, sind fiir die Bekdmpfung der Klimakrise von
entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig ist die Klimakrise bereits Treiber von Verdnderungen
in Land- und Meeresdkosystemen, und die Union muss sich gegen die zunehmende Intensitét,
Haufigkeit und Ausbreitung ihrer Auswirkungen wappnen. Im Sonderbericht der
Zwischenstaatlichen Sachverstindigengruppe fiir Klimaéinderungen (IPCC)' iiber die Folgen
einer globalen Erwdrmung um 1,5 °C wurde darauf hingewiesen, dass einige Auswirkungen
von langer Dauer oder unumkehrbar sein kdnnen. Im Sechsten IPCC-Sachstandsbericht!®
heift es, dass die Wiederherstellung von Okosystemen bei der Bekidmpfung des
Klimawandels und auch bei der Verringerung von Risiken im Zusammenhang mit der
Erndhrungssicherheit von grundlegender Bedeutung sein wird. Die Zwischenstaatliche
Plattform Wissenschaft-Politik fiir Biodiversitit und Okosystemdienstleistungen (IPBES)
erachtete den Klimawandel in ihrem Globalen Sachstandsbericht 2019 zu Biodiversitit und
Okosystemdienstleistungen'” als wichtigen Faktor bei Verinderungen in der Natur und ging
davon aus, dass sich seine Auswirkungen in den kommenden Jahrzehnten noch verstérken
werden, sodass sie in einigen Fillen die Auswirkungen anderer Faktoren fiir

Okosystemverinderungen, wie die verinderte Land- und Meeresnutzung, iibersteigen werden.

15  Zwischenstaatliche Sachverstindigengruppe fiir Klimaidnderungen (IPCC): Sonderbericht
iiber die Folgen einer globalen Erwdrmung um 1,5 °C gegeniiber vorindustriellem Niveau und
die damit verbundenen globalen Treibhausgasemissionspfade im Zusammenhang mit einer
Starkung der weltweiten Reaktion auf die Bedrohung durch den Klimawandel, nachhaltiger
Entwicklung und Anstrengungen zur Beseitigung von Armut [V. Masson-Delmotte, P. Zhai,
H.-O. Pértner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan,

R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy,
T. Maycock, M. Tignor und T. Waterfield (Hrsg.)]. https://www.ipcc.ch/sr15/.

16  Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability | Climate Change 2022:
Impacts, Adaptation and Vulnerability (ipcc.ch).

17  IPBES (2019): Globaler Sachstandsbericht zu Biodiversitit und Okosystemdienstleistungen
der Zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik fiir Biodiversitit und
Okosystemdienstleistungen. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Diaz und H. T. Ngo (Hrsg.).
IPBES-Sekretariat, Bonn, Deutschland. 1148 Seiten. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673.
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(16)

(17)

In der Verordnung (EU) 2021/1119 des Europiischen Parlaments und des Rates'® wird ein
verbindliches Ziel der Klimaneutralitét in der Union bis 2050 und negativer Emissionen nach
diesem Datum sowie zur Priorisierung rascher und vorhersehbarer Emissionsreduktionen und
zur gleichzeitigen Verbesserung des Abbaus von Treibhausgasen durch natiirliche Senken
festgelegt. Die Wiederherstellung von Okosystemen kann deutlich dazu beitragen, natiirliche
Senken zu erhalten, zu bewirtschaften und zu verbessern, die biologische Vielfalt zu fordern
und gleichzeitig den Klimawandel zu bekdmpfen. Geméall der Verordnung (EU) 2021/1119
miissen die zustidndigen Organe der Union und die Mitgliedstaaten auch fiir kontinuierliche
Fortschritte bei der Verbesserung der Anpassungsfahigkeit, der Starkung der
Widerstandsfahigkeit und der Verringerung der Anfélligkeit gegeniiber Kiimaédnderungen
sorgen. Auflerdem miissen die Mitgliedstaaten die Anpassung an den Klimawandel in alle
Politikbereiche einbeziehen und naturbasierte Losungen'® und eine 6kosystembasierte

Anpassung fordern.

In ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2021 iiber die Anpassung an den Klimawandel?® hebt die
Kommission die Erfordernis hervor, naturbasierte Losungen zu fordern, und erkennt an, dass
eine kosteneffiziente Anpassung an den Klimawandel durch den Schutz und die
Wiederherstellung von Feuchtgebieten und Torfmooren sowie Kiisten- und
Meeresokosystemen, die Entwicklung stédtischer Griinflichen und die Begriinung von
Déchern und AuBenwénden sowie die Férderung und nachhaltige Bewirtschaftung von
Wiildern und landwirtschaftlichen Flachen erzielt werden kann. Durch eine gréere Zahl von
Okosystemen mit groBer biologischer Vielfalt erhdht sich die Widerstandsfihigkeit gegeniiber
dem Klimawandel und stehen effizientere Mittel fiir Katastrophenvorsorge und -schutz zur
Verfligung.

18

19

20

Verordnung (EU) 2021/1119 des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021
zur Schaffung des Rahmens fiir die Verwirklichung der Klimaneutralitit und zur Anderung
der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 (,,Europédisches Klimagesetz*)
(ABI. L 243 vom 9.7.2021, S. 1).

Naturbasierte Losungen sind definiert als von der Natur inspirierte und darauf autbauende
Losungen, die kosteneffizient sind und gleichzeitig 6kologische, soziale und wirtschaftliche
Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Losungen mehr und
vielfaltigere Natur sowie natiirliche Merkmale und Prozesse in Stidten, terrestrischen und
marinen Landschaften mit sich. Naturbasierte Losungen dienen daher der biologischen
Vielfalt und unterstiitzen die Erbringung einer Reihe von Okosystemleistungen.

Mitteilung der Europdischen Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den
Europédischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Ein
klimaresilientes Europa autbauen — die neue EU-Strategie fiir die Anpassung an den
Klimawandel (COM(2021) 82 final).
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(18)

(19)

Die Klimapolitik der Union wird derzeit {iberarbeitet, um dem in der Verordnung (EU)
2021/1119 vorgeschlagenen Fahrplan zur Senkung der Nettotreibhausgasemissionen bis 2030
um mindestens 55 % gegeniiber dem Stand von 1990 zu folgen. Insbesondere zielt der
Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates zur Anderung der
Verordnungen (EU) 2018/841 und (EU) 2018/19992! darauf ab, den Beitrag des
Landnutzungssektors zum allgemeinen Klimaziel fiir 2030 zu stidrken; aullerdem werden
durch den Vorschlag die Ziele in Bezug auf die Anrechnung der Emissionen und des Abbaus
von Treibhausgasen im Sektor Landnutzung, Landnutzungsdnderungen und Forstwirtschaft
(im Folgenden ,,LULUCF*) an die entsprechenden Biodiversitatsinitiativen angepasst. In dem
Vorschlag wird hervorgehoben, dass natiirliche Kohlenstoffsenken geschiitzt und ausgeweitet,
die Verbesserung der Widerstandsfihigkeit der Okosysteme gegeniiber dem Klimawandel
verbessert, die Wiederherstellung geschiidigter Flichen und Okosysteme wiederhergestellt
und Torfmoore wiedervernisst werden miissen. Ferner zielt der Vorschlag darauf ab, die
Uberwachung und Berichterstattung im Bereich der Emissionen und des Abbaus von
Treibhausgasen fiir Gebiete, in denen Schutz- und Wiederherstellungsmafinahmen
durchgefiihrt werden, zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die
Okosysteme in allen Flichenkategorien einschlieBlich Wildern, Griinland, Ackerflichen und
Feuchtgebieten in einem guten Zustand sind, um eine effektive Abscheidung und Speicherung

von CO, zu ermoglichen.

Durch die geopolitischen Entwicklungen ist noch deutlicher geworden, wie wichtig die
Widerstandsfahigkeit der Lebensmittelsysteme ist.?* Es hat sich gezeigt, dass sich die
Wiederherstellung von Agrardkosystemen langfristig positiv auf die landwirtschaftlichen
Ertrage auswirkt und dass die Wiederherstellung der Natur als Absicherung fiir die

langfristige Nachhaltigkeit und Widerstandsfahigkeit der Union dient.

21

22

Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates zur Anderung der
Verordnung (EU) 2018/841 hinsichtlich des Geltungsbereichs, der Vereinfachung der
Compliance-Vorschriften, der Festlegung der Zielwerte der Mitgliedstaaten fiir 2030 und der
Verpflichtung, bis 2035 gemeinsam Klimaneutralitdt im Sektor Landnutzung, Forstwirtschaft
und Landwirtschaft zu erreichen, und zur Anderung der Verordnung (EU) 2018/1999
hinsichtlich der Verbesserung der Uberwachung, der Berichterstattung, der Verfolgung der
Fortschritte und der Uberpriifung (COM(2021) 554 final).

Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Européischen Rat, den Rat,
den Européischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen,
Gewihrleistung der Erndhrungssicherheit und Stirkung der Widerstandsfahigkeit der
Lebensmittelsysteme (COM(2022) 133 final).
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(20)

1)

(22)

Im Abschlussbericht der Konferenz zur Zukunft Europas fordern die Biirgerinnen und Biirger
die Union dazu auf, die biologische Vielfalt, die Landschaft und Meere zu schiitzen und
wiederherzustellen sowie die Umweltverschmutzung zu beseitigen und Wissen, Bewusstheit,
Bildung und Dialoge {iber Umwelt, Klimawandel, Energienutzung und Nachhaltigkeit zu

fordern.?

In Verbindung mit Bemiihungen zur Verringerung des Handels und des Konsums wild
lebender Tiere und Pflanzen wird die Wiederherstellung von Okosystemen auch dazu
beitragen, die Widerstandsfahigkeit gegeniiber moglichen kiinftigen iibertragbaren
Krankheiten mit zoonotischem Potenzial zu stirken oder deren Ausbruch zu verhindern und
somit das Risiko von Pandemien zu senken. Gleichzeitig werden dadurch die Bemiithungen
auf EU- und auf internationaler Ebene zur Anwendung des Konzepts ,,Eine Gesundheit*
unterstiitzt, mit dem der enge Zusammenhang zwischen menschlicher Gesundbheit, tierischer

Gesundheit und einer intakten widerstandsfdhigen Natur anerkannt wird.

Bdden sind Teil von Landokosystemen. In der Mitteilung der Kommission ,,EU-
Bodenstrategie fiir 2030 aus dem Jahr 2021%* wird dargelegt, dass geschidigte Boden
wiederhergestellt und die biologische Vielfalt der Boden verbessert werden miissen._Der

Globale Mechanismus und das Sekretariat des Ubereinkommens der Vereinten

Nationen zur Bekimpfung der Wiistenbildung (UNCCD) haben das Programm zur

Festlesung von Zielvorgaben fiir die Landdegradationsneutralitiit eingerichtet, um den

Landern dabei zu helfen, bis 2030 Landdegradationsneutralitit zu erreichen.

23

24

Konferenz zur Zukunft Europas — Bericht iiber das endgiiltige Ergebnis, Mai 2022,
Vorschlag 2 (1, 4, 5), S. 44, und Vorschlag 6 (6), S. 48.

Mitteilung der Kommission an das Europidische Parlament, den Rat, den Européischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, EU-Bodenstrategie fiir
2030 — Die Vorteile gesunder Boden fiir Menschen, Lebensmittel, Natur und Klima nutzen
(COM(2021) 699 final).
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(23) Die Richtlinie 92/43/EWG des Rates? und die Richtlinie 2009/147/EG des Européischen
Parlaments und des Rates?® zielen darauf ab, den langfristigen Schutz, die Erhaltung und das
Uberleben der wertvollsten und am stirksten bedrohten Arten und Lebensrdume Europas
sowie der Okosysteme, zu denen sie gehdren, sicherzustellen. Das 1992 gegriindete Natura-
2000-Netz ist das groBte koordinierte Netz von Naturschutzgebieten weltweit und das

wichtigste Instrument zur Umsetzung der Ziele dieser beiden Richtlinien. Diese Verordnung

sollte ebenso wie die beiden genannten Richtlinien fiir das europiische Hoheitsgebiet der

Mitgliedstaaten gelten, auf das die Vertrige Anwendung finden, und somit auch an die

Richtlinie 2008/56/EG angeglichen werden.

(24) Es gibt bereits einen Rahmen und Leitlinien?” zur Bestimmung des guten Zustands der gemif
der Richtlinie 92/43/EWG geschiitzten Lebensraumtypen und zur Festlegung, was unter
ausreichender Qualitdt und Quantitit der Lebensrdume von Arten zu verstehen ist, die in den
Anwendungsbereich der genannten Richtlinie fallen. Die Wiederherstellungsziele fiir diese
Lebensraumtypen und Lebensraume von Arten kdnnen auf der Grundlage dieses Rahmens
und dieser Leitlinien festgelegt werden. Fiir die Umkehrung des Biodiversitétsverlusts und die
Erholung aller Okosysteme wird eine solche Wiederherstellung jedoch nicht ausreichen.
Dabher sollten zusitzliche Verpflichtungen auf der Grundlage spezifischer Indikatoren
festgelegt werden, um die biologische Vielfalt der Okosysteme im groBeren MaBstab zu

verbessern.

(25) Auf der Grundlage der Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG und zur Erreichung der
Ziele der genannten Richtlinien sollten die Mitgliedstaaten Wiederherstellungsmafinahmen
ergreifen, um die Erholung geschiitzter Lebensraume und Arten einschlieBlich wild lebender
Vogelarten in allen Gebieten der Union sicherzustellen, und das auch in Gebieten, die nicht

Teil des Natura-2000-Netzes sind.

25 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen
Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

26  Richtlinie 2009/147/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009
iber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7).

27  GD Umwelt, 2017, ,,Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory notes
and guidelines for the period 2013-2018 und GD Umwelt, 2013, ,,Interpretation Manual of
European Union Habitats Eur 28*.
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(26)

(27)

(28)

(29)

Ziel der Richtlinie 92/43/EWG ist es, einen giinstigen Erhaltungszustand der natiirlichen
Lebensraume und wild lebenden Tier- und Pflanzenarten von Unionsinteresse zu bewahren
oder wiederherzustellen. Fiir die Erreichung dieses Ziels wird in der genannten Richtlinie
jedoch keine Frist gesetzt. Auch in der Richtlinie 2009/147/EG wird keine Frist fiir die

Erholung der Vogelpopulationen in der Union gesetzt.

Dabher sollten Fristen fiir die Durchfiihrung von Wiederherstellungsmafinahmen innerhalb und
auBBerhalb des Natura-2000-Netzes gesetzt werden, um so den Zustand der geschiitzten
Lebensraumtypen in der gesamten Union schrittweise zu verbessern und sie erneut zu
etablieren, bis der giinstige Zustand des Bezugsgebiets, der Voraussetzung fiir die Erreichung
eines giinstigen Erhaltungszustands dieser Lebensraumtypen in der Union ist, hergestellt
wurde. Um den Mitgliedstaaten die erforderliche Flexibilitdt fiir die Durchfiihrung
umfassender Wiederherstellungsmafnahmen einzurdumen, sollten Lebensraumtypen nach
ihrem Okosystem gruppiert und zeitgebundene sowie quantifizierte flichenbezogene Ziele fiir
die entsprechenden Gruppen von Lebensraumtypen festgelegt werden. Auf diese Weise
konnen die Mitgliedstaaten entscheiden, welche Lebensrdume sie innerhalb der Gruppe zuerst

wiederherstellen mochten.

Ahnliche Anforderungen sollten auch festgelegt werden fiir die Lebensridume von Arten, die
in den Anwendungsbereich der Richtlinie 92/43/EWG fallen, und fiir die Lebensrdume wild
lebender Vogelarten, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/147/EG fallen,
wobei ein besonderes Augenmerk auf die erforderliche Vernetzung dieser beiden
Lebensraume gerichtet werden sollte, damit sich die Populationen der Arten gut entwickeln

konnen.

Die Wiederherstellungsmafnahmen fiir Lebensraumtypen miissen angemessen und geeignet
sein, um einen guten Zustand und die einen gilinstigen Zustand aufweisenden Bezugsgebiete
so schnell wie mdglich herzustellen und so einen giinstigen Erhaltungszustand der
Lebensraumtypen zu erreichen. Mit den Wiederherstellungsmafinahmen miissen sich die
zeitgebundenen und quantifizierten flichenbezogenen Ziele erreichen lassen. AuBBerdem
miissen die WiederherstellungsmafBnahmen fiir die Lebensrdume von Arten angemessen und
geeignet sein, damit sie so schnell wie moglich eine ausreichende Qualitit und Quantitét

erreichen und dadurch einen giinstigen Erhaltungszustand der Art herstellen.
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(29a) Wiederherstellungsmafinahmen im Rahmen dieser Verordnung zur Wiederherstellung

(30)

(1)

oder Erhaltung bestimmter in Anhang I aufgefiihrter L.ebensraumtypen wie etwa

Griinland, Heiden oder Feuchtgebiete, konnen in bestimmten Fallen die Abholzung von

Waildern erfordern, um eine auf Erhaltung ausgerichtete Bewirtschaftung

wiederherzustellen, die Tatigkeiten wie etwa Mahd oder Beweidung umfassen konnte.

Die Wiederherstellung der Natur und die Eindimmung der Entwaldune sind beides

wichtige und sich gegenseitig verstirkende Umweltziele. Die Kommission wird, wie in

Erwigungserund 36 der Verordnung (EU) Nr. [ XXXX/2023] des Europaischen

Parlaments und des Rates iiber die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und

Erzeugnisse, die mit Entwaldung und Waldschidigung in Verbindung stehen, auf dem

Unionsmarkt und ihre Ausfuhr aus der Union sowie zur Aufhebung der Verordnung

(EU) Nr. 995/2010 erwihnt, Leitlinien ausarbeiten, um die Auslegung der Definition des

Begriffs ..JJandwirtschaftliche Nutzung* in Artikel 2 der genannten Verordnung zu

kliren, insbesondere in Bezug auf die Umwandlung von Wildern in Flichen, deren

Zweck nicht die landwirtschaftliche Nutzung ist.

Es muss sichergestellt werden, dass die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen
Wiederherstellungsmalnahmen zu einer konkreten und messbaren Verbesserung des Zustands
der Okosysteme fiihren, und zwar sowohl auf der Ebene einzelner wiederherzustellender

Gebiete als auch auf nationaler Ebene und auf Unionsebene.

Um sicherzustellen, dass die Wiederherstellungsmafinahmen effizient sind und ihre
Ergebnisse im Zeitverlauf gemessen werden konnen, muss sich der Zustand der Gebiete, die
Gegenstand solcher WiederherstellungsmafBBnahmen sind, kontinuierlich verbessern, bis der
gute Zustand erreicht ist; dabei besteht der Zweck der Wiederherstellungsmafinahmen darin,
den Zustand der Lebensrdaume, die in den Anwendungsbereich von Anhang I der Richtlinie
92/43/EWG fallen, zu verbessern, diese Lebensrdume erneut zu etablieren und ihre

Vernetzung zu verbessern.
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(32)

(33)

(34)

Dies gilt auch fiir den Zustand der Gebiete, fiir die WiederherstellungsmaBBnahmen zur
Verbesserung der Qualitit und Quantitit der Lebensrdume von Arten, die in den
Anwendungsbereich der Richtlinie 92/43/EWG fallen, sowie von Lebensrdaumen wild
lebender Vogel, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/147/EG fallen,
durchgefiihrt werden, um zu einer ausreichenden Quantitat und Qualitdt der Lebensrdume

dieser Arten beizutragen.

Es ist wichtig, im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten und in der Union insgesamt eine
allmdhliche Zunahme der Gebiete mit in den Anwendungsbereich der Richtlinie 92/43/EWG
fallenden Lebensraumtypen sicherzustellen, die sich in einem guten Zustand befinden, bis fiir
jeden Lebensraumtyp der giinstige Zustand des Bezugsgebiets hergestellt ist und sich auf
Ebene der Mitgliedstaaten mindestens 90 % dieses Gebiets in gutem Zustand befindet, damit

diese Lebensraumtypen in der Union einen giinstigen Erhaltungszustand erreichen kénnen.

Es muss gewihrleistet werden, dass sich die Qualitit und Quantitit der Lebensrdume von
Arten, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 92/43/EWG fallen, sowie der
Lebensrdume wild lebender Vogelarten, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie
2009/147/EG fallen, in den Mitgliedstaaten landesweit und letztlich in der gesamten Union

schrittweise verbessern, bis das langfristige Uberleben dieser Arten sichergestellt ist.
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(35) Esist wichtig, dass Gebiete mit Lebensraumtypen, die in den Anwendungsbereich dieser

Verordnung fallen und Gegenstand von Wiederherstellungsmanahmen sind, eine

kontinuierliche Verbesserung aufweisen, bis sie einen guten Zustand erreichen, und dass

sie sich danach nicht erheblich verschlechtern, um die langfristice Erhaltung oder

Erreichung eines guten Zustands nicht zu gefihrden. Ferner ist es wichtig, dass die

Mitgliedstaaten Anstrengungen unternehmen, um eine erhebliche Verschlechterung von

Gebieten mit solchen Lebensraumtypen zu verhindern, die entweder bereits in gutem

Zustand sind oder nicht in gutem Zustand und noch nicht Gegenstand von

Wiederherstellungsmafinahmen sind. Solche Maflnahmen sind wichtig, um zu

vermeiden, dass der Wiederherstellungsbedarf in Zukunft zunimmt, und sollten sich auf

Gebiete von Lebensraumtypen konzentrieren, die wiederhergestellt werden miissen, um

die Wiederherstellungsziele zu erreichen, wie sie im nationalen Wiederherstellungsplan

ermittelt wurden. Es ist angezeigt, Félle hoherer Gewalt wie etwa Naturkatastrophen zu

berticksichtigen, die zur Verschlechterung von Gebieten mit diesen Lebensraumtypen sowie
zu unvermeidbaren Verdnderungen von Lebensrdumen fiihren konnen, die direkt durch den

Klimawandel verursacht werden. AufSerhalb von Natura-2000-Gebieten ist es angezeigt,

auch das Ergebnis von Plénen oder Projekten von iiberwiegendem 6ffentlichen Interesse, fiir
die keine weniger schéddlichen Alternativlosungen zur Verfligung stehen, zu beriicksichtigen,

Bei Gebieten, die Gegenstand einer WiederherstellungsmafSnahme sind, sollte dies

fallweise bestimmt werden, Bei Natura-2000-Gebieten werden Pliine und Projekte gemél

Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG genehmigt. Wird ein Gebiet — als gewiinschtes

Ergebnis einer Wiederherstellungsmafinahme — von einem Lebensraumtyp in einen

anderen umgewandelt, der in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fillt, so sollte

dies nicht als Verschlechterung des Zustands des Gebiets gelten.

9924/23 hs/jb/AM/K AR/ff 27
ANLAGE TREE.1.A LIMITE DE



(35a) Fiir die Zwecke der Ausnahmen von den Verpflichtungen zur kontinuierlichen

Verbesserung und Nichtverschlechterung aufferhalb von Natura-2000-Gebieten gemél}

dieser Verordnung sollten die Mitgliedstaaten vermuten, dass Anlagen zur Erzeugung

von Energie aus erneuerbaren Quellen, ihr Anschluss an das Netz, das damit

verbundene Netz selbst und Speicheranlagen von iiberwiegendem offentlichen Interesse

sind, es sei denn, es liegen eindeutige Belege dafiir vor, dass diese Projekte erhebliche

nachteilice Auswirkungen auf die Umwelt haben, die nicht abgemildert oder

ausgeglichen werden konnen, oder die Mitgliedstaaten beschliellen, die Anwendung

dieser Vermutung unter hinreichend begriindeten und spezifischen Umstinden, wie

etwa aus Griinden der Landesverteidigung, einzuschrinken. Dariiber hinaus konnen die

Mitgliedstaaten diese Projekte von der Verpflichtung zum Nachweis, dass fiir die

Zwecke der Anwendung dieser Ausnahmen keine weniger schidlichen

Alternativlosungen zur Verfiigung stehen, ausnehmen, sofern die Projekte in einem

Beschleunigungsgebiet fiir erneuerbare Energien oder einem speziellen

Infrastrukturgebiet liegen, das in einem Plan ausgewiesen ist, der gemaf} Artikel 15¢

oder 15e der Richtlinie (EU) 2018/2001 angenommen und daher einer strategischen

Umweltpriifung unterzogen wurde. Die Einstufung solcher Anlagen als Anlagen von

iiberwiegendem oOffentlichen Interesse und gegebenenfalls die Einschrinkung der

Anforderung, weniger schidliche Alternativiosungen zu priifen, wiirde es solchen

Projekten ermoglichen, in den Genuss einer vereinfachten Priifung im Hinblick auf die

Ausnahmen von der Priifung des iiberwiegenden offentlichen Interesses im Rahmen

dieser Verordnung zu kommen.

(35b) Titigkeiten, die ausschliefllich der Verteidigung oder der nationalen Sicherheit dienen,

sollten hochste Prioritiit erhalten:; daher sollten die Mitgliedstaaten fiir die Zwecke der

Anwendung der Bestimmungen iiber Ausnahmen von den Verpflichtungen zur

kontinuierlichen Verbesserung und Nichtverschlechterung aufierhalb von Natura-2000-

Gebieten gemil} dieser Verordnung davon ausgehen diirfen, dass Pline und Projekte,

die solche Titigkeiten betreffen, von iiberwiegendem offentlichen Interesse sind. es sei

denn, es liegen eindeutige Belege dafiir vor, dass diese Projekte erhebliche nachteilige

Auswirkungen auf die Umwelt haben, die nicht abgemildert oder ausgeglichen werden

konnen. Die Mitgliedstaaten konnen diese Projekte auch von der Verpflichtung zum

Nachweis, dass keine weniger schidlichen Alternativlosungen zur Verfiigung stehen,

ausnehmen, sollten aber Mafinahmen treffen, um die Auswirkungen auf die

Lebensraumtypen abzumildern, soweit dies angemessen und praktikabel ist.
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(36) In der EU-Biodiversititsstrategie fiir 2030 wird die Notwendigkeit entschlossenerer
MaBnahmen zur Wiederherstellung geschiadigter Meereskosysteme einschlielich
kohlenstoffreicher Okosysteme und wichtiger Laich- und Aufwuchsgebiete hervorgehoben. In
der Strategie wird ferner angekiindigt, dass die Kommission einen neuen Aktionsplan zur

Erhaltung der Fischereiressourcen und zum Schutz der Meeresokosysteme vorschlagen wird.

(37) Die Definition der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgefthrten
Meereslebensraumtypen ist weit gefasst und schlieBt viele 6kologisch unterschiedliche
Untertypen mit unterschiedlichem Wiederherstellungspotenzial ein, wodurch es fiir die
Mitgliedstaaten schwierig ist, geeignete Wiederherstellungsmafinahmen auf der Ebene dieser
Lebensraumtypen zu ergreifen. Die Meereslebensraumtypen sollten daher unter Verwendung
der Klassifizierung von Meereslebensrdumen geméfl dem Européischen
Naturinformationssystems (EUNIS) néher bestimmt werden. Die Mitgliedstaaten sollten fiir
jeden dieser Lebensraumtypen einen gilinstigen Zustand aufweisende Bezugsgebiete zur
Erreichung des giinstigen Erhaltungszustands festlegen, sofern diese Bezugsgebiete nicht

bereits in anderen Rechtsvorschriften der Union geregelt sind. Die Gruppe der

Meereslebensraumtypen mit weichen Sedimenten, die bestimmten der in der Richtlinie

2008/56/EG genannten benthischen Biotopklassen entsprechen, ist in den

Meeresgewiassern mehrerer Mitgliedstaaten weit verbreitet. Daher sollte es den

Mitgliedstaaten gestattet sein, die Wiederherstellungsmafinahmen, die schrittweise

eingefiihrt werden, auf einen kleineren Anteil der Fliche dieser Lebensraumtypen, die

sich nicht in einem guten Zustand befinden, zu beschriinken, sofern dies nicht die

Erreichung oder Erhaltung eines guten Umweltzustands gemaf} Artikel 9 Absatz 1 der

Richtlinie 2008/56/EG verhindert, unter besonderer Beriicksichtigsung der gemaf}

Artikel 9 Absatz 3 der genannten Richtlinie festgelegten Grenzwerte fiir die

Deskriptoren 1 und 6, fiir das Ausmaf} des Verlusts dieser Lebensraumtypen, fiir

negative Auswirkungen auf den Zustand dieser Lebensraumtypen und fiir das

hochstzulissige Ausmaf} dieser negativen Auswirkungen.
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(38)

(39)

Wenn fiir den Schutz der Kiisten- und Meereslebensraume eine Regulierung von Fischerei
oder Aquakultur erforderlich ist, findet die Gemeinsame Fischereipolitik Anwendung. Die
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates?® sieht
insbesondere vor, dass die Gemeinsame Fischereipolitik durch Anwendung des
okosystembasierten Ansatzes bei der Bestandsbewirtschaftung sicherstellt, dass die negativen
Auswirkungen der Fischerei auf das Meeresokosystem auf ein Mindestmal} reduziert werden.
Auflerdem ist in der genannten Verordnung festgelegt, dass sich die Gemeinsame
Fischereipolitik bemiiht, dafiir zu sorgen, dass eine Verschlechterung der Meeresumwelt

durch Aquakultur- und Fischereitétigkeiten vermieden wird.

Zur Verwirklichung des Ziels einer kontinuierlichen, langfristigen und nachhaltigen Erholung
der biologischen Vielfalt und Widerstandsfahigkeit der Natur sollten die Mitgliedstaaten die
im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik gebotenen Mdglichkeiten in vollem Umfang
nutzen. Im Rahmen der ausschlieBlichen Zusténdigkeit der Union im Bereich der Erhaltung
der biologischen Meeresschitze haben die Mitgliedstaaten die Moglichkeit, innerhalb von

12 Seemeilen nicht diskriminierende Mallnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der
Fischbestinde und zur Erhaltung oder Verbesserung des Erhaltungszustands der
Meeresokosysteme zu verabschieden. Mitgliedstaaten mit einem direkten
Bewirtschaftungsinteresse konnen gemeinsame Empfehlungen fiir
BestandserhaltungsmafBnahmen zur Einhaltung der aus dem Umweltrecht der Union
erwachsenden Verpflichtungen unterbreiten. Diese Ma3inahmen werden nach den im Rahmen
der Gemeinsamen Fischereipolitik vorgesehenen Regeln und Verfahren bewertet und

angenommen.

28

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europédischen Parlaments und des Rates vom

11. Dezember 2013 iiber die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufthebung
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses
2004/585/EG des Rates (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 22).
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(40) GemaiB der Richtlinie 2008/56/EG miissen die Mitgliedstaaten bilateral in regionalen und
subregionalen Kooperationsmechanismen sowie im Rahmen regionaler
Meeresiibereinkommen?® und, was FischereimaBnahmen anbelangt, in den im Rahmen der

gemeinsamen Fischereipolitik eingerichteten regionalen Gruppen zusammenarbeiten.

(41) Fiir die Lebensrdaume bestimmter im Meer lebender Arten wie Haie und Rochen, die
beispielsweise in den Anwendungsbereich des Ubereinkommens zur Erhaltung der

wandernden wild lebenden Tierarten oder unter Verzeichnisse gefahrdeter und bedrohter

Arten im Rahmen der européischen regionalen Meeresiibereinkommen, aber nicht in den

Anwendungsbereich der Richtlinie 92/43/EWG fallen, miissen ebenfalls

Wiederherstellungsmafinahmen ergriffen werden, da sie eine wichtige Funktion im

Okosystem erfiillen.

(42) Zur Wiederherstellung und zur Vermeidung der Verschlechterung von Land-, SiiBwasser-,
Kiisten- und Meereslebensrdumen konnen die Mitgliedstaaten zusitzliche Gebiete als
»Schutzgebiete™ oder ,,streng geschiitzte Gebiete™ ausweisen, andere wirksame

gebietsbezogene ErhaltungsmaBBnahmen ergreifen und private Erhaltungsmafnahmen fordern.

29  Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks von 1992 — OSPAR-
Ubereinkommen (OSPAR), Ubereinkommen iiber den Schutz der Meeresumwelt des
Ostseegebiets von 1992 — Helsinki-Ubereinkommen (HELCOM), Ubereinkommen zum
Schutz der Meeresumwelt und der Kiistengebiete des Mittelmeers von 1995 —
Ubereinkommen von Barcelona (UNEP-MAP), Ubereinkommen zum Schutz des Schwarzen
Meeres von 1992 — Ubereinkommen von Bukarest.
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(43)

(44)

Stidtische Okosysteme machen rund 22 % der Landfléiche der Union aus, und die Mehrheit
der Unionsbiirgerinnen und -biirger lebt in genau diesen Gebieten. Griinflichen in stidtischen

Gebieten umfassen unter anderem Stadtwilder, Parks und Gérten, Stadtbauernhofe, Alleen,

stadtische Wiesen und Hecken. Wie die anderen in dieser Verordnung behandelten

Okosysteme bicten stidtische Okosysteme wichtige Lebensraume fiir die biologische
Vielfalt, insbesondere fiir Pflanzen, Vogel und Insekten wie Bestduber. Gleichzeitig erbringen
sie viele andere lebenswichtige Okosystemdienstleistungen auch in den Bereichen
Katastrophenvorsorge und -kontrolle (z. B. Hochwasser, Wéarmeinseleffekte), Kiihlung,
Freizeitgestaltung und Naherholung, Wasser- und Luftfiltration sowie Klimaschutz und
Anpassung an den Klimawandel. Der Ausbau stidtischer Griinfléichen ist ein wichtiger

Parameter fiir die Steigerung der Fihigkeit der stidtischen Okosysteme, diese

bedeutenden Dienstleistungen bereitzustellen. Der Ausbau von Begriinung in

stadtischen Gebieten verlangsamt dort den Wasserabfluss (und verringert somit die

Gefahr der Verschmutzung von Fliissen durch Regenwasseriiberlauf) und hilft dabei,

die Temperaturen im Sommer niedrig zu halten, was zum Aufbau von Klimaresilienz

beitrigt; auflerdem wird der Natur dadurch mehr Raum zum Gedeihen geboten. Der

Ausbau stiadtischer Griinflichen wird in vielen Fillen zu einer besseren Gesundheit der

stidtischen Okosysteme fiihren. Gesunde stidtische Okosysteme wiederum sind von

entscheidender Bedeutung, um die Gesundheit anderer wichtiger européischer

OKkosysteme zu unterstiitzen — indem sie eine Anbindung an Naturgebiete in den

umliegenden lindlichen Gebieten schaffen, die Gesundheit der Fliisse auflerhalb der

Stiadte verbessern, Zufluchts- und Brutgebiete fiir Vogel- und Bestiuberarten mit

Anbindung an land- und forstwirtschaftliche Lebensriume bieten und wichtige

Lebensriume beispielsweise fiir Zugvogel bieten.

Die MaBnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass der Umfang stidtischer Griinflichen,
insbesondere Biume, nicht mehr von Verringerungen bedroht ist, miissen deutlich verstéarkt

werden. Damit stidtische Griinflachen weiterhin die erforderlichen
Okosystemdienstleistungen erbringen kénnen, sollte ihr Verlust aufgehalten werden und
sollten die Griinflichen wiederhergestellt und vergrofert werden, unter anderem, indem griine
Infrastruktur und naturbasierte Losungen [...] wie grilne Didcher und Wénde in die Gestaltung
von Gebauden integriert werden._Diese Integration kann dazu beitragen, dass nicht nur

die Fliche der stidtischen Griinflichen, sondern — wenn sie Biume umfasst — auch die

Fliche der stidtischen Baumiiberschirmung zunimmt.
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(45)

(46)

In der EU-Biodiversititsstrategie fiir 2030 werden groBBere Anstrengungen zur
Wiederherstellung von SiiBwasserokosystemen und der natiirlichen Funktionen der Fliisse
gefordert. Die Wiederherstellung von SiiBwasserokosystemen sollte Anstrengungen zur
Wiederherstellung der natiirlichen [...] Vernetzung von Fliissen und ihrer Uferbereiche und
Uberschwemmungsflichen umfassen, und zwar unter anderem durch die Beseitigung
kiinstlicher Hindernisse zur Erreichung eines giinstigen Erhaltungszustands fiir Fliisse, Seen
und Auenlebensraum sowie fiir Arten, die in diesen durch die Richtlinien 92/43/EWG und
2009/147/EG geschiitzten Lebensrdumen leben, und durch die Verwirklichung einer der
zentralen Zusagen der EU-Biodiversititsstrategie fiir 2030, nimlich der Wiederherstellung

von mindestens 25 000 km frei flieBenden Fliissen im Vergleich zum Jahr 2020. in dem die

Strategie veroffentlicht wurde. Bei der Beseitigung von Hindernissen sollten die

Mitgliedstaaten in erster Linie obsolete Hindernisse angehen, die nicht ldnger zur Erzeugung
erneuerbarer Energie, fiir die Binnenschifffahrt, fiir die Wasserversorgung oder fiir andere

Zwecke benotigt werden.

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Bestduber in der Union dramatisch
zuriickgegangen. So ist bei jeder dritten Bienen- oder Schmetterlingsart ein Riickgang zu
verzeichnen, wobei jede zehnte dieser Arten vom Aussterben bedroht ist. Da Bestéduber
Wildpflanzen und Kulturpflanzen bestéuben, sind sie von wesentlicher Bedeutung fiir das
Funktionieren der Landokosysteme, fiir das Wohlergehen der Menschen und fiir die
Erndhrungssicherheit. Nahezu 5 Mrd. EUR der jdhrlichen landwirtschaftlichen Produktion der

EU sind unmittelbar auf Bestduberinsekten zuriickzufiihren.>°

30

Vysna, V., Maes, J., Petersen, J.E., La Notte, A., Vallecillo, S., Aizpurua, N., Ivits, E., Teller,
A., ,,Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA). Final
report from phase II of the INCA project aiming to develop a pilot for an integrated system of
ecosystem accounts for the EU.* Statistischer Bericht. Amt fiir Verdffentlichungen der
Européischen Union, Luxemburg, 2021.

9924/23 hs/jb/ AM/K AR/ 33
ANLAGE TREE.1.A LIMITE DE



(47) Am 1. Juni 2018 rief die Kommission als Reaktion auf Forderungen des Européischen

Parlaments und des Rates, dem Riickgang der Zahl an Bestdubern entgegenzuwirken, die EU-
Initiative fiir Bestiuber’! ins Leben. Aus dem Bericht iiber die Fortschritte bei der Umsetzung
dieser Initiative®* geht hervor, dass bei der Bekiimpfung der Ursachen des Riickgangs der
Bestauber, einschlieflich des Einsatzes von Pestiziden, nach wie vor erhebliche
Herausforderungen zu bewiltigen sind. Das Europiische Parlament®® und der Rat** forderten
entschlossenere MafBinahmen zur Bekdmpfung des Riickgangs der Bestduber und die
Einrichtung eines unionsweiten Uberwachungsrahmens fiir Bestiduber sowie klare Ziele und
Indikatoren fiir die Verpflichtung, den Riickgang der Bestduber umzukehren. Der Europiische
Rechnungshof hat der Kommission empfohlen, geeignete Steuerungs- und
Uberwachungsmechanismen fiir MaBnahmen zur Abwehr von Bedrohungen fiir Bestéuber zu

schaffen.’> Am 24. Januar 2023 stellte die Kommission eine iiberarbeitete EU-Initiative

fiir Bestiuber vor.3® Darin werden die Mainahmen dargelegt, die die EU und ihre

Mitgliedstaaten ergreifen miissen, um den Riickgang der Bestiduber bis 2030

umzukehren.

31
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Mitteilung der Kommission an das Europédische Parlament, den Rat, den Europdischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, EU-Initiative fiir
Bestiduber (COM(2018) 395 final).

Bericht der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Européischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Fortschritte bei der
Umsetzung der EU-Initiative fiir Bestduber (COM(2021) 261 final).

EntschlieBung des Européischen Parlaments vom 9. Juni 2021 zu dem Thema ,,EU-
Biodiversitétsstrategie fiir 2030: Mehr Raum fiir die Natur in unserem Leben‘
(2020/2273(IN1)), verfiigbar unter https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2021-0277 DE.pdf.

Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Dezember 2020 zum Sonderbericht Nr. 15/2020 des
Europiischen Rechnungshofs mit dem Titel ,,Schutz wilder Bestdauber in der EU — Initiativen
der Kommission haben keine Friichte getragen* (14168/20).

Sonderbericht Nr. 15/2020,

https://www.eca.europa.eu/Lists/ ECADocuments/SR20_15/SR_Pollinators DE.pdf.
Mitteilung der Kommission an das Européiische Parlament, den Rat, den Europiischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Uberarbeitung der
EU-Initiative fiir Bestiuber — Ein neuer Deal fiir Bestiiuber (COM(2023) 35 final).
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(48) Der Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die
nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln /geplante Annahme am 22. Juni 2022,
sobald verfiigbar bitte Titel und Nummer des erlassenen Rechtsakts einfiigen] zielt darauf ab,
gegen eine der Ursachen fiir den Riickgang der Bestauber vorzugehen, indem der Einsatz von
Pestiziden in 6kologisch empfindlichen Gebieten verboten wird, von denen viele unter diese
Verordnung fallen, z. B. Lebensrdume von Bestiduberarten, die nach der europdischen Roten

Liste®’ als vom Aussterben bedroht eingestuft sind.

(49) Nachhaltige, widerstandsfédhige und durch biologische Vielfalt gepragte landwirtschaftliche
Okosysteme sind erforderlich, um sichere, nachhaltige, nahrhafte und erschwingliche
Lebensmittel bereitzustellen. Landwirtschaftliche Okosysteme mit groBer biologischer
Vielfalt erh6hen zudem die Widerstandsfdhigkeit der Landwirtschaft gegeniiber dem
Klimawandel und Umweltrisiken und gewahrleisten gleichzeitig die Lebensmittel- und
Erndhrungssicherheit und schaffen neue Arbeitsplétze in ldndlichen Gebieten, insbesondere
im Zusammenhang mit dem 6kologischen Landbau sowie dem Tourismus und der Erholung
im landlichen Raum. Daher muss die Union die biologische Vielfalt auf ihren
landwirtschaftlichen Flachen durch eine Vielzahl bestehender Verfahren verbessern, die der
biologischen Vielfalt zutriglich oder mit ihr vereinbar sind, einschlieBlich extensiver
Landwirtschaft. Die extensive Landwirtschaft ist fiir die Erhaltung vieler Arten und
Lebensraume in Gebieten mit gro3er biologischer Vielfalt von entscheidender Bedeutung. Es
gibt viele extensive landwirtschaftliche Verfahren wie die Prazisionslandwirtschaft, den
okologischen Landbau, die Agrardkologie, die Agroforstwirtschaft und die Bewirtschaftung
von Griinland mit geringer Intensitdt, die mit vielfdltigen und erheblichen Vorteilen fiir den
Schutz der biologischen Vielfalt, der Okosystemleistungen und Landschaftselemente

verbunden sind.

(50) Um die biologische Vielfalt von landwirtschaftlichen Okosystemen in der gesamten Union zu
verbessern, miissen WiederherstellungsmaBnahmen ergriffen werden, und zwar auch in
Gebieten mit Lebensraumtypen, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
92/43/EWG fallen. In Ermangelung einer gemeinsamen Methode zur Bewertung des Zustands
landwirtschaftlicher Okosysteme, die die Festlegung spezifischer Wiederherstellungsziele fiir
landwirtschaftliche Okosysteme ermdoglichen wiirde, ist es angezeigt, eine allgemeine
Verpflichtung zur Verbesserung der biologischen Vielfalt in landwirtschaftlichen
Okosystemen festzulegen und die Erfiillung dieser Verpflichtung auf der Grundlage
bestehender Indikatoren zu messen.

37  European Redlist - Environment - European Commission (europa.eu).
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(51) Da Feldvdgel als wesentliche Anzeiger fiir die Gesundheit landwirtschaftlicher Okosysteme
weithin bekannt und anerkannt sind, sollten Ziele fiir die Erholung ihrer Bestinde festgelegt
werden. Die Verpflichtung, diese Ziele zu erreichen, wirde fiir die Mitgliedstaaten und nicht
fiir einzelne Landwirte gelten. Die Mitgliedstaaten sollten diese Zicle erreichen, indem sie
wirksame Wiederherstellungsmafnahmen auf landwirtschaftlichen Fléchen ergreifen und mit
Landwirten und anderen Interessentrdgern bei deren Gestaltung und Umsetzung vor Ort

zusammenarbeiten und sie unterstiitzen.

(52) Auflandwirtschaftlichen Flichen befindliche Landschaftselemente mit grofler Vielfalt,
darunter Pufferstreifen, Rotationsbrachen oder rotationsunabhéngige Brachen, Hecken,
Einzelbdume oder Baumgruppen, Baumreihen, Feldraine, Kleinflichen, Griaben, Wasserlaufe,
kleine Feuchtgebiete, Terrassen, Steinhaufen, Steinmauern, kleine Teiche und Kulturobjekte,
bieten Platz fiir wild lebende Pflanzen und Tiere, einschliefllich Bestdubern, verhindern
Bodenerosion und -verarmung, filtern Luft und Wasser, unterstiitzen die Einddmmung des
Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel sowie die landwirtschaftliche
Produktivitdt von bestdubungsabhéngigen Kulturen. Produktive Bdume, die Teil von
Agroforstsystemen auf Ackerflachen sind, und produktive Elemente in nichtproduktiven
Hecken konnen ebenfalls als Landschaftselemente mit groer Vielfalt angesehen werden,
wenn sie nicht mit Diinge- oder Pflanzenschutzmittel behandelt werden und wenn die Ernte
nur zu Zeiten erfolgt, in denen die grofe biologische Vielfalt nicht gefadhrdet wird. Daher
sollte eine Anforderung festgelegt werden, mit der sichergestellt wird, dass der Anteil der
landwirtschaftlichen Flachen mit Landschaftselementen mit grofer Vielfalt kontinuierlich
zunimmt. Eine solche Anforderung wiirde es der Union ermoglichen, eine der anderen
zentralen Verpflichtungen der EU-Biodiversititsstrategie fiir 2030 zu erfiillen, ndmlich dafiir
zu sorgen, dass mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Fliche Landschaftselemente mit
grofler Vielfalt aufweisen. Auch bei anderen bestehenden Indikatoren wie dem Index der
Wiesenschmetterlinge und dem Bestand an organischem Kohlenstoff in mineralischen

Ackerboden sollte ein Aufwirtstrend verzeichnet werden.
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(53) Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zielt darauf ab, den Umweltschutz, einschlielich der

biologischen Vielfalt, zu unterstiitzen und zu stirken. Zu den spezifischen Zielen der GAP
zahlt es, einen Beitrag zur Einddmmung und Umkehrung des Verlusts an biologischer
Vielfalt, Verbesserung von Okosystemleistungen und Erhaltung von Lebensrdumen und
Landschaften zu leisten. Geméf dem neuen GAP-Konditionalititsstandard Nr. 8 tiber den
guten landwirtschaftlichen und &kologischen Zustand (GLOZ 8)*® miissen Begiinstigte, die
flichenbezogene Zahlungen erhalten, mindestens 4 % des Ackerlands auf Ebene des Betriebs
fiir nichtproduktive Flichen und Landschaftselemente, einschlieBlich brachliegender Flachen,
nutzen und bestehende Landschaftselemente bewahren. Der Anteil zur Erfiillung dieses
GLOZ-Standards kann von 4 % auf 3 % fallen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfiillt
sind.*® Diese Verpflichtung wird dazu beitragen, dass die Mitgliedstaaten eine positive
Entwicklung bei Landschaftselementen mit groer Vielfalt auf landwirtschaftlichen Flachen
vollziehen. Dariiber hinaus haben die Mitgliedstaaten im Rahmen der GAP die Moglichkeit,
Oko-Regelungen fiir landwirtschaftliche Bewirtschaftungsverfahren einzufiihren, die
Landwirte auf landwirtschaftlichen Flachen einsetzen, darunter moglicherweise solche zur
Erhaltung und Schaffung von Landschaftselementen oder nichtproduktiven Flachen. Ebenso
konnen die Mitgliedstaaten in ihre GAP-Strategiepldne auch Agrarumwelt- und
Klimaverpflichtungen aufnehmen, einschlieBlich solcher zur verstirkten Pflege von
Landschaftselementen, die iiber die Konditionalitit GLOZ 8 und/oder Oko-Regelungen
hinausgehen. LIFE-Projekte im Bereich Natur und biologische Vielfalt werden ebenfalls dazu
beitragen, die biologische Vielfalt Europas auf landwirtschaftlichen Flachen bis 2030 auf den
Weg der Erholung zu bringen, indem sie die Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG und der
Richtlinie 2009/147/EG sowie der EU-Biodiversitdtsstrategie fiir 2030 unterstiitzen.
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Verordnung (EU) 2021/2115 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember
2021 mit Vorschriften fiir die Unterstiitzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europédischen Garantiefonds fiir die
Landwirtschaft (EGFL) und den Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des
landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategieplidne (GAP-Strategieplédne) und zur
Authebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013
(ABI. L 435 vom 6.12.2021, S. 1).

Wenn sich ein Betriebsinhaber im Rahmen einer erweiterten Oko-Regelung verpflichtet,
mindestens 7 % seines Ackerlands fiir nichtproduktive Flichen oder Landschaftselemente,
einschlieBlich brachliegender Flachen, zu nutzen, oder wenn ein Anteil von mindestens 7 %
des Ackerlands auf Ebene des Betriebs u. a. fiir Zwischenfriichte oder stickstoffbindende
Pflanzen genutzt wird, die ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln angebaut werden.
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(54) Durch die Wiederherstellung und Wiedervernissung*® landwirtschaftlich (d. h. als Griin- oder

Ackerland) genutzter organischer Boden*!, bei denen es sich um entwisserte Torfmoore
handelt, konnen wesentliche Vorteile fiir die biologische Vielfalt erzielt, die
Treibhausgasemissionen erheblich verringert, andere Vorteile fir die Umwelt erwirkt und
gleichzeitig eine vielfiltige Agrarlandschaft geschaffen werden. Die Mitgliedstaaten haben
die Wahl zwischen verschiedensten Wiederherstellungsmafnahmen fiir entwésserte,
landwirtschaftlich genutzte Torfmoore, die von der Umwandlung von Ackerland in Griinland
iiber Extensivierungsmaflnahmen in Verbindung mit einer reduzierten Entwésserung bis hin
zur vollstaindigen Wiederverndssung mit der Mdglichkeit der Nutzung fiir Paludikulturen oder
der Etablierung von Torf bildender Vegetation reichen. Der grofite Nutzen fiir das Klima
entsteht durch die Wiederherstellung und Wiederverndssung von Ackerland, gefolgt von der
Wiederherstellung intensiv bewirtschafteten Griinlands. Im Interesse einer flexiblen
Umsetzung des Wiederherstellungsziels fiir entwésserte, landwirtschaftlich genutzte
Torfmoore konnen die Mitgliedstaaten sowohl die Wiederherstellung und Wiederverndssung
entwisserter Torfmoorflachen in Torfabbaugebieten sowie, bis zu einem gewissen Grad, die
Wiederherstellung und Wiedervernissung entwésserter Torfmoorfldchen, die anderen (z. B.
forstwirtschaftlichen) Landnutzungen dienen, als Beitrag zu den Zielvorgaben fiir

entwésserte, landwirtschaftlich genutzte Torfmoore anrechnen lassen. In hinreichend

begriindeten Fillen und wenn eine Wiedervernissung landwirtschaftlich genutzter

entwaisserter Torfmoorflichen aufgrund erheblicher negativer Auswirkungen auf

Gebiude, Infrastruktur, Anpassung an den Klimawandel oder andere offentliche

Interessen nicht vorcenommen werden kann und es nicht durchfiihrbar ist, Torfmoore,

die anderen Landnutzungen dienen, wiederzuvernissen, kann der Umfang der

wiederzuvernissenden Torfmoore von den Mitgliedstaaten niedriger angesetzt werden.

40
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Wiedervernédssung ist der Prozess der Umwandlung eines entwisserten Bodens in einen
feuchten Boden. IPCC 2014, Kapitel 1 des [IPCC-Berichts ,,2013 Supplement to the 2006
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands*, Hiraishi, T., Krug, T.,
Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. und Troxler, T.G. (Hrsg.).

Der Begriff ,,organischer Boden* wird in den IPCC-Leitlinien von 2006 ,,2006 IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* definiert. Die Leitlinien wurden im
Rahmen des Programms fiir nationale Treibhausgasinventare von Eggleston H.S., Buendia L.,
Miwa K., Ngara T. und Tanabe K. (Hrsg.) erstellt.
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(35)

(56)

Um die Vorteile der biologischen Vielfalt in vollem Umfang nutzen zu kénnen, sollten
entwisserte Torfmoorfldchen auch in anderen als den in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefiihrten Feuchtgebiet-Lebensrdumen, die wiederhergestellt und erneut etabliert werden
sollen, wiederhergestellt und wiederverndsst werden. Daten iiber die Ausdehnung organischer
Boden sowie iiber deren Treibhausgasemissionen und deren Abbau von Treibhausgasen
werden im Rahmen der Berichterstattungspflichten des LULUCF-Sektors tiberwacht, in den
nationalen Treibhausgasinventaren der Mitgliedstaaten zur Verfiigung gestellt und dem
UNFCCC iibermittelt. Wiederhergestellte und wiedervernésste Torfmoore konnen auf
alternative Weise produktiv weiter genutzt werden. So kann die Paludikultur, die
Bewirtschaftung von Feuchtmooren, beispielsweise den Anbau verschiedener Schilfarten,
bestimmte Holzsorten, den Blaubeer- und Moosbeerenanbau, den Torfmoosanbau und die
Beweidung mit Wasserbiiffeln umfassen. Solche Verfahren sollten auf den Grundsitzen der
nachhaltigen Bewirtschaftung beruhen und auf die Verbesserung der biologischen Vielfalt
abzielen, damit sie sowohl finanziell als auch 6kologisch von hohem Wert sind. Zudem kann
die Paludikultur mehreren Arten zugutekommen, die in der Union geféhrdet sind, und auch
die Vernetzung von Feuchtgebieten und die Zusammenfiihrung von Populationen
entsprechender Arten in der Union erleichtern. Finanzielle Mittel fiir die Wiederherstellung
und Wiedervernissung entwésserter Torfmoorfldchen und zum Ausgleich etwaiger
Einkommensverluste konnen aus einer Vielzahl verschiedener Quellen kommen, darunter

Ausgaben aus dem Haushalt der Union und Finanzierungsprogramme der Union.

In der neuen EU-Waldstrategie fiir 2030*> wurde darauf hingewiesen, dass die biologische
Vielfalt der Wélder wiederhergestellt werden muss. Wélder und andere bewaldete Flichen
bedecken mehr als 43,5 % der Landfldche der EU. Walddkosysteme mit reichhaltiger
biologischer Vielfalt sind einerseits anfillig fiir den Klimawandel, aber andererseits auch ein
natiirlicher Verbiindeter bei der Anpassung an den Klimawandel und bei der Bekdmpfung des
Klimawandels und der klimabedingten Risiken, unter anderem durch ihre Funktionen als

CO, -Speicher und CO; -Senke, und bieten viele andere wichtige Okosystemleistungen und -
vorteile, wie die Bereitstellung von Holz, Nahrungsmitteln und anderen Nichtholzprodukten,
die Klimaregulierung, die Bodenstabilisierung und den Erosionsschutz sowie die Reinigung

von Luft und Wasser.

42

Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat und den Européischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Neue EU-Waldstrategie
fiir 2030 (COM(2021) 572 final).
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(57) Um die biologische Vielfalt von Waldokosystemen in der gesamten Union zu verbessern,

miissen WiederherstellungsmaBnahmen ergriffen werden, und zwar auch in Gebieten mit
Lebensraumtypen, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 92/43/EWG fallen. Da
es keine gemeinsame Methode zur Bewertung des Zustands von Waldokosystemen gibt, die
die Festlegung spezifischer Wiederherstellungsziele fiir Waldokosysteme ermdglichen wiirde,
ist es angezeigt, eine allgemeine Verpflichtung zur Verbesserung der biologischen Vielfalt in
Waldokosystemen festzulegen und die Erfiillung dieser Verpflichtung auf der Grundiage

bestehender Kernindikatoren wie der Menge an stehendem und liegendem Totholz und dem

Index hiufiger Waldvogelarten?? zu messen. Je nach Art des Waldokosystems ist es auch

angebracht, die Verwirklichung der Verpflichtung auf der Grundlage einer Auswahl

anderer Indikatoren zu messen, wie z. B. dem Anteil der Wilder mit uneinheitlicher

Altersstruktur, der Waldvernetzung, dem Anteil der Wilder mit iiberwiegend heimischen

Baumarten, der Vielfalt der Baumarten und dem Bestand an organischem Kohlenstoff.

43

Index weit verbreiteter Vogelarten (EU-Ageregat) — Datensédtze — Eurostat (europa.eu).
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(58) Wiederherstellungsziele und -verpflichtungen fiir Lebensrdume und Arten, die gemal den
Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG geschiitzte Lebensraume und Arten sind, fiir
Bestduber und fiir SiiBwasser-, stddtische, landwirtschaftliche und Waldokosysteme sollten
einander ergdnzen und synergetisch wirken, damit das {ibergeordnete Ziel der
Wiederherstellung von Okosystemen in den Land- und Meeresgebieten der Union erreicht
wird. Die zur Verwirklichung eines spezifischen Ziels erforderlichen
WiederherstellungsmafBinahmen werden in vielen Fillen auch zur Erreichung anderer Ziele
bzw. Erfiillung anderer Verpflichtungen beitragen. Die Mitgliedstaaten sollten
Wiederherstellungsmafnahmen daher strategisch planen, um deren Wirksambkeit als Beitrag
zur Erholung der Natur in der gesamten Union zu maximieren.
Wiederherstellungsmafinahmen sollten ferner so geplant werden, dass sie zum Klimaschutz
und zur Anpassung an den Klimawandel und zur Verhinderung und Einddimmung der

Auswirkungen von Naturkatastrophen und der Landdegradation beitragen. Sie sollten

darauf abzielen, die 6kologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen der Okosysteme
und ihr Produktivitdtspotenzial zu optimieren, wobei ihr Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung der betreffenden Regionen und Gemeinschaften berticksichtigt wird. Es ist
wichtig, dass die Mitgliedstaaten detaillierte nationale Wiederherstellungspline auf der

Grundlage der besten verfiigbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse erstellen. Dokumentierte

Aufzeichnungen iiber Verteilung und Fliche in der Vergangenheit sowie iiber die

erwarteten Verinderungen der Umweltbedingungen aufgrund des Klimawandels sollten

in die Entscheidungen iiber die einen giinstigcen Zustand aufweisenden Bezugsgebiete

der Lebensraumtypen einflieBen. Dariiber hinaus ist es wichtig, dass die Offentlichkeit

frithzeitig und wirksam die Moglichkeit erhélt, sich an der Ausarbeitung der Pline zu
beteiligen. Die Mitgliedstaaten sollten den spezifischen Gegebenheiten und Bediirfnissen in
threm Hoheitsgebiet Rechnung tragen, damit die Plidne auf die einschldgigen Belastungen,
Bedrohungen und Ursachen des Verlusts an biologischer Vielfalt eingehen konnen, und
sollten zum Zwecke der Wiederherstellung der Natur und der grenziibergreifenden

Vernetzung zusammenarbeiten.
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(59) Um Synergien zwischen den verschiedenen Maflnahmen zu gewéhrleisten, die zum Schutz,

zur Erhaltung und zur Wiederherstellung der Natur in der Union ergriffen wurden und
ergriffen werden sollen, sollten die Mitgliedstaaten bei der Erstellung ihrer nationalen
Wiederherstellungspldne Folgendes beriicksichtigen: die ErhaltungsmaBinahmen fiir Natura-
2000-Gebiete und die gemal den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG ausgearbeiteten
prioritiren Aktionsrahmen; die MaBBnahmen zur Erreichung eines guten 6kologischen und
chemischen Zustands der Wasserkorper, die in den gemal der Richtlinie 2000/60/EG
erstellten Bewirtschaftungsplénen fiir die Einzugsgebiete enthalten sind; die gemald der
Richtlinie 2008/56/EG ausgearbeiteten Meeresstrategien zur Erreichung eines guten
Umweltzustands fiir alle Meeresregionen der Union; die gemal der Richtlinie (EU)
2016/2284 erstellten nationalen Luftreinhalteprogramme; die geméal Artikel 6 des
Ubereinkommens iiber die biologische Vielfalt entwickelten nationalen
Biodiversitétsstrategien und Aktionsplane sowie die gemal der Verordnung (EU)

Nr. 1380/2013 angenommenen Erhaltungsmafnahmen und die gemif der Verordnung (EU)
2019/1241 des Europiischen Parlaments und des Rates** angenommenen technischen

MaBnahmen.

44

Verordnung (EU) 2019/1241 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019
mit technischen Maflnahmen fiir die Erhaltung der Fischereiressourcen und den Schutz von
Meeresokosystemen, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1967/2006, (EG)

Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU)
2019/472 und (EU) 2019/1022 des Européischen Parlaments und des Rates sowie zur
Aufthebung der Verordnungen (EG) Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) Nr. 2549/2000, (EG)
Nr. 254/2002, (EG) Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des Rates (ABI. L 198 vom
25.7.2019, S. 105).
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(60)

(61)

Um die Kohédrenz zwischen den Zielen der vorliegenden Verordnung und der Richtlinie (EU)
2018/2001%, der Verordnung (EU) 2018/1999% und der Richtlinie 98/70/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates zur Forderung der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen*’, insbesondere bei der Ausarbeitung der nationalen
Wiederherstellungspldne, zu gewihrleisten, sollten die Mitgliedstaaten dem Potenzial von
Projekten im Bereich der erneuerbaren Energie im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele

fiir die Wiederherstellung der Natur Rechnung tragen.

Da es wichtig ist, die doppelte Herausforderung, die sich aus dem Verlust an biologischer
Vielfalt und dem Klimawandel ergibt, konsequent anzugehen, sollte bei der
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt der Einsatz erneuerbarer Energien bericksichtigt
werden und umgekehrt. Geméal der Mitteilung ,,REPowerEU — gemeinsames europdisches

Vorgehen fiir erschwinglichere, sichere und nachhaltige Energie**®

sollten die Mitgliedstaaten
im Einklang mit ihren nationalen Energie- und Klimaplidnen, den Beitragen zum
iiberarbeiteten Ziel fiir erneuerbare Energie bis 2030 sowie anderen einschldgigen
Erwédgungen wie der Verfiligbarkeit von Ressourcen, der Netzinfrastruktur und den Zielen der
EU-Biodiversitétsstrategie rasch fiir Vorhaben im Bereich der erneuerbaren Energien

geeignete Land- und Meeresgebiete erfassen und bewerten sowie deren Verfligbarkeit

gewdhrleisten.
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Richtlinie (EU) 2018/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember
2018 zur Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen

(ABIL L 328 vom 21.12.2018, S. 82).

Verordnung (EU) 2018/1999 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember
2018 tiber das Governance-System fiir die Energieunion und fiir den Klimaschutz, zur
Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europiischen
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG,
2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates, der
Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung
(EU) Nr. 525/2013 des Europédischen Parlaments und des Rates (ABI. L 328 vom 21.12.2018,
S. 1).

Richtlinie 98/70/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 iiber
die Qualitit von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Anderung der Richtlinie 93/12/EWG
des Rates (ABI. L 350 vom 28.12.1998, S. 58).

Mitteilung der Kommission an das Europidische Parlament, den Européischen Rat, den Rat,
den Européischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen,
REPowerEU: gemeinsames europdisches Vorgehen fiir erschwinglichere, sichere und
nachhaltige Energie (COM(2022) 108 final).
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Der Vorschlag der Kommission fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlaments und des
Rates zur Anderung der Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Férderung der Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen, die Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebiuden und der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz*’ sowie die Empfehlung der
Kommission zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren fiir Projekte im Bereich der
erneuerbaren Energien und zur Férderung von Strombezugsvertrigen®’, die beide am 18. Mai
2022 angenommen wurden, sehen ebenfalls die Bestimmung von ,,go-to*“~-Gebieten fir
erneuerbare Energien vor. Dabei handelt es sich um einen bestimmten Standort an Land oder
auf See, der von einem Mitgliedstaat fiir die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von
Energie aus erneuerbaren Quellen — mit der Ausnahme von Anlagen zur Verfeuerung von
Biomasse — als besonders geeignet eingestuft wurde, wo angesichts der Besonderheiten des
ausgewdhlten Gebiets nicht zu erwarten ist, dass der Einsatz einer bestimmten Art
erneuerbarer Energie erhebliche Umweltauswirkungen haben wird. Die Mitgliedstaaten
sollten vorrangig kiinstliche und bebaute Flichen wie Décher, Verkehrsinfrastrukturfldchen,
Parkplétze, Abfalldeponien, Industriestandorte, Bergwerke, kiinstliche Binnengewésser, Seen
oder Reservoirs und gegebenenfalls kommunale Abwasserbehandlungsanlagen sowie
degradierte Flachen, die nicht fiir die Landwirtschaft genutzt werden konnen, berticksichtigen.
Bei der Ausweisung von ,,go-to““-Gebieten fiir erneuerbare Energien sollten die
Mitgliedstaaten Schutzgebiete vermeiden und ihre nationalen Pldne zur Wiederherstellung der
Natur bertiicksichtigen. Die Mitgliedstaaten sollten die Ausarbeitung der nationalen
Wiederherstellungsplédne mit der Ausarbeitung von Pldnen zur Ausweisung von ,,go-to*-
Gebieten fiir erneuerbare Energien koordinieren. Wéhrend der Ausarbeitung der nationalen
Wiederherstellungsplidne sollten die Mitgliedstaaten fiir Synergien mit den bereits
ausgewiesenen ,,go-to““-Gebieten fiir erneuerbare Energien sorgen und sicherstellen, dass die
Funktionsweise der ,,go-to*“-Gebiete fiir erneuerbare Energien, einschlieflich der gemil3 der
Richtlinie (EU) 2018/2001 in den ,,go-to“~-Gebieten fiir erneuerbare Energien geltenden

Genehmigungsverfahren, unveréndert bleiben.

49

50

Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europiischen Parlaments und des Rates zur Anderung der
Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Foérderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen,
der Richtlinie 2010/31/EU {iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebdauden sowie der
Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz (COM(2022) 222 final).

Empfehlung der Kommission zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren fiir Projekte

im Bereich der erneuerbaren Energien und zur Férderung von Strombezugsvertrigen
(C(2022) 3219 final).
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(62) Um Synergien mit WiederherstellungsmaBBnahmen zu gewiéhrleisten, die in den
Mitgliedstaaten bereits geplant oder ergriffen wurden, sollten diese
WiederherstellungsmafBnahmen in den nationalen Wiederherstellungsplanen anerkannt und
beriicksichtigt werden. Angesichts der im [PCC-Bericht von 2022 hervorgehobenen
Dringlichkeit, MaBnahmen zur Wiederherstellung geschidigter Okosysteme zu ergreifen,
sollten die Mitgliedstaaten diese MaBBnahmen parallel zur Ausarbeitung der

Wiederherstellungspldane umsetzen.

(63) Bei den nationalen Wiederherstellungsplanen und den Mafinahmen zur Wiederherstellung

von Lebensriumen sowie den Mallnahmen zur Verhinderung einer Verschlechterung

von Lebensriumen sollten auch die Ergebnisse von Forschungsprojekten, die fiir die

Bewertung des Zustands von Okosystemen, die Ermittlung und Durchfiihrung von
WiederherstellungsmaBnahmen sowie fiir Uberwachungszwecke relevant sind, und

oegebenenfalls die unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der

Union geméil Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europiischen

Union (AEUYV) beriicksichtigt werden, wie etwa soziale, wirtschaftliche und kulturelle

Erfordernisse sowie regionale und lokale Besonderheiten, einschliefllich der

Bevolkerungsdichte.

(64) Es ist angezeigt, der besonderen Situation der Gebiete in duBerster Randlage der Union
Rechnung zu tragen, die in Artikel 349 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europédischen
Union (AEUV) aufgefiihrt sind, der spezifische MaBBnahmen zur Unterstiitzung dieser Gebiete
vorsieht. Wie in der EU-Biodiversitatsstrategie fiir 2030 vorgesehen, sollte ein besonderes
Augenmerk auf den Schutz und die Wiederherstellung der Okosysteme der Gebiete in
duBerster Randlage gelegt werden, die sich durch eine auflergewohnlich reiche biologische

Vielfalt auszeichnen. Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, auf freiwilliser Basis

spezifische Wiederherstellungsmafinahmen in denjenigen Gebieten in Auflerster

Randlage aufzunehmen, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.

(65) Die Europdische Umweltagentur (im Folgenden ,,EUA*) sollte die Mitgliedstaaten bei der
Ausarbeitung der nationalen Wiederherstellungspline sowie bei der Uberwachung der
Fortschritte bei der Erfiillung der Wiederherstellungsziele und -verpflichtungen unterstiitzen.
Die Kommission sollte bewerten, ob die nationalen Wiederherstellungspldne geeignet sind,

um diese Ziele und Verpflichtungen zu erreichen.
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(66) Aus dem Bericht der Kommission iiber den Zustand der Natur aus dem Jahr 2020 geht hervor,

dass ein erheblicher Teil der von den Mitgliedstaaten gemif Artikel 17 der Richtlinie
92/43/EWG des Rates®' und Artikel 12 der Richtlinie 2009/147/EG gemeldeten Daten,
insbesondere iiber den Erhaltungszustand und die Trends der von ihnen geschiitzten
Lebensrdume und Arten, aus Teilerhebungen stammt oder lediglich auf
Sachverstindigengutachten beruht. Der Bericht ergab ferner, dass der Zustand mehrerer
gemil der Richtlinie 92/43/EWG geschiitzter Lebensraumtypen und Arten noch unbekannt
ist. Diese Wissensliicken miissen geschlossen und Investitionen in Uberwachung und
Kontrolle getdtigt werden, um eine Grundlage fiir solide und wissenschaftlich fundierte
nationale Wiederherstellungspldne zu schaffen. Um die Aktualitit, Wirksamkeit und
Kohirenz der verschiedenen Uberwachungsmethoden zu erhohen, sollten bei der
Uberwachung und Kontrolle die Ergebnisse aus unionsfinanzierten Forschungs- und
Innovationsprojekten und die Ergebnisse, die durch neue Technologien wie In-situ-
Uberwachung und Fernerkundung unter Verwendung von im Rahmen des
Weltraumprogramms der Union (EGNOS/Galileo und Copernicus) bereitgestellten
Weltraumdaten und -diensten gewonnen werden, bestmoglich genutzt werden. Die EU-
Missionen ,,Wiederbelebung unserer Ozeane und Gewdsser®, ,,Anpassung an den
Klimawandel* und ,,Ein Boden-Deal fiir Europa“ werden die Umsetzung der

Wiederherstellungsziele unterstiitzen.>?

(66a) Angesichts der besonderen technischen und finanziellen Herausforderungen, die mit der

Kartierung und Uberwachung der Meeresumwelt verbunden sind, konnen die
Mitgliedstaaten — erginzend zu den geméill Artikel 17 der Richtlinie 92/43/EWG und
ogemill Artikel 17 der Richtlinie 2008/56/EG iibermittelten Informationen —

Informationen iiber Druck und Bedrohungen oder andere einschligige Informationen

als Grundlage fiir die Extrapolation verwenden, wenn sie den Zustand der in Anhang 11

aufgefiihrten Meereslebensriume bewerten. Dieser Ansatz kann somit auch als

Grundlage fiir die Planung von Wiederherstellungsmafinahmen in Meereslebensriumen

im Einklang mit der vorliegenden Verordnung verwendet werden. Die

Gesamtbewertung des Zustands der in Anhang II aufgefiihrten Meereslebensriume

sollte auf der Grundlage der besten verfiigbaren Kenntnisse und des aktuellen

technischen und wissenschaftlichen Stands erfolgen.

51  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen
Lebensrdaume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).

52 Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, den Rat, den Européischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen iiber Européische
Missionen (COM(2021) 609 final).
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(67)

(68)

(69)

Zur Uberwachung der Fortschritte in Bezug auf die Umsetzung der nationalen
Wiederherstellungspline, die ergriffenen Wiederherstellungsmalnahmen, die Gebiete, die
Wiederherstellungsmafnahmen unterliegen, und die Daten {iber das Verzeichnis von
Hindernissen fiir die Durchgéngigkeit von Fliissen sollte ein System eingefiihrt werden, mit
dem die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, relevante Daten iiber die Ergebnisse dieser
Uberwachung zu erheben, auf dem neuesten Stand zu halten und zugéinglich zu machen. Bei
der elektronischen Dateniibermittlung an die Kommission sollte das Reportnet-System der
EUA genutzt und darauf abgezielt werden, den Verwaltungsaufwand fiir alle Stellen so gering
wie moglich zu halten. Um eine angemessene Infrastruktur fiir den Zugang der Offentlichkeit,
die Berichterstattung und den Datenaustausch zwischen Behorden zu gewéhrleisten, sollten
die Mitgliedstaaten gegebenenfalls die Datenspezifikationen auf die Spezifikationen der
Richtlinie 2003/4/EG des Europiischen Parlaments und des Rates*, der Richtlinie 2007/2/EG
des Europiischen Parlaments und des Rates>* und der Richtlinie (EU) 2019/1024 des

Europiischen Parlaments und des Rates™ stiitzen.

Um eine wirksame Durchfiihrung dieser Verordnung zu gewéhrleisten, sollte die Kommission
die Mitgliedstaaten auf Anfrage iiber das Instrument fiir technische Unterstiitzung>®
unterstiitzen, das maBgeschneiderte technische Unterstiitzung bei der Konzipierung und
Durchfiihrung von Reformen bereitstellt. Die technische Unterstiitzung umfasst
beispielsweise die Starkung der Verwaltungskapazititen, die Harmonisierung der

Rechtsrahmen und den Austausch einschldgiger bewéhrter Verfahren.

Die Kommission sollte auf der Grundlage unionsweiter Fortschrittsberichte der EUA sowie
anderer Analysen und Berichte, die von den Mitgliedstaaten in einschldgigen Politikbereichen
wie Naturschutz, Meerespolitik und Wasserpolitik zur Verfligung gestellt werden, iiber die
Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erflillung der Wiederherstellungsziele und -

verpflichtungen dieser Verordnung Bericht erstatten.
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56

Richtlinie 2003/4/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 iiber
den Zugang der Offentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Authebung der Richtlinie
90/313/EWG des Rates (ABI. L 41 vom 14.2.2003, S. 26).

Richtlinie 2007/2/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mirz 2007 zur
Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Européischen Gemeinschaft (INSPIRE)
(ABI. L 108 vom 25.4.2007, S. 1).

Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019
iiber offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des 6ffentlichen Sektors
(ABIL. L 172 vom 26.6.2019, S. 56).

Verordnung (EU) 2021/240 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar
2021 zur Schaffung eines Instruments fiir technische Unterstiitzung (ABIL. L 57 vom
18.2.2021, S. 1).
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(70) Um die Erfiillung der in dieser Verordnung festgelegten Ziele und Verpflichtungen zu
gewihrleisten, ist es von groffter Bedeutung, dass angemessene private und offentliche
Investitionen in die Wiederherstellung getétigt werden, und die Mitgliedstaaten sollten
Ausgaben zur Verwirklichung der Biodiversititsziele, auch in Bezug auf Opportunitits- und
Ubergangskosten, die sich aus der Durchfiihrung der nationalen Wiederherstellungspline
ergeben, in ihre nationalen Haushalte aufnehmen und darlegen, wie die Unionsmittel
verwendet werden. In Bezug auf die Unionsmittel tragen die Ausgaben im Rahmen des
Unionshaushalts und der Finanzierungsprogramme der Union wie des Programms fiir die
Umwelt- und Klimapolitik (LIFE)*’, des Europdischen Meeres-, Fischerei- und
Aquakulturfonds (EMFAF)*®, des Europiischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung
des lindlichen Raums (ELER)*°, des Europiischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft
(EGFL), des Europiischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE), des Kohisionsfonds®
und des Fonds fiir einen gerechten Ubergang®' sowie des Rahmenprogramms fiir Forschung
und Innovation (Horizont Europa)®? zu den Biodiversitiitszielen bei, da angestrebt wird, 2024
7,5 % und in den Jahren 2026 und 2027 10 % der jihrlichen Ausgaben im Rahmen des
Mehrjihrigen Finanzrahmens 2021-2027% fiir die Verwirklichung der Biodiversititsziele

aufzuwenden.

57  Verordnung (EU) 2021/783 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021
zur Einrichtung des Programms fiir die Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) und zur Authebung
der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 (ABI. L 172 vom 17.5.2021, S. 53).

58  Verordnung (EU) 2021/1139 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021
iiber den Européischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds und zur Anderung der
Verordnung (EU) 2017/1004 (ABI. L 247 vom 13.7.2021, S. 1).

59  Verordnung (EU) 2020/2220 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember
2020 mit Ubergangsbestimmungen fiir Férderung aus dem Europiischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums (ELER) und dem
Européischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft (EGFL) in den Jahren 2021 und 2022 und
zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU)

Nr. 1307/2013 in Bezug auf Mittel und Anwendbarkeit in den Jahren 2021 und 2022 und der
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 hinsichtlich der Mittel und der Aufteilung dieser Férderung
in den Jahren 2021 und 2022 (ABI. L 437 vom 28.12.2020, S. 1).

60  Verordnung (EU) 2021/1058 des Européischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021
iiber den Europédischen Fonds fiir regionale Entwicklung und den Kohésionsfonds
(ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 60).

61  Verordnung (EU) 2021/1056 des Européischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021
zur Einrichtung des Fonds fiir einen gerechten Ubergang (ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 1).

62  Verordnung (EU) 2021/695 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021
zur Einrichtung von ,,Horizont Europa®, dem Rahmenprogramm fiir Forschung und
Innovation, sowie iiber dessen Regeln fiir die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse
und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013
(ABIL. L 170 vom 12.5.2021, S. 1).

63  Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des
mehrjéhrigen Finanzrahmens fiir die Jahre 2021 bis 2027 (ABI. L 4331 vom 22.12.2020,

S. 11).
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https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_de
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_de
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/

Die Aufbau- und Resilienzfazilitit®

ist eine weitere Finanzierungsquelle fiir den Schutz und
die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und von Okosystemen. In Bezug auf das
LIFE-Programm sollte der angemessenen Nutzung der strategischen Naturschutzprojekte
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da es sich hierbei um ein spezifisches
Instrument handelt, das die Durchfiihrung dieser Verordnung unterstiitzen konnte, indem es

die verfiigbaren Finanzmittel wirksam und effizient einbindet.

(71) Es gibt eine Reihe von EU-, nationalen und privaten Initiativen zur Férderung der privaten
Finanzierung, wie das Programm ,,InvestEU*“®, das Mdglichkeiten zur Mobilisierung
offentlicher und privater Finanzmittel bietet, um unter anderem die Verbesserung von Natur
und biologischer Vielfalt durch griine und blaue Infrastrukturprojekte und klimaeffiziente

Landwirtschaft als griines Geschiftsmodell zu fordern.

(71a2) Um die Durchfiihrung dieser Verordnung zu gewiahrleisten, sind angemessene private

und offentliche Investitionen in Maflnahmen zur Wiederherstellung der Natur

unerlisslich. Daher sollte die Kommission spéitestens zwolf Monate nach ihrem

Inkrafttreten und in Absprache mit den Mitgliedstaaten einen Bericht mit einer Analyse

vorlegen, in dem etwaige Liicken bei der Durchfiihrung dieser Verordnung ermittelt

werden. Diesem Bericht sollten gegebenenfalls, ohne dem mehrijihrigen Finanzrahmen

fiir die Zeit nach 2027 vorzugreifen, Vorschlige fiir angemessene Mafinahmen,

einschlieBlich finanzieller Maflnahmen zur Behebung der ermittelten Liicken, beigefiigt

werden.

64  Verordnung (EU) 2021/241 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar
2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilitit (ABI. L 57 vom 18.2.2021, S. 17).

65  Verordnung (EU) 2021/523 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. Mérz 2021
zur Einrichtung des Programms ,,InvestEU* und zur Anderung der Verordnung (EU)
2015/1017 (ABL L 107 vom 26.3.2021, S. 30).

66  Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament und den Rat, Nachhaltige
Kohlenstoffkreisldufe (COM(2021) 800 final).
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_de

(71b) Nach stindiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es gemifl dem in Artikel 4 Absatz 3

(72)

(73)

des Vertrags iiber die Europiische Union (EUV) niedergeiegten Grundsatz der loyalen

Zusammenarbeit Sache der Gerichte der Mitgliedstaaten, den gerichtlichen Schutz der

Rechte zu gewihrleisten, die einer Person aus dem Unionsrecht erwachsen. Auflerdem

verpflichtet Artikel 19 Absatz1 EUV die Mitgliedstaaten, die erforderlichen

Rechtsbehelfe zu schaffen, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht

erfassten Bereichen gewihrleistet ist. Die Union und ihre Mitgliedstaaten sind

Vertragsparteien des Ubereinkommens der Wirtschaftskommission der Vereinten

Nationen fiir Europa (UNECE) iiber den Zugang zu Informationen., die

Offentlichkeitsbeteilisung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in

Umweltangelegenheiten (im Folgenden ..Ubereinkommen von Aarhus®). Gemifi dem

Ubereinkommen von Aarhus sollten die Mitgliedstaaten gewihrleisten, dass die

betroffenen Mitglieder der Offentlichkeit nach innerstaatlichem Recht Zugang zur

Justiz haben.

Die Mitgliedstaaten sollten bei der Ausarbeitung und Durchfiihrung ihrer nationalen
Wiederherstellungspldne einen gerechten und gesamtgesellschaftlichen Ansatz fordern, indem
Verfahren zur Beteiligung der Offentlichkeit vorgesehen und die Bediirfnisse der lokalen

Gemeinschaften und Interessentrager berticksichtigt werden.

GemiB der Verordnung (EU) 2021/2115 des Europiischen Parlaments und des Rates®’ sollen
die GAP-Strategiepldne zur Erreichung der langfristigen nationalen Zielwerte beitragen, die in
den in Anhang XIII der genannten Verordnung aufgefiihrten Gesetzgebungsakten festgelegt
sind oder sich aus ihnen ergeben, und mit diesen Zielwerten vereinbar sein. Die vorliegende
Verordnung iiber die Wiederherstellung der Natur sollte beriicksichtigt werden, wenn die
Kommission gemal Artikel 159 der Verordnung (EU) 2021/2115 bis zum 31. Dezember 2025
die Liste in Anhang XIII der genannten Verordnung liberpriift.

67

Verordnung (EU) 2021/2115 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember
2021 mit Vorschriften fiir die Unterstiitzung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europédischen Garantiefonds fiir die
Landwirtschaft (EGFL) und den Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des
landlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategieplédne (GAP-Strategiepldne) und zur
Authebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013.
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(74) Im Einklang mit der im 8. Umweltaktionsprogramm fiir die Zeit bis 2030% eingegangenen
Verpflichtung sollten die Mitgliedstaaten umweltschiadlich wirkende Subventionen auf
nationaler Ebene schrittweise abschaffen, indem sie marktbasierte Instrumente und
Instrumente fiir die umweltgerechte Haushaltsplanung bestmdglich nutzen, einschlieBlich
solcher, die fiir die Gewihrleistung eines sozial gerechten Ubergangs erforderlich sind, und
Unternehmen und andere Interessentrager bei der Entwicklung standardisierter Verfahren fiir

die Naturkapitalbilanzierung unterstiitzen.

(75) Um die erforderliche Anpassung dieser Verordnung zu gewéhrleisten, sollte der Kommission
die Befugnis iibertragen werden, gemiB Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Anderung der
Anhénge I bis VII zu erlassen, um die Gruppen von Lebensraumtypen anzupassen, die fiir

den Index héufiger Feldvogelarten verwendete Liste von Vogelarten anzupassen und die

Liste der Biodiversititsindikatoren fiir landwirtschaftliche Okosysteme, die Liste der

Biodiversitétsindikatoren fiir Waldokosysteme und die Listen der Meereslebensriume und -

arten und die Beispiele fiir Wiederherstellungsmafinahmen an den technischen und

wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen, die Erfahrungen aus der Anwendung der

Verordnung zu beriicksichtigen oder die Ubereinstimmung mit den Lebensraumtypen

des EUNIS sicherzustellen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge

ihrer Vorbereitungsarbeit Folgenabschitzungen und angemessene Konsultationen, auch auf

der Ebene von Sachverstdndigen, durchfiihrt, [...] und zwar in Einklang mit den Grundsétzen,
die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 {iber bessere Rechtsetzung
niedergelegt wurden. Um insbesondere fiir eine gleichberechtigte Beteiligung an der
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europdische Parlament und der
Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre
Sachverstidndigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen

der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

68  [Fundstelle nach Veroffentlichung des 8. Umweltaktionsprogramms einfligen].
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(76)

(77)

(78)

Um einheitliche Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung zu gewéhrleisten,
sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse iibertragen werden, um die Methode zur
Uberwachung von Bestiubern, die Methoden zur Uberwachung der in Anhang IV der
vorliegenden Verordnung aufgefiihrten Indikatoren fiir landwirtschaftliche Okosysteme und
der in Anhang VI der vorliegenden Verordnung aufgefiihrten Indikatoren fiir
Waldokosysteme festzulegen, Orientierungsrahmen fiir die Festlegung der

zufriedenstellenden Menge an stidtischen Griinflichen, stidtischer Baumiiberschirmung

in stidtischen Okosystemen und Bestiubern, der in Anhang IV der vorliegenden

Verordnung aufgefiihrten Indikatoren fiir landwirtschaftliche Okosysteme und der in

Anhang VI der vorliegenden Verordnung aufgefiihrten Indikatoren fiir Waldokosysteme
festzulegen, ein einheitliches Format fiir die nationalen Wiederherstellungsplane zu
bestimmen und Format, Struktur und detaillierte Modalitéten fiir die elektronische
Ubermittlung der Daten und Informationen an die Kommission festzulegen. Diese Befugnisse
sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und

des Rates® ausgeiibt werden.

Die Kommission sollte eine Evaluierung der vorliegenden Verordnung vornehmen. Gemaf
Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung i{iber bessere Rechtsetzung sollte diese
Evaluierung auf den Kriterien der Effizienz, der Effektivitit, der Relevanz, der Kohdrenz und
des EU-Mehrwerts beruhen und die Grundlage fiir die Abschédtzung der Folgen moglicher
weiterer Mallnahmen bilden. Dariiber hinaus sollte die Kommission unter Berticksichtigung
der jiingsten wissenschaftlichen Erkenntnisse priifen, ob auf der Grundlage gemeinsamer
Methoden zur Bewertung des Zustands von Okosystemen, die nicht unter die Artikel 4 und 5

fallen, zusétzliche Wiederherstellungsziele festgelegt werden miissen.

Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht
werden konnen, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf
Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5
EUV verankerten Subsidiarititsprinzip titig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel
genannten Grundsatz der VerhéltnismaBigkeit geht diese Verordnung nicht iiber das fiir die

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Mal} hinaus —
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Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar
2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die Mitgliedstaaten
die Wahrnehmung der Durchfithrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren

(ABL L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand

(1) Diese Verordnung enthélt Vorschriften, die zu Folgendem beitragen sollen:

a)  kontinuierliche, langfristige und nachhaltige Erholung der biologischen Vielfalt und
widerstandsfahige Natur in den Land- und Meeresgebieten der Union durch die

Wiederherstellung von Okosystemen;

b)  Verwirklichung der iibergeordneten Ziele der Union in Bezug auf den Klimaschutz, die

Anpassung an den Klimawandel und die Landdegradationsneutralitiit;

c)  Erfiillung der internationalen Verpflichtungen der Union.

(2) Mit dieser Verordnung wird ein Rahmen fiir [...] wirksame und gebietsbezogene
Wiederherstellungsmallnahmen der Mitgliedstaaten geschaffen, mit dem Ziel, zusammen bis

2030 mindestens 20 % der Landgebiete der Union und 20 % der Meeresgebiete der Union

und bis 2050 alle Okosysteme, die der Wiederherstellung bediirfen, abzudecken.
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Artikel 2
Geografischer Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir in den Artikeln 4 bis 10 genannte Okosysteme
a) in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten;

aa) in den Kiistengewiissern der Mitgliedstaaten im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG,

ihrem Meeresboden und ihrem Untergrund:

b) in Gewissern, am Meeresgrund und im Meeresuntergrund seewdérts der Basislinie, ab
der die Ausdehnung der Territorialgewédsser ermittelt wird, bis zur d&uBersten Reichweite
des Gebiets, in dem ein Mitgliedstaat gemall dem Seerechtsiibereinkommen der

Vereinten Nationen von 1982 souveriine Rechte oder Hoheitsbefugnisse hat oder

austbt.

Diese Verordnung gilt nur fiir Okosysteme im europiischen Hoheitsgebiet der

Mitgliedstaaten, auf das die Vertrige Anwendung finden.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen
Es gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1. ,,Okosystem* bezeichnet ein komplexes dynamisches Wirkungsgefiige von Pflanzen-,

Tier-, Pilz- und Mikroorganismengemeinschaften und ihrer abiotischen Umwelt, die eine
funktionelle Einheit bilden, und umfasst Lebensraumtypen, Lebensraume von Arten und

Artenpopulationen;

2. ,Lebensraum einer Art* bezeichnet einen [...] Habitat einer Art im Sinne des Artikels 1

Buchstabe f der Richtlinie 92/43/EWG;

9924/23 hs/jb/AM/K AR/ff 54
ANLAGE TREE.1.A LIMITE DE



»Wiederherstellung® bezeichnet den Prozess der aktiven oder passiven Unterstiitzung der

Erholung eines Okosystems [...] zur Verbesserung seiner Struktur und Funktionen mit

dem Ziel, die biologische Vielfalt und die Widerstandsfihigkeit der Okosysteme zu

erhalten oder zu verbessern: die Wiederhersteliung von QOkosystemen fiir die Zwecke

dieser Verordnung erfolgt durch die Verbesserung cines [ebensraumtyps zur

Erreichung eines guten Zustands, seine erneute Etablierung zu einem einen giinstigen

Zustand aufweisenden Bezugsgebiet und die Verbesserung des Zustands des

Lebensraums einer Art zur Erreichung einer ausreichenden Qualitit und Quantitiat im

Einklang mit Artikel 4 Absitze 1 bis 3 und Artikel 5 Absétze 1 bis 3 und die

Erfiillung der Zielvorgaben und Verpflichtungen gemifl den Artikeln 6 bis 10

einschlief8lich der Erreichung zufriedenstellender Niveaus der in Artikel 8 Absatz 1,

Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 2 genannten Indikatoren, um die biologische

Vielfalt und die Widerstandsféhigkeit der Okosysteme zu erhalten oder zu verbessern;

»guter Zustand® eines Lebensraumtyps bezeichnet einen Zustand, in dem seine

wesentlichen Merkmale [...], insbesondere seine [...] Struktur und Funktionen und die

darin vorkommenden charakteristischen Arten oder die Zusammensetzung der dort

vorkommenden charakteristischen Arten [...] ein hohes Mal an 6kologischer Integritét,

Stabilitdt und Widerstandsfahigkeit aufweisen, das erforderlich ist, um seine langfristige

Erhaltung [...] zu gewiéhrleisten, und somit zur Erreichung oder Erhaltung des

oiinstigen Erhaltungszustands geméifl Artikel 1 Buchstabe e der Richtlinie

92/43/EWG beitragen, wenn der betreffende Lebensraumtyp in Anhang I der

osenannten Richtlinie aufgefiihrt ist, und — bei Meeresokosystemen — zur Erreichung

oder Erhaltung des guten Umweltzustands gemif} Artikel 3 Nummer 5 der Richtlinie

2008/56/EG beitragen;
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5. »einen giinstigen Zustand aufweisendes Bezugsgebiet* bezeichnet das gesamte Gebiet
eines Lebensraumtyps in einer bestimmten biogeografischen Region oder Meeresregion
auf nationaler Ebene, das als das erforderliche Mindestmal} anzusehen ist, um die
langfristige Lebensfahigkeit des Lebensraumtyps und der dort vorkommenden

charakteristischen Arten oder der Zusammensetzung der dort vorkommenden

charakteristischen Arten zu gewihrleisten, sowie alle erheblichen okologischen

Veranderungen seiner natiirlichen Ausbreitung; es umfasst das natiirliche
Verbreitungsgebiet des Lebensraumtyps und, falls dieses nicht ausreicht, das zur erneuten
Etablierung des Lebensraumtyps erforderliche Gebiet; wenn der betreffende

Lebensraumtyp in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrt ist, triot diese

erneute Etablierung zur Erreichung des giinstigen Erhaltungszustands geméaf}

Artikel 1 Buchstabe e der genannten Richtlinie bei, und bei Meeresokosystemen tragt

diese erneute Etablierung zur Erreichung oder Erhaltung des guten Umweltzustands

osemif} Artikel 3 Nummer 5 der Richtlinie 2008/56/EG bei;

6. ,ausreichende Qualitidt des Lebensraums* bezeichnet die Qualitdt des Lebensraums einer
Art, die es ermoglicht, die 6kologischen Erfordernisse einer Art in jedem Stadium ihres
Lebenskreislaufs zu erfiillen, sodass diese Art ein lebensfahiges Element ihres
Lebensraums in seinem natlirlichen Verbreitungsgebiet bildet und langfristig weiterhin
bilden wird, und so zur Erreichung oder Erhaltung des giinstigcen Erhaltungszustands

einer Art gemill Artikel 1 Buchstabe i der Richtlinie 92/43/EWG bei in Anhang 11, IV

oder V der genannten Richtlinie aufgefiihrten Arten und zur Sicherung der

Populationen wildlebender Vogelarten, die von der Richtlinie 2009/147/EG erfasst

werden, beitrigt und zusétzlich — bei Meeresokosystemen — zur Erreichung oder

Erhaltung des guten Umweltzustands gemafl Artikel 3 Nummer 5 der Richtlinie
2008/56/EG beitrigt;
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10.

»ausreichende Quantitit des Lebensraums* bezeichnet die Quantitéit des Lebensraums
einer Art, die es ermoglicht, die 6kologischen Erfordernisse einer Art in jedem Stadium
ihres Lebenskreislaufs zu erfiillen, sodass diese Art ein lebensfiahiges Element ihres
Lebensraums in seinem natiirlichen Verbreitungsgebiet bildet und langfristig weiterhin
bilden wird, und so zur Erreichung oder Erhaltung des giinstigen Erhaltungszustands

einer Art geméil Artikel 1 Buchstabe i der Richtlinie 92/43/EWG bei in Anhang 11, IV

oder V der genannten Richtlinie aufgefiihrten Arten und zur Sicherung der

Populationen wildlebender Vogelarten, die von der Richtlinie 2009/147/EG erfasst

werden, beitrigt und zusitzlich — bei Meeresokosystemen — zur Erreichung oder

Erhaltung des guten Umweltzustands gemifl Artikel 3 Nummer 5 der Richtlinie
2008/56/EG beitrigt;

,,.Bestiauber” bezeichnet ein wild lebendes Insekt, das Pollen vom Staubbeutel einer
Pflanze zur Narbe einer Pflanze transportiert und so die Befruchtung und Erzeugung von

Samen ermdglicht;

»Riickgang der Bestduberpopulationen* bezeichnet einen Riickgang der Gro3e und/oder

Vielfalt der Populationen von Bestédubern;

LJheimische Baumart* bezeichnet eine Baumart, die in ihrem natiirlichen (friiheren

oder derzeitigen) Verbreitungsgebiet und ihrem potenziellen Verbreitungsgebiet

vorkommt (d. h. in dem Verbreitungsgebiet, das sie natiirlich einnimmt oder ohne

direkte oder indirekte Einfiihrung oder Pflege durch Menschen einnehmen konnte):

»lokale Verwaltungseinheit* oder ,,LAU* (Local Administrative Unit) bezeichnet eine
gemal} Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Européischen Parlaments und
des Rates’’ errichtete Verwaltungseinheit in einem Mitgliedstaat auf niedriger Ebene

unterhalb der einer Provinz, einer Region oder eines Landes;
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Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai
2003 iiber die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten fiir die
Statistik (NUTS) (ABI. L 154 vom 21.6.2003, S. 1).
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10a.

~Stadtzentren® und ..stidtische Riume* bezeichnet Gebietseinheiten in Stidten sowie

1.

12.

12a.

Kkleineren Stidten und Vororten, die nach einer gemif} Artikel 4b Absatz 2 der

Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 festgelegten rasterbasierten Tvpologie klassifiziert

sind;

»Stadte bezeichnet LAU, in denen mindestens 50 % der Bevolkerung in einem oder
mehreren Stadtzentren leben, gemessen am Verstadterungsgrad gemaly Artikel 4b Absatz 3

Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003;

»kleinere Stidte und Vororte* bezeichnet LAU, in denen weniger als 50 % der
Bevdlkerung in einem Stadtzentrum, aber mindestens 50 % der Bevdlkerung in einem
stadtischen Raum leben, gemessen am Verstadterungsgrad gemil3 Artikel 4b Absatz 3

Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003;

.Stadtnahe Gebiete“ bezeichnet an Stadtzentren oder stidtische Riume angrenzende

13.

Gebiete, die mindestens alle Gebiete innerhalb eines Kilometers gemessen ab den

dulleren Grenzen dieser Stadtzentren oder stidtischen Gebiete umfassen und die sich

in derselben Stadt oder derselben kleineren Stadt bzw. demselben Vorort wie diese

Stadtzentren oder stidtischen Riume befinden:

,.Stadtische Griinflache* bezeichnet [...] die Gesamtfliche von Biumen, Biischen,

Striauchern, dauerhafter krautiger Vegetation, Flechten und Moosen sowie Teichen

und Wasserldufen in Stidten oder in kleineren Stddten und Vororten, berechnet auf der

Grundlage der im Rahmen des mit der Verordnung (EU) 2021/696 des Europédischen
Parlaments und des Rates’! eingerichteten Copernicus-Landiiberwachungsdiensts

bereitgestellten Daten, und — sofern fiir den betreffenden Mitgliedstaat verfiighar —

anderer geeigneter zusitzlicher Daten, die von dem jeweiligen Mitgliedstaat

bereitgestellt werden;

71  Verordnung (EU) 2021/696 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021
zur Einrichtung des Weltraumprogramms der Union und der Agentur der Européischen Union
fiir das Weltraumprogramm und zur Authebung der Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, (EU)
Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 sowie des Beschlusses Nr. 541/2014/EU (ABI. L 170
vom 12.5.2021, S. 69).
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14. ,stidtische Baumiiberschirmung* bezeichnet die Gesamtfliche der Baumbedeckung in
Stiadten sowie in kleineren Stddten und Vororten, berechnet auf der Grundlage der im
Rahmen des mit der Verordnung (EU) 2021/696 des Europdischen Parlaments und des
Rates eingerichteten Copernicus-Landiiberwachungsdiensts bereitgestellten Daten zur

Baumbestandsdichte, und — sofern fiir den betreffenden Mitsliedstaat verfiighar —

anderer geeigneter zusiatzlicher Daten, die von dem jeweiligen Mitgliedstaat

bereitgestellt werden:]...]

14a. frei flieBender Fluss* bezeichnet einen Fluss oder einen Flussabschnitt, dessen

longitudinale, laterale und vertikale Vernetzung nicht durch Kiinstliche Strukturen, die

ein Hindernis bilden, behindert wird und dessen natiirliche Funktionen weitgehend

unbeeintrichtigt sind;

14b. . Wiedervernissung von Torfmooren* bezeichnet den Prozess der Umwandlung von

entwaiassertem Torfboden in einen feuchten Boden:

15. »»Z20-t0‘-Gebiet fiir erneuerbare Energien® bezeichnet ein ,,go-to““~-Gebiet fiir erneuerbare
Energien im Sinne der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 9a der Richtlinie (EU)
2018/2001 des Europiischen Parlaments und des Rates’.

72 Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europiischen Parlaments und des Rates zur Anderung der
Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen,
der Richtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sowie der
Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz (COM(2022) 222 final).
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KAPITEL 11
WIEDERHERSTELLUNGSZIELE UND -VERPFLICHTUNGEN

Artikel 4

Wiederherstellung von Land-, Kiisten- und Stifwasserckosystemen

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die WiederherstellungsmaB3nahmen, die erforderlich sind, um
die in Anhang I aufgefiihrten Lebensraumtypen, die sich nicht in einem guten Zustand
befinden, in einen guten Zustand zu versetzen. Solche MaBnahmen werden wie folgt

ergriffen: [...]

a)  bis 2030 auf mindestens 30 % der Gesamtfliche jedes in Anhang I aufgefiihrten

Lebensraumtyps (wie im nationalen Wiederherstellungsplan gemafy Artikel 12

quantifiziert), der sich nicht in gutem Zustand befindet:

b)  bis 2040 auf mindestens 60 % und bis 2050 auf mindestens 90 % der Fliche jeder

in Anhang I aufeefiihrten Gruppe von Lebensraumtypen (wie im nationalen

Wiederherstellungsplan gemill Artikel 12 quantifiziert), die sich nicht in gutem

Zustand befinden.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die WiederherstellungsmaBBnahmen, die erforderlich sind, um
die in Anhang I aufgefiihrten Lebensraumtypen auf Flachen, die nicht von diesen

Lebensraumtypen eingenommen sind, erneut zu etablieren, damit das einen giinstigen

Zustand aufweisende Bezugsgebiet erreicht wird. Solche Mallnahmen werden bis 2030
fiir mindestens 30 %, bis 2040 fiir mindestens 60 % und bis 2050 fiir 100 % der zusatzlichen

Gesamtfliche ergriffen, die erforderlich ist, um das einen giinstigen Zustand aufweisende
Bezugsgebiet fiir jede in Anhang I aufgefiihrte Gruppe von Lebensraumtypen zu erreichen,

das im nationalen Wiederherstellungsplan geméf Artikel 12 quantifiziert wird.
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(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen die Malnahmen zur Wiederherstellung der Land-, Kiisten-
und StiBwasserlebensrdume der in den Anhéngen II, IV und V der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefiihrten Arten und der Land-, Kiisten- und SiiBwasserlebensraume der unter die

Richtlinie 2009/147/EG fallenden wildlebenden Vogelarten, die — zusétzlich zu den

Wiederherstellungsmafinahmen gemafl den Absétzen 1 und 2 — crforderlich sind, um die

Qualitat und Quantitit dieser Lebensrdume zu verbessern, auch durch ihre erneute
Etablierung, und um die Vernetzung zu verbessern, bis eine ausreichende Qualitit und

Quantitit dieser Lebensrdume erreicht ist.

(4) Die Bestimmung der fiir Wiederherstellungsmafnahmen gemil3 den Absétzen 1, 2 und 3 am
besten geeigneten Gebiete erfolgt auf der Grundlage der besten verfiigbaren Kenntnisse und
der jlingsten wissenschaftlichen Erkenntnisse {iber den Zustand der in Anhang |
aufgefiihrten Lebensraumtypen, gemessen anhand der Struktur und der Funktionen, die fiir
ihre langfristige Erhaltung einschlieBlich der darin vorkommenden charakteristischen Arten
gemil Artikel 1 Buchstabe e der Richtlinie 92/43/EWG erforderlich sind, sowie anhand der
Qualitit und Quantitédt der Lebensrdume der in Absatz 3 genannten Arten; dabei werden die

gemill Artikel 17 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 12 der Richtlinie 2009/147/EG

iibermittelten Informationen herangezogen und gegebenenfalls die unterschiedlichen

Situationen in diversen Regionen gemil} Artikel 11 Absatz 9a beriicksichtigt. [...]

(4a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bis spétestens 2030 der Zustand von mindestens

90 % der Gebiete der in Anhang I aufgefiihrten Lebensraumtypen bekannt ist. Der

Zustand aller Gebiete der in Anhang I aufgefiihrten Lebensraumtypen muss bis 2040

bekannt sein.

(5) Bei den Wiederherstellungsmafinahmen gemil3 den Absidtzen 1 und 2 wird die
Notwendigkeit einer besseren Vernetzung zwischen den in Anhang I aufgefiihrten
Lebensraumtypen beriicksichtigt und den 6kologischen Erfordernissen der in Absatz 3

genannten Arten, die in diesen Lebensraumtypen vorkommen, Rechnung getragen.
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(6)

(7

()

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gebiete, die Wiederherstellungsmalinahmen
gemil den Absitzen 1, 2 und 3 unterliegen, eine kontinuierliche Verbesserung des Zustands
der in Anhang I aufgefiihrten Lebensraumtypen bis zum Erreichen eines guten Zustands und
eine kontinuierliche Verbesserung der Qualitit der Lebensraume der in Absatz 3 genannten
Arten bis zum Erreichen einer ausreichenden Qualitit dieser Lebensraume aufweisen. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich der Zustand von Gebieten, in denen ein guter
Zustand und eine ausreichende Qualitit der Lebensrdume der Arten erreicht wurde, nicht

wesentlich verschlechtert.

Die Mitgliedstaaten ergreifen spiitestens bis zum Zeitpunkt der Verdffentlichung ihrer

nationalen Wiederherstellungspline gemif3 Artikel 14 Absatz 6 die Maflnahmen, die

erforderlich sind, um eine wesentliche Verschlechterung des Zustands der Gebiete, in

denen die in Anhang I aufeefiihrten Lebensraumtypen vorkommen und die in gutem

Zustand sind., zu vermeiden, oder die erforderlich sind, um die Wiederherstellungsziele

ogeméill Absatz 1 zu erreichen.

AufBerhalb von Natura-2000-Gebieten ist die Nichteinhaltung der in Absatz 6 [...] genannten

Verpflichtungen gerechtfertigt, wenn sie auf Folgendes zuriickzufiihren ist:

a)  hohere Gewalt, einschlieBlich Naturkatastrophen;

b)  unumgingliche Verdnderungen des Lebensraums, die unmittelbar durch den

Klimawandel verursacht werden; [...]

c) einen Plan oder ein Projekt von iiberwiegendem offentlichen Interesse, fiir den bzw.

das keine weniger schidlichen Alternativlésungen zur Verfiigung stehen; dies ist auf

Einzelfallbasis zu bestimmen; oder

d) Handlungen oder Unterlassungen von Drittléindern, fiir die der betreffende

Mitgliedstaat nicht verantwortlich ist.
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(8a) Aullerhalb von Natura-2000-Gebieten gilt die Verpflichtung zum Ergreifen von

MafBinahmen gemify Absatz 7 nicht fiir Verschlechterungen, die auf Folgendes

zuriickzufiihren sind:

a)

b)

hohere Gewalt, einschlieB8lich Naturkatastrophen:

unumgingliche Verinderungen des Lebensraums, die unmittelbar durch den

Klimawandel verursacht werden:

Pline oder Projekte von iiberwiegendem offentlichen Interesse, fiir die keine

weniger schidlichen Alternativlosungen zur Verfiigung stehen: oder

Handlungen oder Unterlassungen von Drittlindern, fiir die der betreffende

Mitgliedstaat nicht verantwortlich ist.

(9) Bei Natura-2000-Gebieten ist die Nichteinhaltung der in den Absdtzen 6 und 7 genannten

Verpflichtung gerechtfertigt, wenn sie auf Folgendes zuriickzufiihren ist:

a)  hohere Gewalt, einschlieBlich Naturkatastrophen;
b)  unumgingliche Veridnderungen des Lebensraums, die unmittelbar durch den
Klimawandel verursacht werden; oder
c) einen Plan oder ein Projekt, der bzw. das gemal3 Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie
92/43/EWG genehmigt wurde.
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(10) Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass

a) die einen guten Zustand aufweisende Flache der in Anhang Il aufgefiihrten
Lebensraumtypen wichst, bis mindestens 90 % davon in gutem Zustand sind und bis
das einen giinstigen Zustand aufweisende Bezugsgebiet fiir jeden Lebensraumtyp in

jeder biogeografischen Region des betreffenden Mitgliedstaats errcicht ist;

b) die Tendenz hin zu einer ausreichenden Qualitit und Quantitit der Land-, Kiisten- und
StiBwasserlebensrdume der in den Anhéngen II, IV und V der Richtlinie 92/43/EWG
genannten Arten und der unter die Richtlinie 2009/147/EG fallenden Arten zunimmt.

Artikel 5

Wiederherstellung von Meeresokosystemen

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die WiederherstellungsmaB3nahmen, die erforderlich sind, um
die in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen, die sich nicht in einem guten Zustand
befinden, in einen guten Zustand zu versetzen. Solche MaBBnahmen werden wie folgt

ergriffen:

a)  bis 2030 auf mindestens 30 % der Gesamtfliche der Gruppen 1-6 der in

Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen (wie im nationalen

Wiederherstellungsplan gemill Artikel 12 quantifiziert), die sich nicht in gutem

Zustand befindet,

b)  bis 2040 auf mindestens 60 % und bis 2050 auf mindestens 90 % der Fliche der

Gruppen 1-6 der in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen (wie im

nationalen Wiederherstellungsplan gemif} Artikel 12 quantifiziert), die sich nicht

in gutem Zustand befindet,
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¢)  Dbis 2040 auf zwei Dritteln des Prozentsatzes gemifl Buchstabe d der Fliche von

Gruppe 7 der in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen (wie im nationalen

Wiederherstellungsplan gemill Artikel 12 quantifiziert), die sich nicht in gutem

Zustand befindet, und

d) Dbis 2050 auf einem gemifl Artikel 11 Absatz 2a bestimmten Prozentsatz der

Fliche von Gruppe 7 der in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen (wie im

nationalen Wiederherstellungsplan gemif} Artikel 12 quantifiziert). die sich nicht

in gutem Zustand befindet.

Der Prozentsatz semill Buchstabe d wird so festgelegt, dass das Erreichen oder

Erhalten eines guten Umweltzustands im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie

2008/56/EG nicht verhindert wird.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die Wiederherstellungsmafnahmen, die erforderlich
sind, um die in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen auf Fldchen, die nicht von diesen

Lebensraumtypen eingenommen sind, erneut zu etablieren, damit das einen giinstigen

Zustand aufweisende Bezugsgebiet erreicht wird. Solche Mallnahmen werden bis 2030

fiir mindestens 30 %, bis 2040 fiir mindestens 60 % und bis 2050 fiir 100 % der zuséitzlichen

Gesamtfliache ergriffen, die erforderlich ist, um das einen giinstigen Zustand aufweisende
Bezugsgebiet fiir jede Gruppe von Lebensraumtypen zu erreichen, das im nationalen

Wiederherstellungsplan gemil3 Artikel 12 quantifiziert wird.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen die MaBBnahmen zur Wiederherstellung der
Meereslebensrdume der in Anhang III und den Anhéngen II, IV und V der Richtlinie
92/43/EWG aufgefiihrten Arten und der Meereslebensrdume der unter die Richtlinie
2009/147/EG fallenden wild lebenden Vogelarten, die — zusétzlich zu den gemil3 den

Absitzen 1 und 2 ergriffenen Wiederherstellungsmafinahmen — erforderlich sind, um die

Qualitit und Quantitdt dieser Lebensrdume zu verbessern, auch durch ihre erneute
Etablierung, und um die Vernetzung zu verbessern, bis eine ausreichende Qualitdt und

Quantitit dieser Lebensrdume erreicht ist.
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(4) Die Bestimmung der fiir WiederherstellungsmaBBnahmen geméafl den Absétzen 1, 2 und 3 am
besten geeigneten Gebiete erfolgt auf der Grundlage der besten verfiigbaren Kenntnisse und

des jlingsten technischen und wissenschaftlichen Fortschritts bei der Bestimmung des

Zustands der in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen [...] sowie anhand der Qualitét
und Quantitdt der Lebensrdume der in Absatz 3 genannten Arten; dabei werden die geméf
Artikel 17 der Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 12 der Richtiinie 2009/147/EG und
Artikel 17 der Richtlinie 2008/56/EG iibermittelten Informationen herangezogen. [...]

(4a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bis spitestens 2030 der Zustand von mindestens

50 % der Fliache, die iiber alle in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen verteilt ist,

bekannt ist. Der Zustand aller Gebiete der in Anhang II aufoefiihrten

Lebensraumtypen muss bis 2040 bekannt sein.

(5) Beiden Wiederherstellungsmafinahmen geméf den Absétzen 1 und 2 wird die

Notwendigkeit einer besseren 6kologischen Kohiirenz und Vernetzung zwischen den in

Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen beriicksichtigt und den 6kologischen
Erfordernissen der in Absatz 3 genannten Arten, die in diesen Lebensraumtypen

vorkommen, Rechnung getragen.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gebiete, die Wiederherstellungsmafinahmen
gemdl den Absétzen 1, 2 und 3 unterliegen, eine kontinuierliche Verbesserung des Zustands
der in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen bis zum Erreichen eines guten Zustands
und eine kontinuierliche Verbesserung der Qualitét der Lebensraume der in Absatz 3
genannten Arten bis zum Erreichen einer ausreichenden Qualitit dieser Lebensrdume
aufweisen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich der Zustand von Gebieten, in denen
ein guter Zustand und eine ausreichende Qualitéit der Lebensrdaume der Arten erreicht wurde,

nicht wesentlich verschlechtert.
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(7) Die Mitgliedstaaten ergreifen spétestens bis zum Zeitpunkt der Veroffentlichung ihrer

nationalen Wiederherstellungspline gemif3 Artikel 14 Absatz 6 die Maflnahmen, die

erforderlich sind, um eine wesentliche Verschlechterung des Zustands der Gebiete, in

denen die in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen vorkommen und die in gutem

Zustand sind., zu vermeiden, oder die erforderlich sind, um die Wiederherstellungsziele

gemil} Absatz 1 zu erreichen. |[...].

(8)  AuBerhalb von Natura-2000-Gebieten ist die Nichteinhaltung der in Absatz 6 [...] genannten

Verpflichtungen gerechtfertigt, wenn sie auf Folgendes zuriickzufiihren ist:

a)  hohere Gewalt, einschlieBlich Naturkatastrophen;

b)  unumgingliche Veridnderungen des Lebensraums, die unmittelbar durch den

Klimawandel verursacht werden;|...]

c) einen Plan oder ein Projekt von liberwiegendem 6ffentlichen Interesse, fiir den bzw.

das keine weniger schidlichen Alternativldsungen zur Verfiigung stehen; dies ist auf

Einzelfallbasis zu bestimmen; oder

d) Handlungen oder Unterlassungen von Drittléiindern, fiir die der betreffende

Mitgliedstaat nicht verantwortlich ist.

(8a) Aullerhalb von Natura-2000-Gebieten gilt die Verpflichtung zum Ergreifen von

MafBinahmen gemif} Absatz 7 nicht fiir Verschlechterungen, die auf Folgendes

zuriickzufiihren sind:

a) hohere Gewalt, einschliefllich Naturkatastrophen;

b) unumgingliche Verinderungen des L.ebensraums, die unmittelbar durch den

Klimawandel verursacht werden:

¢) Pline oder Projekte von iiberwiegendem offentlichen Interesse, fiir die keine

weniger schidlichen Alternativlosungen zur Verfiigung stehen: oder

d) Handlungen oder Unterlassungen von Drittlindern, fiir die der betreffende

Mitgliedstaat nicht verantwortlich ist.
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(9) Bei Natura-2000-Gebieten ist die Nichteinhaltung der in den Absétzen 6 und 7 genannten

Verpflichtung gerechtfertigt, wenn sie auf Folgendes zuriickzufiihren ist:

a)  hohere Gewalt, einschlieBlich Naturkatastrophen;

b)  unumgingliche Verdnderungen des Lebensraums, die unmittelbar durch den

Klimawandel verursacht werden; oder

c) einen Plan oder ein Projekt, der bzw. das gemal Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie
92/43/EWG genehmigt wurde.

(10) Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass

a)  die einen guten Zustand aufweisende Lebensraumfliche der in den Gruppen 1-6 der

in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen wéchst, bis mindestens 90 % davon in
gutem Zustand sind und bis das einen giinstigen Zustand aufweisende Bezugsgebiet

fiir jeden Lebensraumtyp in jeder biogeografischen Region des betreffenden

Mitgliedstaats erreicht ist;

aa) die einen guten Zustand aufweisende Lebensraumfliche der in Gruppe 7 der in

Anhang 11 aufgefiihrten Lebensraumtypen wichst, bis mindestens der in

Absatz 1 Buchstabe d genannte Prozentsatz davon in gutem Zustand ist und bis

das einen giinstigen Zustand aufweisende Bezugsgebiet fiir jeden Lebensraumtyp

in jeder biogeografischen Region des betreffenden Mitgliedstaats erreicht ist;

b)  sich die Tendenz hin zu einer ausreichenden Qualitit und Quantitét der
Meereslebensrdume der in Anhang III und den Anhéngen II, IV und V der Richtlinie
92/43/EWG genannten Arten und der unter die Richtlinie 2009/147/EG fallenden

Arten positiv entwickelt.
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Artikel 5a

Energie aus erneuerbaren Quellen

Fiir die Zwecke von Artikel 4 Absitze Sund 8a sowie Artikel 5 Absiitze 8 und 8a wird

vorausgesetzt, dass die Planung, der Bau und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen sowie deren Netzanschluss, das betreffende

Netz selbst und die Speicheranlagen im iiberwiegenden offentlichen Interesse liegen. Die

Mitgliedstaaten konnen sie von der Anforderung gemiafl Artikel 4 Abs:itze 8 und 8a sowie

Artikel 5 Absétze 8 und 8a, dass keine weniger schéiidlichen Alternativlosungen zur Verfiigung

stehen diirfen, ausnehmen, wenn sie sich in einem Beschleunigungsgebiet fiir erneuerbare

Energien oder in einem speziellen Infrastrukturgebiet befinden, das in einem gemaf}
Artikel 15¢ oder Artikel 15e der Richtlinie (EU) 2018/2001 angenommenen Plan ausgewiesen
wurde und einer strategischen Umweltpriifung semif} den in der Richtlinie 2001/42/EG

festgelegten Bedingungen unterzogen wurde. Die Mitgliedstaaten konnen in hinreichend

begriindeten und besonderen Umstinden die Geltung dieser Bestimmung entsprechend den

Prioritiiten ihrer integrierten nationalen Energie- und Klimapline geméifl der Verordnung
(EU) 2018/1999 auf bestimmte Teile ihres Hoheitsgebiets sowie auf bestimmte Arten von

Technologien oder auf Projekte mit bestimmten technischen Eigenschaften beschrinken. Die

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission iiber die angewandten Beschrinkungen und

begriinden sie.

Artikel 5b

Landesverteidicung

Fiir die Zwecke von Artikel 4 Absitze 8 und 8a sowie Artikel 5 Absiitze 8 und 8a konnen die
Mitgliedstaaten bestimmen, dass bei Plinen und Projekten, die ausschliefllich der

Landesverteidigung dienen, vorausgesetzt wird, dass sie im iiberwiegenden offentlichen

Interesse liegen. Fiir die Zwecke von Artikel 4 Absiitze 8 und 8a sowie Artikel 5 Absitze 8 und

8a konnen die Mitgliedstaaten solche Pline und Projekte auch von der Anforderung

ausnehmen, dass keine weniger schidlichen Alternativlosungen zur Verfiigung stehen diirfen.

Jedoch ergreift der betreffende Mitgliedstaat im Falle der Anwendung dieser Ausnahme

MafBinahmen, um die Auswirkungen auf die Lebensraumtypen abzumildern, soweit dies

angemessen und praktikabel ist.
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Artikel 6
Wiederherstellung stidtischer Okosysteme

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bis zum 31. Dezember 2030 in |...] stidtischen

Okosystemgebieten, die semifB Artikel 11 Absatz 2b bestimmt werden, kein Nettoverlust

an der nationalen Gesamtfliche stidtischer Griinflichen und stidtischer

Baumiiberschirmung gegeniiber [Jahr des Inkrafitretens dieser Verordnung]| zu verzeichnen

ist. Fir die Zwecke dieser Verpflichtung konnen die Mitgliedstaaten die stéidtischen

Okosystemgebiete von Stidten sowie kleineren Stidten und Vororten, in denen der

Anteil stidtischer Griinfliichen in den Stadtzentren und stidtischen Riumen der

betreffenden Stadt oder der betreffenden kleineren Stadt und des Vororts mehr als

50 % betragt und der Anteil der stidtischen Baumiiberschirmung mehr als 10 %

betrigt, von dieser nationalen Gesamtfliche ausnehmen.

(2) Danach miissen die Mitgliedstaaten einen steigenden Trend in Bezug auf die nationale

Gesamtfliche stadtischer Griinflichen in stidtischen Okosystemgebieten, die gemif

Artikel 11 Absatz 2b bestimmt werden, erreichen, unter anderem durch die

Integration stidtischer Griinflichen in Gebidude und Infrastrukturen: dieser Trend

wird nach dem 31. Dezember 2030 alle sechs Jahre gemessen, bis zufriedenstellende

Werte semil} Artikel 11 Absatz 3 erreicht sind.
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(3) Die Mitgliedstaaten miissen in jedem stiidtischen Okosystemgebiet, das gemiif}

Artikel 11 Absatz 2b bestimmt wird, einen steigenden Trend in Bezug auf die stidtische

Baumiiberschirmung erreichen; dieser Trend wird nach dem 31. Dezember 2030 alle

sechs Jahre gemessen, bis zufriedenstellende Werte gemif3 Artikel 11 Absatz 3 erreicht

sind.
[.]

[.]

Artikel 7
Wiederherstellung der natiirlichen Vernetzung von Fliissen und der natiirlichen Funktionen damit

verbundener Uberschwemmungsflichen

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen ein Verzeichnis der kiinstlichen Hindernisse fiir die [...]

Vernetzung von Oberflaichengewéssern und ermitteln — unter Beriicksichtigung ihrer

soziookonomischen Funktionen — die Hindernisse, die beseitigt werden miissen, um zur

Erreichung der Wiederherstellungsziele geméf Artikel 4 dieser Verordnung und des Ziels
der Umwandlung von mindestens 25 000 Flusskilometern in der Union in frei flieBende
Fliisse bis 2030 beizutragen, unbeschadet der Richtlinie 2000/60/EG, insbesondere des
Artikels 4 Absitze 3, 5 und 7, und der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013, insbesondere des
Artikels 15.

(2) Die Mitgliedstaaten beseitigen die kiinstlichen Hindernisse fiir die [...] Vernetzung von

Oberflichengewdssern auf der Grundlage des in Absatz 1 genannten Verzeichnisses im
Einklang mit dem Plan fiir ihre Beseitigung gemiR Artikel 12 Absatz 2 Buchstaben e und f.
Bei der Beseitigung von Hindernissen gehen die Mitgliedstaaten in erster Linie obsolete
Hindernisse an, die nicht ldnger zur Erzeugung erneuerbarer Energie, fiir die

Binnenschifffahrt, fiir die Wasserversorgung, fiir den Hochwasserschutz oder fiir andere

Zwecke benoétigt werden.
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(3) Die Mitgliedstaaten ergéinzen die Beseitigung der in Absatz 2 genannten Hindernisse durch
die Maflnahmen, die zur Verbesserung der natiirlichen Funktionen der betreffenden

Uberschwemmungsflichen erforderlich sind.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemif} den Absitzen 2 und 3

wiederhergestellte natiirliche Vernetzung der Fliisse und natiirlichen Funktionen der

damit verbundenen Uberschwemmungsflichen erhalten werden.

Artikel 8

Wiederherstellung von Bestduberpopulationen

(1) Die Mitgliedstaaten kehren den Riickgang der Bestdauberpopulationen bis 2030 um und
erreichen danach einen steigenden Trend, der ab 2030 alle sechs Jahre gemessen wird, bis

zufriedenstellende Werte gemif3 Artikel 11 Absatz 3 erreicht sind.

(2) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung einer Methode zur
Uberwachung der Bestiuberpopulationen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden geméif

dem Priifverfahren erlassen, auf das in Artikel 21 Absatz 2 verwiesen wird.

(3) Diein Absatz 2 genannte Methode bietet einen standardisierten Ansatz fiir die Erhebung
jéhrlicher Daten iiber die GroBe und Vielfalt der Bestduberarten und fiir die Bewertung der

Entwicklung der Bestduberpopulation.

Artikel 9
Wiederherstellung landwirtschafilicher Okosysteme

(1) Zusitzlich zu den Gebieten, die Wiederherstellungsmaflnahmen gemif Artikel 4 Absétze 1,
2 und 3 unterliegen, ergreifen die Mitgliedstaaten die WiederherstellungsmaBBnahmen, die
erforderlich sind, um die biologische Vielfalt von landwirtschaftlichen Okosystemen zu

verbessern.
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(2) Die Mitgliedstaaten erreichen auf nationaler Ebene einen Aufwirtstrend bei jedem der
folgenden Indikatoren fiir landwirtschaftliche Okosysteme gemi8 Anhang IV, gemessen im
Zeitraum vom Inkrafttreten dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2030 und danach alle
sechs Jahre, bis zufriedenstellende Werte gemal3 Artikel 11 Absatz 3 erreicht sind:

a)  Index der Wiesenschmetterlinge;
b)  Bestidnde an organischem Kohlenstoff in mineralischen Ackerboden;
c¢)  Anteil landwirtschaftlicher Flachen mit Landschaftselementen mit groer Vielfalt.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen Wiederherstellungsmafnahmen, um dafiir Sorge zu tragen,
dass der Index héufiger Feldvogelarten auf nationaler Ebene auf der Grundlage der in
Anhang V genannten Arten (indexiert am ... [Amt fiir Veroffentlichungen. Bitte Datum
einfiigen = erster Tag des Monats zwélf Monate nach Inkrafitreten dieser Verordnung] =
100) folgende Werte erreicht:

a) 110 bis 2030, 120 bis 2040 und 130 bis 2050 in den in Anhang V aufgefiihrten
Mitgliedstaaten mit historisch starker erschopften Feldvogelpopulationen;

b) 105 bis 2030, 110 bis 2040 und 115 bis 2050 in den in Anhang IV aufgefiihrten
Mitgliedstaaten mit historisch nicht so stark erschopften Feldvogelpopulationen.

(4) Fir die landwirtschaftlich genutzten organischen Bdden, bei denen es sich um
trockengelegte Torfmoorflachen handelt, ergreifen die Mitgliedstaaten
Wiederherstellungsmafinahmen. Diese Maflnahmen gelten zumindest fiir
a) 30 % dieser Fldchen, von denen mindestens ein Viertel wiederverndsst werden muss,

bis 2030;
b) 40 % dieser Flichen, von denen mindestens die Hilfte wiedervernisst werden muss,
bis 2040;
c) 50 % dieser Flachen, von denen mindestens die Halfte wiedervernésst werden muss,
bis 2050;
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Die Mitgliedstaaten kdnnen Wiederherstellungsmafinahmen, einschlie8lich
Wiedervernédssung, auf Flichen von Torfabbaugebieten ergreifen und diese Flachen auf die

jeweiligen in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und ¢ genannten Zielvorgaben anrechnen.

Zudem konnen die WiederherstellungsmaBBnahmen zur Wiedervernissung von Boden
ergreifen, bei denen es sich um entwésserte Torfmoore handelt, die zu anderen als
landwirtschaftlichen oder Torfabbauzwecken genutzt werden, und diese wiedervernédssten
Flachen bis zu 40 % auf die in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und ¢ genannten Zielvorgaben

anrechnen.

Die Wiederherstellungsmafinahmen, die in der Wiedervernéissung von Torfmooren

bestehen, einschlie8lich der zu erzielenden Wasserniveaus, tragen zur Verringerung

der Nettotreibhausgasemissionen und zur Steigerung der biologischen Vielfalt bei,

wobei die nationalen und lokalen Gegebenheiten zu beriicksichtigen sind.

In hinreichend begriindeten Féllen kann der Umfang der Wiedervernissung von

landwirtschaftlich genutzten Torfmooren durch einen Mitgliedstaat auf weniger als in

den Buchstaben a, b und ¢ gefordert verringert werden, wenn es wahrscheinlich ist,

dass diese Wiedervernissung wesentliche negative Auswirkungen auf Infrastruktur,

Gebaude, die Anpassung an den Klimawandel oder andere 6ffentliche Interessen hat

und die Wiedervernissung nicht auf anderen als landwirtschaftlich genutzten Flichen

stattfinden kann. Diese Verringerung wird im Einklang mit Artikel 11 Absatz 4b
festgelegt.

Artikel 10

Wiederherstellung von Waldokosystemen

(1) Zusétzlich zu den Gebieten, die Wiederherstellungsmalinahmen gemil3 Artikel 4 Absétze 1,
2 und 3 unterliegen, ergreifen die Mitgliedstaaten die WiederherstellungsmaBBnahmen, die

erforderlich sind, um die biologische Vielfalt von Waldokosystemen zu verbessern.
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(2) Die Mitgliedstaaten erreichen auf nationaler Ebene einen Aufwirtstrend bei jedem der
folgenden Indikatoren fiir Waldokosysteme gemdfl Anhang VI, gemessen im Zeitraum vom
Inkrafttreten dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2030 und danach alle sechs Jahre,
bis zufriedenstellende Werte gemal3 Artikel 11 Absatz 3 erreicht sind:

a)  stehendes Totholz;

b) liegendes Totholz;

[...]

[...]

[...]¢) Index hiufiger Waldvogelarten [...]
[...].

(2a) Die Mitgliedstaaten erreichen einen steigenden Trend auf nationaler Ebene bei drei
der folgenden Indikatoren in Waldokosystemen, die in Anhang VI niher erliutert sind
und die auf der Grundlage ihrer Fihigkeit, die Verbesserung der biologischen Vielfalt
von Waldokosystemen in dem betreffenden Mitgliedstaat nachzuweisen, ausgewshlt
werden. Der Trend wird im Zeitraum vom Inkrafttreten dieser Verordnung bis zum
31. Dezember 2030 und danach alle sechs Jahre gemessen, bis zufriedenstellende Werte
ocemal} Artikel 11 Absatz 3 erreicht sind:

a)  Anteil der Wiillder mit uneinheitlicher Altersstruktur;
b) Waldvernetzung;
¢) Bestinde an organischem Kohlenstoff;
d)  Anteil der Wilder mit iiberwiegend heimischen Baumarten;
e) Vielfalt der Baumarten.
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(3) Die Nichteinhaltung der in den Absiitzen 2 und 2a genannten Verpflichtungen ist

oerechtfertigt, wenn sie auf Folgendes zuriickzufiihren ist:

a) grofle Fille hoherer Gewalt, einschlieBlich Naturkatastrophen. inshesondere

ungeplante und unkontrollierte Waldbrinde; oder

b) unumgiingliche Verinderungen des L.ebensraums, die unmittelbar durch den

Klimawandel verursacht werden.

KAPITEL III
NATIONALE WIEDERHERSTELLUNGSPLANE

Artikel 11

Erstellung der nationalen Wiederherstellungspline

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen nationale Wiederherstellungsplidne und fiihren die vorbereitende
Uberwachung und Forschung durch, die erforderlich sind, um die
Wiederherstellungsmalnahmen zu ermitteln, die zur Erfiillung der Ziele und Verpflichtungen
gemil den Artikeln 4 bis 10 erforderlich sind, wobei den jiingsten wissenschaftlichen

Erkenntnissen Rechnung getragen wird.

(2) Die Mitgliedstaaten quantifizieren das Gebiet, das wiederhergestellt werden muss, um die
Wiederherstellungsziele gemal den Artikeln 4 und 5 zu erreichen, und berticksichtigen dabei
den Zustand der in Artikel 4 Absdtze 1 und 2 sowie Artikel 5 Absdtze 1 und 2 genannten
Lebensraumtypen sowie die Qualitdt und Quantitit der Lebensrdume der in Artikel 4 Absatz 3
und Artikel 5 Absatz 3 genannten Arten [...]. Die Quantifizierung erfolgt unter anderem

anhand folgender Angaben:
a) fiir jeden Lebensraumtyp:
1) gesamte Lebensraumfldche und Karte ihrer derzeitigen Verbreitung,

i1))  Lebensraumflédche, die sich nicht in gutem Zustand befindet,
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iii)  einen giinstigen Zustand aufweisendes Bezugsgebiet unter Beriicksichtigung der

historischen Aufzeichnungen iiber die Verteilung in den letzten 70 Jahren und

der voraussichtlichen Verdnderungen der Umweltbedingungen aufgrund des

Klimawandels,

iv) am besten fiir die erneute Etablierung von Lebensraumtypen geeignete Gebiete
angesichts aktueller und vorhergesagter Verdnderungen der Umweltbedingungen

aufgrund des Klimawandels;

b)  ausreichende Qualitdt und Quantitdt der Lebensrdume der Arten, die erforderlich sind,
um ihren giinstigen Erhaltungszustand zu erreichen, unter Beriicksichtigung der am
besten fiir die erneute Etablierung von Lebensraumtypen geeigneten Gebiete, und die
fiir die Entfaltung der Artenpopulationen erforderliche Vernetzung von Lebensrdumen
sowie aktuelle und vorhergesagte Verdnderungen der Umweltbedingungen aufgrund des

Klimawandels.

ba) Zur Quantifizierung der Fliche jedes L.ebensraumtyps. die wiederhergestellt

werden muss, um die Wiederherstellungsziele gemafy Artikel 4 Absatz 1

Buchstabe a und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a zu erreichen, umfasst die

Lebensraumfliche, die sich nicht in gutem Zustand befindet, gemifl Buchstabe a

Ziffer ii nur Flichen, deren Zustand bekannt ist.

bb) Zur Quantifizierung der Fliche jedes Lebensraumtyps, die wiederhergestellt

werden muss, um die Wiederherstellungsziele gemiafl Artikel 4 Absatz 1

Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b zu erreichen, umfasst die

Lebensraumfliche, die sich nicht in gutem Zustand befindet, gemifl Buchstabe a

Ziffer ii nur Flichen, deren Zustand bekannt ist oder geméil} Artikel 4 Absatz 4a

und Artikel 5 Absatz 4a kiinftig bekannt sein muss.

(2a) Fiir die Gruppe 7 der in Anhang II aufgefiihrten Lebensraumtypen legen die

Mitgliedstaaten den Prozentsatz gemill Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d fest.
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(2b) Die Mitgliedstaaten bestimmen und kartieren fiir all ihre Stidte sowie kleineren Stidte

und Vororte stidtische Okosystemgebiete gemifl Artikel 6.

Das stiidtische Okosystemgebiet einer Stadt oder einer kieineren Stadt und eines Vororts

umfasst

a) die gesamte Stadt oder die gesamte kleinere Stadt und den gesamten Vorort oder

b) Teile der Stadt oder der kleineren Stadt und des Vororts, einschliefilich zumindest

ihrer stidtischen Zentren, stadtischen Cluster und, sofern vom betreffenden

Mitgliedstaat als angemessen eingestuft, stadtnahen Gebiete.

Die Mitgliedstaaten konnen die stidtischen Okosystemgebiete von zwei oder mehr

aneinander angrenzenden Stidten und/oder kleineren Stidten und Vororten zu einem

stidtischen Okosystemgebiet zusammenfiihren, das diesen Stidten und/oder kleineren

Stidten und Vororten gemeinsam ist.

(3) Die Mitgliedstaaten legen bis spétestens 2030 fiir jeden der in Artikel 8 Absatz 1, Artikel 9
Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 genannten Indikatoren, fiir jeden in Artikel 10 Absatz 2a

gewihlten Indikator und fiir stidtische Griinflichen gemaf3 Artikel 6 Absatz 2 und fiir

stidtische Baumiiberschirmung geméifl Artikel 6 Absatz 3 im Wege eines offenen und

wirksamen Verfahrens sowie einer Bewertung auf der Grundlage der jlingsten

wissenschaftlichen Erkenntnisse, des in Artikel 17 Absatz 9a genannten

Orientierungsrahmens und, sofern verfiigbar, des in Artikel 17 Absatz 9 genannten

Orientierungsrahmens zufriedenstellende Werte fest.

(4) Die Mitgliedstaaten ermitteln und kartieren die land- und forstwirtschaftlichen Gebiete, die
der Wiederherstellung bediirfen, insbesondere die Gebiete, die aufgrund von Intensivierung
oder anderen Bewirtschaftungsfaktoren eine bessere Vernetzung und mehr Landschaftsvielfalt

benotigen.
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(4a) Die Mitgliedstaaten konnen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser

Verordnung eine Methodik zur Erginzung der Methodik geméifl Anhang IV entwickeln,

um Landschaftselemente mit grofier Vielfalt zu iiberwachen, die nicht von der

gemeinsamen Methode gemaf} der Beschreibung der Landschaftselemente mit grofier

Vielfalt in dem genannten Anhang erfasst werden. Die Kommission stelit innerhalb eines

Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung Leitlinien fiir den Rahmen fir die

Entwicklung dieser Methodik zur Verfiigung.

(4b) Die Mitgliedstaaten legen gegebenenfalls die Verringerung des Ausmafles der

Wiedervernissung von Torfmooren gemif Artikel 9 Absatz 4 Unterabsatz 5 fest.

(5) Die Mitgliedstaaten ermitteln Synergien mit dem Klimaschutz, der Anpassung an den

Klimawandel, der L.anddegradationsneutralitiit und der Katastrophenvorsorge und geben

Wiederherstellungsmafinahmen entsprechend Vorrang. Dariiber hinaus beriicksichtigen die

Mitgliedstaaten

a) ihre integrierten nationalen Energie- und Klimaplidne gemaf Artikel 3 der Verordnung

(EU) 2018/1999;
b)  ihre Langfrist-Strategien gemaf3 Artikel 15 der Verordnung (EU) 2018/1999;

c) das verbindliche Ziel der Union fiir 2030 gemif3 Artikel 3 der Richtlinie
(EU) 2018/2001 des Europidischen Parlaments und des Rates.

(6) Die Mitgliedstaaten koordinieren die Ausarbeitung der nationalen Wiederherstellungspléne
mit der Ausarbeitung von Pldnen zur Ausweisung von ,,go to‘“-Gebieten fiir erneuerbare
Energien. Wihrend der Ausarbeitung der nationalen Wiederherstellungspline sorgen die
Mitgliedstaaten fiir Synergien mit den bereits ausgewiesenen ,,go to*“-Gebieten fiir
erneuerbare Energien und stellen sicher, dass die Funktionsweise der ,,go to*“-Gebiete fiir
erneuerbare Energien, einschlieBlich der gemél der Richtlinie (EU) 2018/2001 in den ,,go to*-

Gebieten fiir erneuerbare Energien geltenden Genehmigungsverfahren, unverindert bleiben.
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(7) Bei der Erstellung ihrer nationalen Wiederherstellungspléne berticksichtigen die

Mitgliedstaaten insbesondere Folgendes:

a)

b)

d)

g)

h)

die gemal der Richtlinie 92/43/EWG fiir Natura-2000-Gebiete festgelegten

Erhaltungsmafinahmen,;

prioritdre Aktionsrahmen, die im Einklang mit der Richtlinie 92/43/EWG erstellt

wurden;

die MaBnahmen zur Erreichung eines guten quantitativen, 6kologischen und
chemischen Zustands der Wasserkorper, die in den gemal der Richtlinie 2000/60/EG

erstellten MaBnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplinen fiir die

Einzugsgebiete und in den geméf der Richtlinie 2007/60/EG erstellten

Hochwasserrisikomanagementplinen enthalten sind;

gegebenenfalls die gemdl der Richtlinie 2008/56/EG ausgearbeiteten Meeresstrategien

zur Erreichung eines guten Umweltzustands fiir alle Meeresregionen der Union;
die geméal der Richtlinie (EU) 2016/2284 erstellten nationalen Luftreinhalteprogramme;

im Einklang mit Artikel 6 des Ubereinkommens iiber die biologische Vielfalt erstellte

nationale Biodiversitétsstrategien und Aktionspléne;

oegebenenfalls Bestandserhaltungs- und BewirtschaftungsmafBnahmen im Rahmen

der Gemeinsamen Fischereipolitik;

gemill der Verordnung (EU) 2021/2115 erstellte GAP-Strategiepline.

(8) Bei der Erstellung der nationalen Wiederherstellungsplidne konnen die Mitgliedstaaten je nach

den spezifischen nationalen und lokalen Gegebenheiten und den jlingsten wissenschaftlichen

Erkenntnissen die verschiedenen Beispiele fiir Wiederherstellungsmafinahmen verwenden, die

in Anhang VII aufgefiihrt sind.
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(9) Bei der Erstellung der nationalen Wiederherstellungspline streben die Mitgliedstaaten
danach, die dkologischen, wirtschaftlichen und sozialen Okosystemfunktionen und ihren
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der betreffenden Regionen und Gemeinschaften zu

optimieren.

(9a) Die Mitgliedstaaten konnen bei der Erstellung der nationalen Wiederherstellungspléine

den unterschiedlichen Situationen in diversen Regionen im Zusaminenhang mit sozialen,

wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen, regionalen und lokalen Besonderheiten

und der Bevolkerungsdichte Rechnung tragen. Gegebenenfalls sollte der besonderen

Situation der Gebiete in duflerster Randlage der Union Rechnung getragen werden. (10)

Die Mitgliedstaaten fordern nach Moglichkeit Synergien mit den nationalen
Wiederherstellungspldanen anderer Mitgliedstaaten, insbesondere fiir grenziibergreifende
Okosysteme oder wenn Mitgliedstaaten sich eine Meeresregion oder -unterregion im

Sinne der Richtlinie 2008/56/EG teilen.

(10a) Die Mitgliedstaaten konnen — sofern praktikabel und angemessen — fiir die Festlecung

und Umsetzung nationaler Wiederherstellungspline in Bezug auf die Wiederherstellung

und Wiedereinrichtung von Meeresokosystemen bestehende Strukturen der regionalen

institutionellen Zusammenarbeit nutzen.

(10b) Stellen die Mitgliedstaaten ein Problem fest, das voraussichtlich die Erfiillung der

Verpflichtungen zur Wiederherstellung und Wiedereinrichtung von Meeresokosystemen

verhindert und das Maflnahmen erforderlich macht, fiir die sie nicht zustindig sind, so

wenden sie sich einzeln oder gemeinsam mit einer Beschreibung des festgestellten

Problems und moglichen Mainahmen im Hinblick auf deren Priifung und mogliche

Annahme an, soweit betroffen, die Mitgliedstaaten, die Kommission oder internationale

Organisationen.

(11) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Erstellung des Wiederherstellungsplans offen,
inklusiv und wirksam ist und dass die Offentlichkeit frithzeitig und wirksam die Moglichkeit
erhilt, sich an der Ausarbeitung des Plans zu beteiligen. Die Konsultationen erfiillen die

Anforderungen gemds [...] der Richtlinie 2001/42/EG.
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(1)

(1a)

Artikel 12

Inhalt der nationalen Wiederherstellungspline

Der nationale Wiederherstellungsplan deckt den Zeitraum bis 2050 ab und enthilt
Zwischenfristen zu den Zielen und Verpflichtungen gemal3 den Artikeln 4 bis 10.

Abweichend von Absatz 1 kann sich der gemif3 Artikel 13 und Artikel 14 Absatz 6

)

vorzulegende nationale Wiederherstellungsplan fiir den Zeitraum nach Juni 2032 bis zu

einer Uberpriifung semifB Artikel 15 Absatz 1 auf einen strategischen Uberblick iiber

Folgendes beschrinken:

a) die Elemente gemill Absatz 2 und

b) den Inhalt gemil3 den Absétzen 3 und 3a.

Der iiberarbeitete nationale Wiederherstellungsplan infolge der gemaf Artikel 15

Absatz 1 vor Juli 2032 durchzufithrenden Uberpriifung kann sich fiir den Zeitraum

nach Juni 2042 und bis zu einer Uberarbeitung semifB Artikel 15 Absatz 1 vor Juli 2042

auf einen strategischen Uberblick iiber diese Elemente und Inhalte beschriinken.

Die Mitgliedstaaten nehmen in ihren unter Verwendung des gemdl3 Absatz 4 festgelegten

einheitlichen Formats erstellten nationalen Wiederherstellungsplan folgende Elemente auf:

a)  die Quantifizierung der Gebiete, die wiederhergestellt werden miissen, um die
Wiederherstellungsziele gemil3 den Artikeln 4 bis 10 zu erreichen, auf der Grundlage
der gemil Artikel 11 durchgefiihrten vorbereitenden Arbeiten und der vorlaufigen

Karten der potenziell wiederherzustellenden Flichen;

b)  eine Beschreibung der zur Erreichung der Ziele und Verpflichtungen gemél3 den
Artikeln 4 bis 10 geplanten oder ergriffenen Wiederherstellungsmafinahmen und eine
Angabe, welche dieser WiederherstellungsmaBBnahmen innerhalb des gemil3 der
Richtlinie 92/43/EWG eingerichteten Natura-2000-Netzes geplant sind oder ergriffen

wurden;
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ba) einen eigenen Abschnitt mit den Mafinahmen zur Erfiillung der Verpflichtungen

ogemill Artikel 4 Absatz 4a und Artikel 5 Absatz 4a;

c) eine Angabe der MaBBnahmen, mit denen im Einklang mit Artikel 4 Absatz 6 und
Artikel 5 Absatz 6 sichergestellt wird, dass sich der Zustand der Flachen der in den
Anhingen I und II aufgefiihrten Lebensraumtypen in den Gebieten, in denen ein guter
Zustand erreicht wurde, nicht verschlechtert und dass sich die Lebensrdaume der in
Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 3 genannten Arten in den Gebieten, in denen
eine ausreichende Qualitit der Lebensraume der Arten erreicht wurde, nicht

verschlechtern;

d) eine Angabe der Malnahmen mit einem Ziel, die in den Anhiingen I und I1

aufgefiihrten Lebensraumtypen in den Gebieten, in denen sie vorkommen, in

outem Zustand zu erhalten, und mit einem Ziel, gemiaf3 Artikel 4 Absatz 7 und

Artikel 5 Absatz 7 eine wesentliche Verschlechterung des Zustands anderer

Gebiete der in den Anhéngen I und II aufgefiihrten Lebensraumtypen zu verhindern;

e) das Verzeichnis der gemdl3 Artikel 7 Absatz 1 ermittelten zu beseitigenden Hindernisse,
den Plan fiir ihre Beseitigung gemal3 Artikel 7 Absatz 2 und die geschéitzte Linge frei
flieBender Fliisse, die durch die Beseitigung dieser Hindernisse von 2020 bis 2030 und
[...] 2050 erreicht werden soll, sowie alle sonstigen Maflnahmen zur Wiederherstellung

der natiirlichen Funktionen von Uberschwemmungsflichen gemiB Artikel 7 Absatz 3;

ea) gegebenenfalls eine Begriindung, wenn Torfmoore zu einem geringeren Anteil als

gemill Artikel 9 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis ¢ wiedervernésst

werden;

eb) eine Ubersicht iiber die gemiB Artikel 10 Absatz 2a gewiihlten Indikatoren fiir

Waldokosysteme und ihre Eignung zum Nachweis der Verbesserung der

biologischen Vielfalt in Waldokosystemen in dem betreffenden Mitgliedstaat:
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f)  den Zeitplan fiir die Durchfiihrung der WiederherstellungsmaB3nahmen gemaf3 den
Artikeln 4 bis 10;

g)  gegebenenfalls ein eigener Abschnitt mit speziell zugeschnittenen

Wiederherstellungsmalinahmen in ihren Gebieten in dullerster Randlage;

h)  die Uberwachung der Gebiete, die WiederherstellungsmaBnahmen gemiB den Artikeln 4
und 5 unterliegen, das Verfahren zur Bewertung der Wirksamkeit der gemaf den Artikeln 4
bis 10 ergriffenen WiederherstellungsmaBnahmen und zur Uberarbeitung dieser
Malnahmen, wenn dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Ziele und

Verpflichtungen gemél den Artikeln 4 bis 10 eingehalten werden;

1)  eine Angabe der Bestimmungen zur Gewéhrleistung der kontinuierlichen, langfristigen und

nachhaltigen Wirkung der Wiederherstellungsmaf3nahmen gemaf3 den Artikeln 4 bis 10;

j)  die geschétzten positiven Nebeneffekte flir den Klimaschutz und die

Landdegradationsneutralitiit im Zusammenhang mit den Wiederherstellungsmafnahmen

im Laufe der Zeit sowie den umfassenderen sozio6konomischen Nutzen dieser
Malnahmen;

k)  ein eigener Abschnitt, in dem dargelegt wird, wie der nationale Wiederherstellungsplan

Folgendes berticksichtigt:

1)  die Relevanz von Klimaszenarien fiir die Planung der Art und des Ortes der

WiederherstellungsmafB3nahmen,

11)  das Potenzial von Wiederherstellungsmafinahmen zur Minimierung der
Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur, zur Verhinderung von

Naturkatastrophen oder zur Abmilderung von deren Auswirkungen und zur

Unterstlitzung der Anpassung,

iil)  Synergien mit nationalen Anpassungsstrategien oder -plédnen und nationalen

Berichten iiber die Bewertung des Katastrophenrisikos,

iv)  einen Uberblick iiber die Wechselwirkungen zwischen den im nationalen
Wiederherstellungsplan und im nationalen Energie- und Klimaplan enthaltenen

Malnahmen;
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D

den geschitzten Finanzierungsbedarf fiir die Durchfiihrung der
Wiederherstellungsmafnahmen, einschlielich einer Beschreibung der Unterstiitzung
fiir Interessentriager, die von Wiederherstellungsmafinahimen oder anderen neuen
Verpflichtungen aus dieser Verordnung betroffen sind, und der vorgesehenen
offentlichen oder privaten Finanzierungsmittel, einschliefllich der (Ko-)Finanzierung

mit Finanzierungsinstrumenten der Union;

eine Angabe der Subventionen, die sich negativ auf die Erreichung der Ziele und die

Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen auswirken;

eine Zusammenfassung des Verfahrens zur Erstellung und Festlegung des nationalen
Wiederherstellungsplans, einschlielich Informationen tiber die Beteiligung der
Offentlichkeit und dariiber, wie die Bediirfnisse lokaler Gemeinschaften und

Interessentriager beriicksichtigt wurden;

ein eigener Abschnitt, in dem dargelegt wird, wie die in Artikel 14 Absatz 4 genannten
Anmerkungen der Kommission zum Entwurf des nationalen Wiederherstellungsplans
gemil Artikel 14 Absatz 5 beriicksichtigt wurden. Geht der betreffende Mitgliedstaat
auf eine Anmerkung der Kommission oder einen wesentlichen Bestandteil davon nicht

ein, so begriindet er dies.

(3) Die nationalen Wiederherstellungspléne enthalten gegebenenfalls dic Bestandserhaltungs-

und Bewirtschaftungsmaflnahmen, die ein Mitgliedstaat im Rahmen der Gemeinsamen

Fischereipolitik zu ergreifen beabsichtigt, einschlieBlich der BestandserhaltungsmaBnahmen

in gemeinsamen Empfehlungen, die ein Mitgliedstaat nach dem in der Verordnung (EU)

Nr. 1380/2013 festgelegten Verfahren zu veranlassen beabsichtigt, sowie alle einschldagigen

Informationen tiber diese Mallnahmen.

(3a) Die nationalen Wiederherstellungspline enthalten einen Uberblick iiber das

Zusammenspiel zwischen den im nationalen Wiederherstellungsplan und im nationalen

Strategieplan im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik enthaltenen Maflnahmen.
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(3b) Gegebenenfalls enthalten die nationalen Wiederherstellungspline einen Uberblick iiber

die Erwigungen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Situationen in diversen

Regionen gemaf} Artikel 11 Absatz 9a.

(4) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung eines einheitlichen Formats
fiir die nationalen Wiederherstellungspline. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden geméf
dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen. Die Kommission wird bei der
Ausarbeitung des einheitlichen Formats von der Europdischen Umweltagentur (EUA)

unterstiitzt. Bis zum [Datum = der erste Tag des Monats, der drei Monate nach

Inkrafttreten dieser Verordnung folgt] legt die Kommission dem Ausschuss gemaf}

Artikel 21 Absatz 1 die Entwiirfe der Durchfithrungsrechtsakte vor.

Artikel 13

Vorlage der Entwiirfe der nationalen Wiederherstellungspline

Die Mitgliedstaaten legen der Kommission bis zum... [Amit fiir Verdffentlichungen: Bitte Datum
einfiigen = erster Tag des Monats 24 Monate nach Inkrafitreten dieser Verordnung] einen Entwurf

des nationalen Wiederherstellungsplans geméf den Artikeln 11 und 12 vor.

Artikel 14

Bewertung der nationalen Wiederherstellungspline

(1) Die Kommission bewertet die Entwiirfe der nationalen Wiederherstellungspldne innerhalb
von sechs Monaten nach ihrem Eingang. Bei der Durchfithrung dieser Bewertung handelt die

Kommission in enger Zusammenarbeit mit dem betreffenden Mitgliedstaat.
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(2) Bei der Bewertung der Entwiirfe der nationalen Wiederherstellungspline priift die

Kommission
a) _ die Einhaltung von Artikel 12;]...]

b) [...] ihre Angemessenheit im Hinblick auf die Erfiillung der Ziele und Verpflichtungen
gemill den Artikeln 4 bis 10z]...]

¢) ihren Beitrag zum Erreichen der iibergeordneten Ziele der Union gemal3 Artikel 1,

der spezifischen Ziele der Umwandlung von mindestens 25 000 Flusskilometern in der
Union in frei flieBende Fliisse bis 2030 geméal Artikel 7 Absatz 1 und des Ziels, bis
2030 mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Fldche mit Landschaftselementen mit

grof3er Vielfalt zu gestalten.

(3) Bei der Bewertung der Entwiirfe der nationalen Wiederherstellungspldne wird die

Kommission von Experten oder der EUA unterstiitzt.

(4) Die Kommission kann den Mitgliedstaaten innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des

Entwurfs des nationalen Wiederherstellungsplans Anmerkungen {ibermitteln.

(5) Die Mitgliedstaaten tragen etwaigen Anmerkungen der Kommission in ihrem endgiiltigen

nationalen Wiederherstellungsplan [...] Rechnung.

(6) Innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Anmerkungen der Kommission stellen die
Mitgliedstaaten den nationalen Wiederherstellungsplan fertig, veréffentlichen ithn und

ubermitteln thn der Kommission.
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Artikel 15
Uberpriifung der nationalen Wiederherstellungspline

(1)  Vor Juli 2032 und vor Juli 2042 iiberpriifen und iiberarbeiten die Mitgliedstaaten ihren

jeweiligen nationalen Wiederherstellungsplan und nehmen zusitzliche MaBinahmen auf.

AnschlieBend iuiberpriifen die Mitgliedstaaten mindestens alle zehn Jahre ihren jeweiligen

nationalen Wiederherstellungsplan und, falls erforderlich, iiberarbeiten ihn und

nehmen zusitzliche MaBnahmen auf.[...] Die Uberpriifungen erfolgen gemif3 den

Artikeln 11 und 12; dabei werden die Fortschritte bei der Durchfiihrung des Plans, die besten

verfiigbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die verfiigbaren Kenntnisse iiber
Anderungen oder erwartete Verinderungen der Umweltbedingungen aufgrund des

Klimawandels berticksichtigt. Bei den vor Juli 2032 und vor Juli 2042 durchzufiihrenden

Uberpriifungen beriicksichtisen die Mitgliedstaaten die gemifBl den Verpflichtungen

nach Artikel 4 Absatz 4a und Artikel 5 Absatz 4a sewonnenen Erkenntnisse iiber den

Zustand der in den Anhéngen I und II aufgefiihrten Lebensraumtypen. Die

Mitgliedstaaten veroffentlichen ihren iiberarbeiteten nationalen Wiederherstellungsplan

und teilen ihn der Kommission mit.

(2) Ergibt sich aus der Uberwachung gemiif§ Artikel 17, dass die im nationalen

Wiederherstellungsplan festgelegten MalBinahmen nicht ausreichen werden, um die Ziele und
Verpflichtungen gemil den Artikeln 4 bis 10 zu erfiillen, iiberpriift der betreffende

Mitgliedstaat den nationalen Wiederherstellungsplan und. falls erforderlich, iiberarbeitet

ihn und nimmt zusétzliche MaBBnahmen auf._Die Mitgliedstaaten veroffentlichen den

iiberarbeiteten nationalen Wiederherstellungsplan und teilen ihn der Kommission mit.
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(3) Aufder Grundlage der in Artikel 18 Absétze 1 und 2 genannten Informationen und der
Bewertung gemil Artikel 18 Absétze 4 und 5 kann die Kommission nach Absprache mit

dem betreffenden Mitgliedstaat den Mitgliedstaat auffordern, einen iiberarbeiteten

Entwurf des nationalen Wiederherstellungsplans mit zusitzlichen MaBBnahmen vorzulegen,
wenn sie der Auffassung ist, dass die vom betreffenden Mitgliedstaat erzielten Fortschritte
nicht ausreichen, um die Ziele und Verpflichtungen gemif den Artikeln 4 bis 10 zu erfiillen.
Dieser iiberarbeitete nationale Wiederherstellungsplan mit zusétzlichen Mallnahmen wird
innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Aufforderung der Kommission veroffentlicht

und vorgelegt. Auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats und in hinreichend

begriindeten Fillen kann die Kommission diese Frist um weitere sechs Monate

verlingern.

Artikel 16

L0
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[.]

KAPITEL IV
UBERWACHUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Artikel 17

Uberwachung
(1) Die Mitgliedstaaten iiberwachen Folgendes:

a)  Zustand und Entwicklung des Zustands der Lebensraumtypen sowie Qualitdt und
Qualitétstrend der Lebensrdume der in den Artikeln 4 und 5 genannten Arten in den
Gebieten, die Wiederherstellungsmaf3inahmen unterliegen, auf der Grundlage der

Uberwachungsvorkehrungen gemiB Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe h;

b) die in Artikel 6 genannte Fliche der stidtischen Griinflichen und Baumiiberschirmung

in gemifB Artikel 11 Absatz 2b bestimmten stidtischen Okosystemgebieten:

c) die in Anhang IV aufgefiihrten Indikatoren fiir die biologische Vielfalt in

landwirtschaftlichen Okosystemen;
d) die Populationen der in Anhang V aufgefiihrten hdufigen Feldvogelarten;

e) diedreiin Artikel 10 Absatz 2 aufgefiihrten Indikatoren fiir die biologische Vielfalt in

Waldokosystemen;
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ea) dreider in Artikel 10 Absatz 2a aufgefiihrten Indikatoren fiir die biologische

Vielfalt in Waldokosystemen, die vom Mitgliedstaat gewéihlt werden:

f)  die GroBe und Vielfalt der Populationen von Bestduberarten geméf der in Artikel 8
Absatz 2 festgelegten Methode;

g) die Flidche und den Zustand der Gebiete der in den Anhéngen I und II aufgefiihrten

Lebensraumtypen [...];

h)  die Fliche und die Qualitdt des Lebensraums der in Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 5
Absatz 3 genannten Arten |[...].

(2) Die Uberwachung gemiB Absatz 1 Buchstabe a beginnt, sobald die

Wiederherstellungsmafnahmen ergriffen werden.

(3) Die Uberwachung gemiB Absatz 1 Buchstaben b, ¢, d, e und ea beginnt am /Amt fiir
Veroffentlichungen: Bitte Datum des Inkrafitretens dieser Verordnung einfiigen] .

(4) Die Uberwachung gemiB Absatz 1 Buchstabe f dieses Artikels beginnt ein Jahr nach
Inkrafttreten des in Artikel 8 Absatz 2 genannten Durchfiihrungsrechtsakts.
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(5) Die Uberwachung gemiB Absatz 1 Buchstaben a und b_erfolgt mindestens alle sechs Jahre.

Die Uberwachung gemiil dem genannten Absatz Buchstabe ¢ in Bezug auf die Bestinde

an organischem Kohlenstoff in mineralischen Ackerfliachen und den Anteil der
landwirtschaftlichen Fldchen mit Landschaftselementen mit gro3er Vielfalt und gemal

Buchstabe e in Bezug auf stehendes Totholz und liegendes Totholz und gegebenenfalls den

Anteil der Wilder mit uneinheitlicher Altersstruktur, die Waldvernetzung, den Anteil der

Wiilder mit iiberwiegend heimischen Baumarten, die Vielfalt der Baumarten und die

Bestdnde an organischem Kohlenstoff wird mindestens alle sechs Jahre oder, falls zur

Bewertung des Erreichens von Aufwirtstrends bis 2030 erforderlich, in Kiirzeren

Abstiinden durchgefiihrt. Die Uberwachung gemif Absatz 1 Buchstabe ¢ in Bezug auf den
Index der Wiesenschmetterlinge, geméll Absatz 1 Buchstaben d und e in Bezug auf den Index
hiufiger Waldvogelarten und gemdl3 Absatz 1 Buchstabe f in Bezug auf Bestduberarten
erfolgt jihrlich. Die Uberwachung gemiB Absatz 1 Buchstaben g und h erfolgt mindestens
alle sechs Jahre und wird mit dem Berichterstattungszyklus gemdf Artikel 17 der

Richtlinie 92/43/EWG und der Anfangsbewertung geméf} Artikel 17 der

Richtlinie 56/2008/EG koordiniert.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Indikatoren fiir landwirtschaftliche Okosysteme
gemill Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b und die Indikatoren fiir Walddkosysteme gemal3
Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a, b und Absatz 2a Buchstabe ¢ der vorliegenden

Verordnung im Einklang mit der Uberwachung gemiB den Verordnungen (EU) 2018/841 und
(EU) 2018/1999 iiberwacht werden.

(7) Die Mitgliedstaaten verdffentlichen die Daten, die bei der Uberwachung nach diesem Artikel
erzeugt werden, im Einklang mit der Richtlinie 2007/2/EG des Européischen Parlaments und

des Rates”® und mit den in Absatz 5 festgelegten Uberwachungshiufigkeiten.

73 Richtlinie 2007/2/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 14. Mirz 2007 zur
Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Européischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABL.
L 108 vom 25.4.2007, S. 1).
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(8) Die Uberwachungssysteme der Mitgliedstaaten stiitzen sich auf elektronische Datenbanken
und geografische Informationssysteme und maximieren den Zugang zu und die Nutzung von
Daten und Diensten aus Fernerkundungstechnologien, Erdbeobachtung (Copernicus-Dienste),
In-situ-Sensoren und Geréten oder Biirgerwissenschaftsdaten, wobei die Moglichkeiten der
kiinstlichen Intelligenz, fortgeschrittenen Datenanalyse und -verarbeitung zum Einsatz

kommen.
(9) Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte erlassen, um

a)  die Methoden fiir die Uberwachung der in Anhang IV aufgefiihrten Indikatoren fiir

landwirtschaftliche Okosysteme festzulegen;

b)  die Methoden fiir die Uberwachung der in Anhang VI aufgefiihrten Indikatoren fiir

Waldokosysteme festzulegen;

c) einen Orientierungsrahmen fiir die Festlegung der in Artikel 10 Abséitze 2 und 2a

genannten zufriedenstellenden Werte einzurichten.

(9a) Bis 2028 erliisst die Kommission Durchfiihrungsrechtsakte, um einen

Orientierungsrahmen fiir die Festsetzung der zufriedenstellenden Werte geméf}

Artikel 6 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 2

einzurichten.

(9b) [...] Durchfiihrungsrechtsakte gemafl den Absétzen 9 und 9a werden gemif3 dem in

Artikel 21 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.
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Artikel 18

Berichterstattung

(1) Die Mitgliedstaaten melden der Kommission mindestens alle drei Jahre elektronisch das

Gebiet, das Wiederherstellungsmafinahmen geméall den Artikeln 4 bis 10 unterliegt, und die in

Artikel 7 genannten Hindernisse, die beseitigt wurden._Der erste Bericht wird im Juni 2028

vorgelegt. [...]

(2) Die Mitgliedstaaten libermitteln der Kommission mit Unterstiitzung der EUA mindestens alle

sechs Jahre elektronisch folgende Daten und Informationen:

a)

b)

d)

die Fortschritte bei der Umsetzung des nationalen Wiederherstellungsplans, bei der
Durchfiihrung der WiederherstellungsmaBBnahmen und bei der Erreichung der Ziele und

Verpflichtungen gemif3 den Artikeln 4 bis 10;

die Ergebnisse der gemiB Artikel 17 durchgefiihrten Uberwachung. Die
Berichterstattung tiber die Ergebnisse der gemif3 Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben g und
h durchgefiihrten Uberwachung erfolgt und enthiilt georeferenzierte Karten [...];

Lage und Umfang der Gebiete, die Wiederherstellungsmafinahmen gemiB Artikel 4,
Artikel 5 und Artikel 9 Absatz 4 unterliegen, einschlie8lich einer georeferenzierten

Karte dieser Gebiete;
das aktualisierte Verzeichnis der Hindernisse gemal3 Artikel 7 Absatz 1;

Informationen iiber die Fortschritte bei der Deckung des Finanzierungsbedarfs gemaf
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe 1, einschlieBlich einer Uberpriifung der tatséichlichen

Investitionen gegeniiber den urspriinglichen Investitionsannahmen.

Die ersten Berichte, die den Zeitraum bis 2030 abdecken, werden im Juni 2031 vorgelegt.
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(3) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte, um das Format, die Struktur und die
Modalitéten fiir die Vorlage der in den Absétzen 1 und 2 genannten Informationen
festzulegen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemall dem in Artikel 21 Absatz 2
genannten Priifverfahren erlassen. Die Kommission wird bei der Ausarbeitung des Formats,
der Struktur und der Modalitéten der elektronischen Berichterstattung durch die EUA

unterstitzt.

(4) Die EUA legt der Kommission alle drei Jahre auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten

gemal Absatz 1 dieses Artikels und Artikel 17 Absatz 7 bereitgestellten Daten einen |...]
technischen Uberblick iiber die Fortschritte bei der Einhaltung der in dieser Verordnung

festgelegten Ziele und Verpflichtungen vor.

(5) Die EUA legt der Kommission auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemaf3
Absatz 1, 2 und 3 dieses Artikels bereitgestellten Daten einen unionsweiten technischen
Bericht iiber die Fortschritte bei der Erreichung der in dieser Verordnung festgelegten Ziele
und Verpflichtungen vor. Sie kann auch Informationen verwenden, die gemal3 Artikel 17 der
Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 15 der Richtlinie 2000/60/EG, Artikel 12 der
Richtlinie 2009/147/EG und Artikel 17 der Richtlinie 2008/56/EG iibermittelt werden. Der

Bericht ist bis Juni 2032 und anschlieBend alle sechs Jahre vorzulegen.

(6) Die Kommission erstattet dem Europdischen Parlament und dem Rat ab [vier Jahre nach

dem Inkrafttreten dieser Verordnung] alle sechs Jahre Bericht tiber die Durchfiihrung

dieser Verordnung.

9924/23 hs/jb/ AM/K AR/ 95
ANLAGE TREE.1.A LIMITE DE



(6a) Bis 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung legt die Kommission dem

Europiischen Parlament und dem Rat in Absprache mit den Mitgliedstaaten einen

Bericht vor, der Folgendes enthalt:

a) einen Uberblick iiber die auf EU-Ebene fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung

zur Verfiigung stehenden Finanzmittel:

b) eine Bewertung des Finanzierungsbedarfs fiir die Umsetzung der Artikel 4 bis 10

und zur Verwirklichung des Ziels gemif} Artikel 1 Absatz 2:

¢) eine Analyse, um etwaige Finanzierungsliicken bei der Umsetzung der in der

Verordnung festgelegten Verpflichtungen festzustellen:

d) gegebenenfalls, ohne dem mehrjihrigen Finanzrahmen fiir die Zeit nach 2027

vorzugreifen, Vorschlige fiir angemessene Mafinahmen, einschlieBlich finanzieller

MafBinahmen zur Deckung des ermittelten Bedarfs.

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in den Absétzen 1 und 2 genannten Informationen
angemessen und aktuell sind und der Offentlichkeit gemiB den Richtlinien 2003/4/EG,
2007/2/EG und (EU) 2019/1024 des Europdischen Parlaments und des Rates zugénglich sind.
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KAPITEL V

UBERTRAGENE BEFUGNISSE UND AUSSCHUSSVERFAHREN

(1)

)

3)

4

Artikel 19

Anderung von Anhéingen

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal3 Artikel 20 delegierte Rechtsakte zur

Anderung des Anhangs I zu erlassen, um anzupassen, wie die [...] Lebensraumtypen gemif

dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt sruppiert werden, und die bei der

Anwendung dieser Verordnung sewonnenen Erfahrungen zu beriicksichtigen.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal Artikel 20 delegierte Rechtsakte zur

Anderung des Anhangs II zu erlassen, um

a) die Liste der Lebensraumtypen anzupassen, um Ubereinstimmung mit den

Aktualisierungen der Klassifizierung von Lebensriumen geméifl dem

Européischen Naturinformationssystem (EUNIS) sicherzustellen;

b) anzupassen, wie die Lebensraumtypen gemifl dem technischen und

wissenschaftlichen Fortschritt sruppiert werden, und die bei der Anwendung

dieser Verordnung sewonnenen Erfahrungen zu beriicksichtigen.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal3 Artikel 20 delegierte Rechtsakte zur
Anderung des Anhangs I1I zu erlassen, um die Liste der Meeresarten gemif Artikel 5 an den

technischen und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal3 Artikel 20 delegierte Rechtsakte zur
Anderung des Anhangs IV zu erlassen, um die Beschreibung, Einheit und Methodik der

Indikatoren fiir landwirtschaftliche Okosysteme an den technischen und wissenschaftlichen

Fortschritt anzupassen.
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(5) Der Kommission wird die Befugnis tlibertragen, gemif3 Artikel 20 delegierte Rechtsakte zur
Anderung des Anhangs V zu erlassen, um die fiir den Index hiufiger Feldvogelarten in den

Mitgliedstaaten verwendete Liste von Arten an den technischen und wissenschaftlichen

Fortschritt anzupassen.

(6) Der Kommission wird die Befugnis tlibertragen, gemif3 Artikel 20 delegierte Rechtsakte zur
Anderung des Anhangs VI zu erlassen, um die Beschreibung, Einheit und Methodik der

Indikatoren fiir Waldokosysteme an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt

anzupassen.

(7) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemif Artikel 20 delegierte Rechtsakte zur
Anderung des Anhangs VII zu erlassen, um die Liste von Beispielen fiir

Wiederherstellungsmafinahmen an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt

anzupassen und die bei der Anwendung dieser Verordnung gewonnenen Erfahrungen zu

beriicksichtigen.

Artikel 20
Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte geméf Artikel 19 wird der Kommission fiir
einen Zeitraum von fiinf Jahren ab [Amt fiir Veroffentlichung: bitte Datum des Inkrafitretens
dieser Verordnung einfiigen] tibertragen. Die Kommission erstellt spitestens neun Monate vor
Ablauf des Fiinfjahreszeitraums einen Bericht {iber die Ausiibung der Befugnisiibertragung.
Die Befugnistibertragung verlédngert sich stillschweigend um Zeitrdume gleicher Lénge, es sei
denn, das Européische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlangerung

spétestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.
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(3) Die Befugnisiibertragung gemaf Artikel 19 kann vom Européischen Parlament oder vom Rat
jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der
in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veroffentlichung im
Amtsblatt der Europédischen Union oder zu einem im Beschluss iiber den Widerruf
angegebenen spéteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die

bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht berthrt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstdndigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung’*

enthaltenen Grundsitzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, tibermittelt sie ithn gleichzeitig

dem Europiischen Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemal3 Artikel 19 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder
das Européische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach
Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europdische Parlament und den Rat Einwiinde erhoben
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Européische Parlament und der Rat beide der
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwénde erheben werden. Auf Initiative des

Européischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlidngert.

74 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europdischen Parlament, dem Rat der
Europédischen Union und der Européischen Kommission iiber bessere Rechtsetzung (ABI.
L 123 vom 12.5.2016, S. 1).
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Artikel 21

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss

im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

KAPITEL VI
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 21a
Anderung der Verordnung (EU) 2022/869

Artikel 7 Absatz 8 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) 2022/869 erhilt folgende Fassung:

- Hinsichtlich der in Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG, in Artikel 4 Absatz 7 der
Richtlinie 2000/60/EG sowie in Artikel 4 Absitze 8 und 8a und Artikel 5 Absiitze 8 und 8a der

[Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates iiber die

Wiederherstellung der Natur] angesprochenen Umweltauswirkungen gelten, sofern alle in

diesen Richtlinien vorgesehenen Voraussetzungen erfiillt sind, Vorhaben auf der Unionsliste

als Vorhaben, die in energiepolitischer Hinsicht von 6ffentlichem Interesse sind, und konnen

als Vorhaben von iiberwiegendem offentlichen Interesse betrachtet werden.
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Artikel 22
Uberpriifung

(1) Die Kommission bewertet die Anwendung dieser Verordnung bis zum 31. Dezember 2035.

(2) Die Kommission iibermittelt dem Europdischen Parlament, dem Rat, dem Europaischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen einen Bericht iiber die
wichtigsten Ergebnisse der Bewertung. Sofern die Kommission dies fiir angemessen hélt,
wird dem Bericht ein Legislativvorschlag zur Anderung der einschligigen Bestimmungen
dieser Verordnung beigefiigt, wobei der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, auf der
Grundlage gemeinsamer Methoden zur Bewertung des Zustands von Okosystemen, die nicht
unter die Artikel 4 und 5 fallen, und der jlingsten wissenschaftlichen Erkenntnisse

zusitzliche Wiederherstellungsziele festzulegen.
Artikel 23
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der

Européischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prdsident /// Die Prdsidentin Der Prdsident /// Die Prdsidentin
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Anhang der ANLAGE

ANHANG I

LAND-, KUSTEN- UND SUBWASSEROKOSYSTEME — LEBENSRAUMTYPEN UND
GRUPPEN VON LEBENSRAUMTYPEN GEMAB ARTIKEL 4 ABSATZE 1 UND 2

Die nachstehende Liste enthélt alle in Artikel 4 Absétze 1 und 2 genannten Land-, Kiisten- und
StiBwasserlebensraumtypen gemill Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG sowie sechs Gruppen
dieser Lebensraumtypen, nimlich 1) Feuchtgebiete (Kiiste und Binnenland), 2) Griinland und
sonstige Weidelebensrdume, 3) Fliisse, Seen, Auen- und Uferlebensrdume, 4) Wilder, 5) Steppen,

Heiden und Buschflichen und 6) felsige Lebensrdume und Diinen.

1. GRUPPE 1: Feuchtgebiete (Kiiste und Binnenland)

Code des
Lebensraumtyps
gemill Anhang I | Bezeichnung des Lebensraumtyps gemifl Anhang I der Richtlinie
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates

92/43/EWG des
Rates

Lebensriaume in Kiistenbereichen und halophytische Vegetation

1130 Astuarien
114 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt
1150 Lagunen des Kiistenraums (Strandseen)

Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjéhrigen Arten auf

1310 Schlamm und Sand (Quellerwatt)

1320 Schlickgrasbestinde (Spartinion maritimae)

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 Salzwiesen im Binnenland

1410 Mediterrane Salzwiesen (Juncetalia maritimi)

1420 Quellerwatten des Mittelmeer- und geméBigten atlantischen Raums
(Sarcocornetea fruticosae)
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1530

Pannonische Salzsteppen und Salzwiesen

1650

Kleine, enge Buchten des borealen Baltikums

Feuchte Heiden und Moorwiesen

4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix

4020 Feuchte Heiden des gemaBigt atlantischen Raumes mit Erica ciliaris und
Erica tetralix

6460 Moorwiesen des Troodos-Gebirges

Hoch- und Niedermoore

7110 Lebende Hochmoore

7120 Noch renaturierungsfahige degradierte Hochmoore

7130 Flachenmoore

7140 Ubergangs- und Schwingrasenmoore

7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7160 Mineralreiche Quellen und Niedermoorquellen Fennoskandiens

7710 Kalkreiche Niedermoore mit Cladium mariscus und Arten von Caricion
davallianae

7220 Kalktuftquellen (Cratoneurion)

7230 Kalkreiche Niedermoore

7240 Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae

7310 Aapa-More

7320 Palsa-Moore
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Feuchtwilder

9080 Laubholz-Bruchwilder Fennoskandiens

91D0 Moorwilder

2. GRUPPE 2: Griinland und sonstige Weidelebensraume
Code des

Lebensraum

typs gemif

Anhang I Bezeichnung des Lebensraumtyps gemill Anhang I der Richtlinie
der 92/43/EWG des Rates

Richtlinie

92/43/EWG

des Rates

Diinen an Meereskiisten und im Binnenland

1630 Kiistenwiesen des borealen Baltikums

21A0 Machair

Heiden und Buschflichen

4030 Trockene européische Heiden

4040 Trockene atlantische Heiden an der Kiiste mit Erica vagans

4090 Oromediterrane endemische Heidegebiete mit Stechginster

5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen

8240 Kalk-Felspflaster

Grasland

6110 Liickige basophile oder Kalk-Pionierrasen (4lysso-Sedion albi)

6120 Trockene, kalkreiche Sandrasen

6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)

6140 Silikat-Grasland in den Pyrenden mit Festuca eskia

6150 Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6160 Oro-Iberisches Grasland auf Silikatboden mit Festuca indigesta

6170 Alpine und subalpine Kalkrasen

6180 Mesophiles makaronesisches Grasland
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6190 Liickiges pannonisches Grasland (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-
Brometalia)

6220 Mediterrane Trockenrasen der Thero-Brachypodietea

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europdischen
Festland) auf Silikatboden

6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen

6250 Pannonische Steppen-Trockenrasen auf Loss

6260 Pannonische Steppen auf Sandboden

6270 Artenreiche, mesophile, trockene Rasen der niederen Lagen
Fennoskandiens

6280 Nordische Alvar-Trockenrasen und flache prackambrische Kalkfelsen

62A0 Ostliche sub-mediterrane Trockenrasen (Scorzoneratalia villosae)

62B0 Serpentin-Grasland auf Zypern

62C0 Pontisch-sarmatische Steppen

62D0 Oro-moesisches bodensaures Grasland

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen
Bdoden (Molinion caeruleae)

6420 Mediterranes Feuchtgriinland mit Hochstauden des Molinio-Holoschoenion

6510 Magere Flachland-Méhwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

6520 Berg-Méhwiesen
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Dehesas und Wiesen mit Geholzen

6310

Dehesas mit immergriinen Eichenarten

6530

Wiesen mit Geholzen in Fennoskandien

9070

Waldweiden Fennoskandiens

3. GRUPPE 3: Fliisse, Seen, Auen- und Uferlebensriume

Code des
Lebensraumtyps
gemifl Anhang I
der Richtlinie
92/43/EWG des
Rates

Bezeichnung des Lebensraumtyps gemifl Anhang I der Richtlinie
92/43/EWG des Rates

Fliisse und Seen

Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewisser der Sandebenen

3110 (Littorelletalia uniflorae)
3120 Oligotrophe, sehr schwach mineralische Gewisser, meist auf sandigen
Boden des westlichen Mittelmeerraumes mit Isoétes spp.
Oligo- bis mesotrophe stehende Gewdsser mit Vegetation der Litforelletea
3130 . , .
uniflorae und/oder der Isoéto-Nanojuncetea
3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewisser mit benthischer Vegetation
aus Armleuchteralgen
Natiirliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder
3150 H o
'vdrocharitions
3160 Dystrophe Seen und Teiche
3170 Temporare mediterrane Flachgewésser
3180 Turloughs
3190 Gipskarstseen auf gipshaltigem Untergrund
31A0 Transsilvanische heifle Quellen mit Tigerlotus-Formationen (Nymphaea
lotus)
3210 Natiirliche Fliisse Fennoskandiens
3220 Alpine Fliisse mit krautiger Ufervegetation
3230 Alpine Fliisse mit Ufergehdlzen von Myricaria germanica
3240 Alpine Fliisse mit Ufergehdlzen von Salix elaeagnos
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3250 Permanente mediterrane Fliisse mit Glaucium flavum
3260 Fliisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion
fluitantis und des Callitricho-Batrachion
3270 Fliisse mit Schlammbénken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und
des Bidention p.p.
Permanente mediterrane Fliisse: Paspalo-Agrostidion und Galeriewdlder
3280 .
aus Salix und Populus alba
3290 Temporire mediterrane Fliisse mit Paspalo-Agrostidion-Vegetation
32A0 Kalktuff-Kaskaden von Karstfliissen im Dinarischen Gebirge
Auenwiesen
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)
6450 Nordboreale Auenwiesen
6540 Submediterranes Griinland des Molinio-Hordeion secalini

Auen- und Galeriewialder

Subatlantischer oder mitteleuropéischer Stieleichenwald oder Eichen-

9160 Hainbuchenwald (Carpinion betuli)
Auen-Wilder mit A/nus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
91E0 . ..
Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Hartholzauewalder mit Quercus robur, Ulmus laevis und Ulmus minor,
Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
92A0 Galeriewald mit Salix alba und Populus alba
Galeriewald an temporiren mediterranen Fliissen mit Rhododendron
92B0 . . . :
ponticum, Salix und sonstiger Vegetation
92C0 Wilder mit Platanus orientalis und Liquidambar orientalis (Platanion
orientalis)
92D0 Mediterrane Galeriewilder und flussbegleitende Gebiische (Nerio-
Tamaricetea und Securinegion tinctoriae)
9370 Palmhaine von Phonix
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4. GRUPPE 4: Wiilder

Code des

Lebensraum

typs gemaf}

Anhang I Bezeichnung des Lebensraumtyps gemill Anhang I der Richtlinie

der 92/43/EWG des Rates

Richtlinie

92/43/EWG

des Rates

Boreale Wiilder

9010 Westliche Taiga

9020 Epiphytenreiche, alte, natiirliche, hemiboreale Laubwélder (Quercus, Tilia,
Acer, Fraxinus oder Ulmus)

9030 Natiirliche Waldpriméarsukzession der Landhebungsgebiete im
Kiistenbereich

9040 Subalpine/subarktische nordische Wilder von Betula pubescens ssp.
czerepanovii

9050 Krautreiche Fichtenwilder Fennoskandiens

9060 Nadelwilder auf oder in Verbindung mit fluvio-glazialen Esker-Morinen

Wilder des gemifligten Europas

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und
gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder llici-Fagenion)

9130 Waldmeister-Buchenwald (4Asperulo-Fagetum)

9140 Mitteleuropéischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9150 Mitteleuropéischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum

9180 Schlucht- und Hangmischwiélder Tilio-Acerion

9190 Alte bodensaure Eichenwélder auf Sandebenen mit Quercus robur

91A0 Eichenwilder auf den Britischen Inseln mit /lex und Blechnum

91B0 Thermophile Eschenwélder mit Fraxinus angustifolia

91G0 Pannonische Wilder mit Quercus petraea und Carpinus betulus

91HO Pannonische Flaumeichen-Wélder
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9110 Euro-Sibirische Eichen-Steppenwilder

91J0 Eibenwilder der britischen Inseln

91KO0 Ilyrische Rotbuchenwilder (Aremonio-Fagion)

91L0 Illyrische Eichen-Hainbuchenwélder (Erythronio-Carpinion)

91MO Pannonisch-balkanische Zerreichen- und Traubeneichenwélder

91P0 Tannenwald des Heilig-Kreuz-Gebirges (4bietetum polonicum)

91Q0 Pinus-sylvestris-Wilder der Westkarpaten auf Kalk

91RO Waldkiefernwélder der dinarischen Dolomiten (Genisto januensis-Pinetum)
91S0 West-pontische Buchenwilder

91TO Mitteleuropéische Flechten-Kiefernwilder

91U0 Kiefernwilder der sarmatischen Steppe

91V0 Dakische Buchenwilder (Symphyto-Fagion)

91WO0 Moesische Buchenwilder

91X0 Buchenwilder der Dobrudscha

91Y0 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum

9170 Moesische Silberlindenwalder

91AA Ostliche Flaumeichenwilder

91BA Moesische Tannenwélder

91CA Waldkiefernwélder der Rhodopen und des Balkan-Gebirges

9924/23 hs/jb/ AM/KAR/ff 109

ANLAGE TREE.1.A LIMITE DE



Mediterrane und makaronesische Wilder

9210 Buchenwald der Apenninen mit 7axus und Ilex

9220 Buchenwald der Apenninen mit Abies alba und Buchenwald mit Abies
nebrodensis

9230 Galiziss:h-portugiesische Eichenwilder mit Quercus robur und Quercus
pyrenaica

9240 Iberische Eichenwilder mit Quercus faginea und Quercus canariensis

9250 Eichenwilder mit Quercus trojana

9260 Eichenwilder mit Castanea sativa

9270 Griechische Buchenwailder mit Abies borisii regis

9280 Wilder mit Quercus frainetto

9290 Zypressenwilder (Acero-Cupression)

9310 Agiische Wilder mit Quercus brachyphylla

9320 Wailder mit Olea und Ceratonia

9330 Walder mit Quercus suber

9340 Wilder mit Quercus ilex und Quercus rotundifolia

9350 Wilder mit Quercus macrolepis

9360 Makaronesische Lorbeerwélder (Laurus, Ocotea)

9380 Wailder aus Ilex aquifolium

9390 Busch- und niedrige Waldvegetation mit Quercus alnifolia

93A0 Wiilder mit Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

Berg- und Nadelwilder

9410 Montane bis alpine bodensaure Fichtenwilder (Vaccinio-Piceetea)

9420 Alpiner Larchen- und/oder Arvenwald

9430 Montaner und subalpiner Pinus-uncinata-Wald

9510 Wald des Siid-Apennins mit Abies alba

9520 Wilder mit Abies pinsapo
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9530 (Sub-)mediterrane Kiefernwélder mit endemischen Schwarzkiefern
9540 Mediterrane Pinienwélder mit endemischen Kiefern
9550 Kanarischer endemischer Kiefernwald

9560 Endemische Wailder mit Juniperus spp.

9570 Wilder mit Tetraclinis articulata

9580 Mediterrane Wéalder mit Taxus baccata

9590 Cedrus-brevifolia-Wailder (Cedrosetum brevifoliae)
95A0 Oro-mediterrane Kiefernwélder der Hochlagen

S. GRUPPE 5: Steppen, Heiden und Buschfliachen

Code des

Lebensraum

typs gemif

Anhang I Bezeichnung des Lebensraumtyps gemall Anhang I der Richtlinie
der 92/43/EWG des Rates

Richtlinie

92/43/EWG

des Rates

Halophile und gypsophile Steppen

1430 Halo-nitrophile Gestriippe (Pegano-Salsoletea)
1510 Mediterrane Salzwiesen (Limonietalia)

1520 Iberische Gipssteppen (Gypsophiletalia)

Gemifligte Heide- und Buschvegetation

4050 Endemische makaronesische Heiden

4060 Alpine und boreale Heiden

4070 Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti)

4080 Subarktisches Weidengebiisch

40A0 Subkontinentale peripannonische Gebiische

40B0 Potentilla-fruticosa-Gebiische der Rhodopen

40C0 Pontisch-sarmatische sommergriine Gebiische
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Hartlaubgebiische (Matorrals)

5110 Stabile xerothermophile Formationen von Buxus sempervirens an
Felsabhingen (Berberidion p.p.)

5120 Formationen von Cytisus purgans in Berggebieten

5140 Formationen von Cistus palhinhae auf maritimen Heiden

210 Baumformige Matorrals mit Juniperus spp.

5220 Baumformige Matorrals mit Zyziphus spp.

5230 Baumformige Matorrals mit Laurus nobilis

5310 Lorbeer-Gebiische

5320 Euphorbia-Formationen an Steilkiisten

5330 Thermo-mediterrane Gebiischformationen und Vorwiisten (sonstige
Gesellschaften)

5410 Westmediterrane Phrygane (Astragalo-Plantaginetum subulatae) auf
Felsenkiisten

5420 Sarcopoterium-spinosum-Phrygane

5430 Endemische Phrygane des Euphorbio-Verbascion

6. GRUPPE 6: Felsige Lebensridume und Diinen

Code des

Lebensraumtyps

gemifl Anhang I | Bezeichnung des Lebensraumtyps gemal Anhang I der Richtlinie

der Richtlinie 92/43/EWG des Rates

92/43/EWG des

Rates

Felsenkiisten, Strande und kleine Inseln

1210 Einjdhrige Spiilsdume

1220 Mehrjihrige Vegetation der Kiesstrinde

1230 Atlantik-Felskiisten und Ostsee-Fels- und Steilkiisten mit Vegetation
Mittelmeer-Felskiisten mit Vegetation mit endemischen Limonium-

1240
Arten

1250 Makaronesische Felskiisten mit endemischen Pflanzenarten
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1610 Es‘ker-(Moréinen-)'Inseln des Bgltikums mit Sapd-, Fels- oder
Kiesstrandvegetation und sublitoraler Vegetation

1620 Kleine und Kleinstinseln des borealen Baltikums

1640 Sandige Strande mit ausdauernder Vegetation des borealen Baltikums

Diinen an Kiisten und im Binnenland

2110 Primérdiinen

2120 Weildiinen mit Strandhafer Ammophila arenaria

2130 Festliegende Kiistendiinen mit krautiger Vegetation (,,Graudiinen*)

2140 Entkalkte Diinen mit Empetrum nigrum

2150 Festliegende entkalkte Diinen der atlantischen Zone (Calluno-Ulicetea)

2160 Diinen mit Hippophaé rhamnoides

2170 Diinen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Bewaldete Diinen der atlantischen, kontinentalen und borealen Region

2190 Feuchte Diinentiler

2210 Festliegende Diinen im Kiistenbereich mit Crucianellion maritimae

2220 Diinen mit Euphorbia terracina

2230 Diinenvegetation der Malcolimietalia

2240 Diinenrasen der Brachypodietalia mit Annuellen

2250 Mediterrane Kiistendiinen mit Wacholder Juniperus spp.

2260 Diinen mit Hartlaubvegetation der Cisto-Lavenduletalia

2270 Diinenwilder mit Pinus pinea und/oder Pinus pinaster

2310 Trockene Sandheiden mit Cal/luna und Genista

2320 Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum

2330 Diinen mit offenen Grasflichen mit Corynephorus und Agrostis

2340 Pannonische Binnendiinen

91NO Pannonisches Binnensanddiinen-Gebiisch (Junipero-Populetum albae)
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Felsige Lebensriume

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (4Androsacetalia

8110 alpinae und Galeopsietalia ladani)
2120 Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe
(Thlaspietea rotundifolii)
8130 Thermophile Schutthalden im westlichen Mittelmeerraum
8140 Schutthalden im 6stlichen Mittelmeerraum
8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe
8160 :
Mitteleuropas
8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
2230 Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des
Sedo albi-Veronicion dillenii
8310 Nicht touristisch erschlossene Hohlen
8320 Lavafelder und Aushéhlungen
8340 Permanente Gletscher
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ANHANG II

MEERESOKOSYSTEME — LEBENSRAUMTYPEN UND GRUPPEN VON

LEBENSRAUMTYPEN GEMAB ARTIKEL 5 ABSATZE 1 UND 2

Die nachstehende Liste enthilt alle in Artikel 5 Absétze 1 und 2 genannten Meereslebensraumtypen

sowie sieben Gruppen dieser Lebensraumtypen, ndmlich 1) Seegraswiesen, 2) Makroalgenwailder,

3) Muschelbinke, 4) Kalkalgenbénke, 5) Schwamm-, Korallenriffe und korallogene Lebensrdume,

6) Hydrothermalquellen und kalte Quellen und 7) weiche Sedimente (oberhalb von 1000 Meter

Tiefe). Die jeweilige Entsprechung mit den in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrten

Lebensraumtypen ist ebenfalls angegeben.

Die Klassifizierung der Meereslebensraume, bei der nach biogeografischen Regionen unterschieden

wird, beruht auf dem Europédischen Naturinformationssystems (EUNIS), dessen Typologie der

Meereslebensrdume 2022 von der Europédischen Umweltagentur (EUA) iiberarbeitet wurde. Die

Informationen zu den entsprechenden Lebensrdumen in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des

Rates beruhen auf der von der EUA im Jahr 2021 verdffentlichten Zuordnung!.

1. Gruppe 1: Seegraswiesen

EUNIS- | EUNIS-Bezeichnung des Lebensraumtyps Code des

Code entsprechenden
Lebensraumtyps
in Anhang I der
Richtlinie
92/43/EWG des
Rates

Atlantik

MAS22 | Seegraswiesen auf Sandboden des atlantischen Litorals 1140; 1160

MAG623 | Seegraswiesen auf Schlammboden des atlantischen Litorals 1140; 1160

MB522 | Seegraswiesen auf Sandboden des atlantischen Infralitorals 1110; 1150; 1160

1 EUNIS marine habitat classification 2022. Europdische Umweltagentur.
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification-1

Ostsee

MA332 | Durch Unterwasservegetation gekennzeichnetes 1130; 1160; 1610;
Grobsediment des Ostsee-Hydrolitorals 1620

MAA432 | Durch Unterwasservegetation gekennzeichnetes 1130; 1140; 1160;
Mischsediment des Ostsee-Hydrolitorals 1610

MAS532 | Durch bewurzelte Unterwasserpflanzen gekennzeichneter 1130; 1140; 1160;
Sandboden des Ostsee-Hydrolitorals 1610

MAG632 | Von bewurzelten Unterwasserpflanzen dominierter 1130; 1140; 1160;
Schlickboden des Ostsee-Hydrolitorals 1650

MB332 | Durch bewurzelte Unterwasserpflanzen gekennzeichnetes 1110; 1160
Grobsediment des Ostsee-Infralitorals

MB432 | Durch bewurzelte Unterwasserpflanzen gekennzeichnetes 1110; 1160; 1650
Mischsediment des Ostsee-Infralitorals

MB532 | Durch bewurzelte Unterwasserpflanzen gekennzeichneter 1110; 1130; 1150;
Sandboden des Ostsee-Infralitorals 1160

MB632 | Durch bewurzelte Unterwasserpflanzen gekennzeichnetes 1130; 1150; 1160;
Schlicksediment des Ostsee-Infralitorals 1650

Schwarzes Meer

MB546 | Wiesen von Seegras oder Rhizome bildenden Algen auf 1110; 1130; 1160
Schlicksandboden des durch Siuflwasserzufluss beeinflussten
Schwarzmeer-Infralitorals

MB547 | Seegraswiesen auf méBig exponiertem sauberem Sandboden | 1110; 1160
des oberen Schwarzmeer-Infralitorals

MB548 | Seegraswiesen auf Sandboden des unteren Schwarzmeer- 1110; 1160
Infralitorals

Mittelmeer

MB252 | Biozénosen mit Posidonia oceanica 1120

MB2521 | Okomorphosen streifenférmiger Posidonia-oceanica-Wiesen | 1120; 1130; 1160

MB2522 | Okomorphosen von Posidonia-oceanica-Wiesen in Form 1120; 1130; 1160
von Barriereriffen

MB2523 | Fazies toter ,,Matten* von Posidonia oceanica ohne viel 1120; 1130; 1160
Epiflora

MB2524 | Assoziation mit Caulerpa prolifera auf Posidonia-Wiesen 1120; 1130; 1160
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MB5521 | Assoziation mit Cymodocea nodosa auf gut sortiertem 1110; 1130; 1160
feinem Sandboden
MB5534 | Assoziation mit Cymodocea nodosa auf 1110; 1130; 1160
Oberfldchenschlicksandboden in geschiitzten Gewéssern
MB5535 | Assoziation mit Zostera noltei auf 1110; 1130; 1160
Oberflachenschlicksandboden in geschiitzten Gewéssern
MB5541 | Assoziation mit Ruppia cirrhosa und/oder Ruppia maritima | 1110; 1130; 1160
auf Sandboden
MB5544 | Assoziation mit Zostera noltei in euryhaliner und 1110; 1130; 1160
eurythermaler Umgebung auf Sandboden
MB5545 | Assoziation mit Zostera marina in euryhaliner und 1110; 1130; 1160
eurythermaler Umgebung
2. Gruppe 2: Makroalgenwilder
EUNIS- | EUNIS-Bezeichnung des Lebensraumtyps Entsprechende
Code Codes in
Anhang I
(Habitat-
Richtlinie)
Atlantik
MA123 | Seegrasgemeinschaften auf Felsen des atlantischen Litorals 1160; 1170; 1130
mit voller Salinitat
MA125 | Braunalgen auf Felsen des atlantischen Litorals mit variabler | 1170; 1130
Salinitat
MBI121 Tang- und Seegrasgemeinschaften auf Felsen des 1170; 1160
atlantischen Infralitorals
MB123 | Tang- und Seegrasgemeinschaften auf Sedimenten oder 1170; 1160
anderen Stérungen ausgesetzten Felsen des atlantischen
Infralitorals
MB124 | Tanggemeinschaften auf Felsen des atlantischen Infralitorals | 1170; 1130; 1160
mit variabler Salinitit
MB321 | Tang- und Seegrasgemeinschaften auf Grobsediment des 1160
atlantischen Infralitorals
MB521 | Tang- und Seegrasgemeinschaften auf Sandboden des 1160
atlantischen Infralitorals
MB621 | Vegetationsgemeinschaften auf Schlickboden des 1160
atlantischen Infralitorals
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Ostsee
MA131 | Durch mehrjéhrige Algen gekennzeichnete Felsen und 1160; 1170; 1130;
Gero6ll des Ostsee-Hydrolitorals 1610; 1620
MB131 | Mehrjdhrige Algen auf Felsen und Ger6ll des Ostsee- 1170; 1160
Infralitorals
MB232 | Von Muschelkies gekennzeichneter Grund des Ostsee- 1160; 1110
Infralitorals
MB333 | Von mehrjahrigen Algen gekennzeichnetes Grobsediment 1110; 1160
des Ostsee-Infralitorals
MB433 | Von mehrjihrigen Algen gekennzeichnetes Mischsediment 1110; 1130; 1160;
des Ostsee-Infralitorals 1170
Schwarzes Meer
MB144 Von Miesmuscheln dominierte exponierte Felsen des 1170; 1160
oberen Schwarzmeer-Infralitorals mit Fucales
MB149 Von Miesmuscheln dominierte méBig exponierte Felsen des | 1170; 1160
oberen Schwarzmeer-Infralitorals mit Fucales
MBI14A | Fucales und andere Algen auf Felsen des geschiitzten 1170; 1160
oberen Schwarzmeer-Infralitorals mit guten
Lichtverhaltnissen
Mittelmeer
MA1548 | Assoziation mit Fucus virsoides 1160; 1170
MB1512 | Assoziation mit Cystoseira tamariscifolia und Saccorhiza 1170; 1160
polyschides
MBI1513 | Assoziation mit Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. | 1170; 1160
Stricta, var. spicata)
MBI151F | Assoziation mit Cystoseira brachycarpa 1170; 1160
MBI151G | Assoziation mit Cystoseira crinita 1170; 1160
MBI151H | Assoziation mit Cystoseira crinitophylla 1170; 1160
MBI151J | Assoziation mit Cystoseira sauvageauana 1170; 1160
MBI151K | Assoziation mit Cystoseira spinosa 1170; 1160
MBI151L | Assoziation mit Sargassum vulgare 1170; 1160
MBI151M | Assoziation mit Dictyopteris polypodioides 1170; 1160
MBI151W | Assoziation mit Cystoseira compressa 1170; 1160
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MB1524 | Assoziation mit Cystoseira barbata 1170; 1160

MCI1511 | Assoziation mit Cystoseira zosteroides 1170; 1160

MC1512 | Assoziation mit Cystoseira usneoides 1170; 1160

MCI1513 | Assoziation mit Cystoseira dubia 1170; 1160

MCI1514 | Assoziation mit Cystoseira corniculata 1170; 1160

MCI1515 | Assoziation mit Sargassum spp. 1170; 1160

MC1518 | Assoziation mit Laminaria ochroleuca 1170; 1160

MC3517 | Assoziation mit Laminaria rodriguezii auf detritischen 1160

Bénken

3. Gruppe 3: Muschelbinke

EUNIS- | EUNIS-Bezeichnung des Lebensraumtyps Entsprechende Codes

Code in Anhang I (Habitat-
Richtlinie)

Atlantik

MA122 | Mytilus-edulis- und/oder Seepockengemeinschaften auf 1160; 1170

wellenexponierten Felsen des atlantischen Litorals
MA124 | Miesmuschel- und/oder Seepockengemeinschaften mit 1160; 1170
Seegras auf Felsen des atlantischen Litorals

MA227 | Muschelriffe in der atlantischen Litoralzone 1170; 1140

MB222 | Muschelriffe in der atlantischen Infralitoralzone 1170; 1130; 1160

MC223 | Muschelriffe in der atlantischen Circalitoralzone 1170

Ostsee

MB231 | Von epibenthischen Muscheln dominierter Grund des 1170; 1160

Ostsee-Infralitorals

MC231 | Von epibenthischen Muscheln dominierter Grund des 1170; 1160; 1110
Ostsee-Circalitorals

MD231 | Durch epibenthische Muscheln gekennzeichneter biogener 1170
Boden des kiistenfernen Ostsee-Circalitorals

MD232 | Durch Muscheln gekennzeichneter Kiesboden des 1170
kiistenfernen Ostsee-Circalitorals

MD431 | Durch makroskopische epibenthische biotische Strukturen
gekennzeichneter Mischboden des kiistenfernen Ostsee-
Circalitorals
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MD531 | Durch makroskopische epibenthische biotische Strukturen
gekennzeichneter Sandboden des kiistenfernen Ostsee-
Circalitorals
MD631 | Durch epibenthische Muscheln gekennzeichneter
Schlickboden des kiistenfernen Ostsee-Circalitorals
Schwarzes Meer
MB141 Von Wirbellosen dominierte Felsen des unteren 1170
Schwarzmeer-Infralitorals
MB143 Von Miesmuscheln dominierte exponierte Felsen des 1170; 1160
oberen Schwarzmeer-Infralitorals mit foliosen Algen (ohne
Fucales)
MB148 Von Miesmuscheln dominierte mafig exponierte Felsen des | 1170; 1160
oberen Schwarzmeer-Infralitorals mit foliosen Algen
(andere als Fucales)
MB242 Miesmuschelbinke in der Schwarzmeer-Infralitoralzone 1170; 1130; 1160
MB243 Austernbanke auf Felsen des unteren Schwarzmeer- 1170
Infralitorals
MB642 Terrigene Schlickbdoden des Schwarzmeer-Infralitorals 1160
MC141 Von Wirbellosen dominierte Felsen des Schwarzmeer- 1170
Circalitorals
MC241 Miesmuschelbédnke auf terrigenen Schlickbdden des 1170
Schwarzmeer-Circalitorals
MC645 Schlickboden des unteren Schwarzmeer-Circalitorals
Mittelmeer
MA1544 | Fazies mit Mytilus galloprovincialis in mit organischen 1160; 1170
Stoffen angereicherten Gewissern
MBI1514 | Fazies mit Mytilus galloprovincialis 1170; 1160
Austernbiinke des Mittelmeer-Infralitorals
Austernbiinke des Mittelmeer-Circalitorals
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4.  Gruppe 4: Kalkalgenbéinke

EUNIS- | EUNIS-Bezeichnung des Lebensraumtyps Entsprechende
Code Codes in
Anhang I
(Habitat-
Richtlinie)
Atlantik
MB322 | Kalkalgenbidnke auf Grobsediment des atlantischen 1110; 1160
Infralitorals
MB421 | Kalkalgenbédnke auf Mischsediment des atlantischen 1110; 1160
Infralitorals
MB622 | Kalkalgenbinke auf Schlicksediment des atlantischen 1110; 1160
Infralitorals
Mittelmeer
MB3511 | Assoziation mit Rodolith in von Wellen vermischtem 1110; 1160
grobem Sand und feinem Kies
MB3521 | Assoziation mit Rodolith in grobem Sand und feinem Kies 1110; 1160
unter dem Einfluss von Stromungen am Meeresgrund
MB3522 | Assoziation mit Kalkalgen (= Assoziation mit 1110; 1160
Lithothamnion corallioides und Phymatolithon calcareum)
auf grobem Sand- und Kiesboden des Mittelmeers
MC3521 | Assoziation mit Rodolith auf detritischem Kiistengrund 1110
MC3523 | Assoziation mit Kalkalgen (Lithothamnion corallioides und | 1110
Phymatolithon calcareum) auf detritischem Kiistengrund

5.  Gruppe 5: Schwammriffe, Korallenriffe und korallogene Lebensriume

EUNIS- | EUNIS-Bezeichnung des Lebensraumtyps Entsprechende
Code Codes in
Anhang I
(Habitat-
Richtlinie)
Atlantik
MCI21 | Von Faunagemeinschaften bedeckte Felsen des atlantischen | 1170
Circalitorals
MC124 | Von Faunagemeinschaften bedeckte Felsen des atlantischen | 1170; 1130
Circalitorals mit variabler Salinitét
MC126 | Gemeinschaften in Hohlen und Uberhingen des atlantischen | 8330; 1170
Circalitorals
MC222 | Kaltwasserkorallenriffe in der atlantischen Circalitoralzone 1170
MD121 | Schwammgemeinschaften auf Felsen des kiistenfernen 1170
atlantischen Circalitorals
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MD221 | Kaltwasserkorallenriffe in der kiistenfernen atlantischen 1170
Circalitoralzone

ME122 | Schwammgemeinschaften auf Felsen des oberen atlantischen | 1170
Bathyals

ME123 | Gemischte Kaltwasserkorallengemeinschaften auf Felsen des | 1170
oberen atlantischen Bathyals

ME221 | Kaltwasserkorallenriffe des oberen atlantischen Bathyals 1170

ME322 | Gemischte Kaltwasserkorallengemeinschaften auf
Grobsediment des oberen atlantischen Bathyals

ME324 | Ansammlungen von Schwammen auf Grobsediment des
oberen atlantischen Bathyals

ME422 | Ansammlungen von Schwammen auf Mischsediment des
oberen atlantischen Bathyals

ME623 | Ansammlungen von Schwammen auf Schlickboden des
oberen atlantischen Bathyals

MEG624 | Aufrechte Korallenfelder auf Schlickboden des oberen
atlantischen Bathyals

MF121 Gemischte Kaltwasserkorallengemeinschaften auf Felsen des | 1170
unteren atlantischen Bathyals

MF221 | Kaltwasserkorallenriffe des unteren atlantischen Bathyals 1170

MF321 Gemischte Kaltwasserkorallengemeinschaften auf
Grobsediment des unteren atlantischen Bathyals

MF622 | Ansammlungen von Schwidmmen auf Schlickboden des
unteren atlantischen Bathyals

MF623 | Aufrechte Korallenfelder auf Schlickboden des unteren

atlantischen Bathyals
Ostsee
MB138 | Durch epibenthische Schwiamme gekennzeichnete Felsen 1170: 1160
und Geréll des Ostsee-Infralitorals ’
MB43A | Durch epibenthische Schwamme (Porifera) 1160; 1170

gekennzeichnetes Mischsediment des Ostsee-Infralitorals

MC133 | Durch epibenthische Cnidaria gekennzeichnete Felsen und 1170; 1160
Geroll des Ostsee-Circalitorals

MC136 | Durch epibenthische Schwdamme gekennzeichnete Felsen 1170; 1160
und Gerdll des Ostsee-Circalitorals

MC433 | Durch epibenthische Cnidaria gekennzeichnetes 1160; 1170
Mischsediment des Ostsee-Circalitorals
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MCA36 | Bl ehscdiment des Ostsee.Circaltorats o 1160
Schwarzes Meer
MD?24 Biogene Lebensrdume des kiistenfernen Schwarzmeer- 1170
Circalitorals
ME14 Felsen des oberen Schwarzmeer-Bathyals 1170
ME24 Biogene Lebensrdume des oberen Schwarzmeer-Bathyals 1170
MF14 Felsen des unteren Schwarzmeer-Bathyals 1170
Mittelmeer
MBI151E | Fazies mit Cladocora caespitosa 1170; 1160
MB151Q | Fazies mit Astroides calycularis 1170; 1160
MBI151a Flfjlﬁigg lﬁggs?)SSOZiatiOH korallogener Biozonosen 1170; 1160
MC1519 | Fazies mit Eunicella cavolini 1170; 1160
MC151A | Fazies mit Eunicella singularis 1170; 1160
MC151B | Fazies mit Paramuricea clavata 1170; 1160
MCI151E | Fazies mit Leptogorgia sarmentosa 1170; 1160
MCI151F E%%[;el; enrilit Anthipatella subpinnata und vereinzelten 1170; 1160
MC151G E%%[;el; enrilit massiven Schwidmmen und vereinzelten 1170; 1160
MC1522 | Fazies mit Corallium rubrum 8330; 1170
MC1523 | Fazies mit Leptopsammia pruvoti 8330; 1170
MC251 Korallogene Plattformen 1170
oS 14 | eviehopus vegalss ot Selickboden dcs Circatorals | 1160
MDI151 Biozonose auf Felsen der Mittelmeer-Schelfkante 1170
MD25 Biogene Lebensrdume des kiistenfernen Mittelmeer- 1170
Circalitorals
M0 2 asichopus regalis sut Sehliekboden des unieren
Circalitorals
MEI1511 | Lophelia-pertusa-Riffe des oberen Mittelmeer-Bathyals 1170
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MEI1512 | Madrepora-oculata-Riffe des oberen Mittelmeer-Bathyals 1170
MEI1513 | Madrepora-oculata- und Lophelia-pertusa-Riffe des oberen | 1170
Mittelmeer-Bathyals
MEG6514 | Fazies mit Pheronema carpenteri des oberen Mittelmeer-
Bathyals
MF1511 | Lophelia-pertusa-Riffe des unteren Mittelmeer-Bathyals 1170
MF1512 | Madrepora-oculata-Riffe des unteren Mittelmeer-Bathyals | 1170
MF1513 | Madrepora-oculata- und Lophelia-pertusa-Riffe des 1170
unteren Mittelmeer-Bathyals
MF6511 | Fazies sandiger Schlickbdden mit Thenea muricata des
unteren Mittelmeer-Bathyals
MF6513 | Fazies kompakter Schlickboden mit Isidella elongata des
unteren Mittelmeer-Bathyals
6.  Gruppe 6: Hydrothermalquellen und kalte Quellen
EUNIS- | EUNIS-Bezeichnung des Lebensraumtyps Entsprechende
Code Codes in
Anhang I
Habitat-
ichtlinie)
Atlantik
MBI128 | Hydrothermalquellen und kalte Quellen in Felsen des 1170; 1160; 1180
atlantischen Infralitorals
MB627 | Hydrothermalquellen und kalte Quellen in Schlickbéden des | 1130; 1160
atlantischen Infralitorals
MC127 Hf/drothermalquellen und kalte Quellen in Felsen des 1170; 1180
atlantischen Circalitorals
MC622 H?Idrothermalquellen und kalte Quellen in Schlickbdden des | 1160
atlantischen Circalitorals
MD122 | Hydrothermalquellen und kalte Quellen in Felsen des 1170
kiistenfernen atlantischen Circalitorals
MD622 | Hydrothermalquellen und kalte Quellen in Schlickbdden des
kiistenfernen atlantischen Circalitorals
7.  Gruppe 7: Weiche Sedimente (oberhalb von 1000 Meter Tiefe)
EUNIS- | EUNIS-Bezeichnung des Lebensraumtyps Entsprechende
Code Codes in
Anhang I
Habitat-
ichtlinie)
Atlantik
MA32 Grobsediment des atlantischen Litorals 1130; 1160
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MA42 Mischsediment des atlantischen Litorals

1130; 1140; 1160

MAS52 Sandboden des atlantischen Litorals

1130; 1140; 1160

MAG62 Schlickboden des atlantischen Litorals

1130; 1140; 1160

MB32 Grobsediment des atlantischen Infralitorals

1110; 1130; 1160

MB42 Mischsediment des atlantischen Infralitorals

1110; 1130; 1150;
1160

MB52 Sandboden des atlantischen Infralitorals

1110; 1130; 1150;
1160

MB62 Schlickboden des atlantischen Infralitorals

1110; 1130; 1160

MC32 Grobsediment des atlantischen Circalitorals 1110; 1160
MC42 Mischsediment des atlantischen Circalitorals 1110; 1160
MC52 Sandboden des atlantischen Circalitorals 1110; 1160
MC62 Schlickboden des atlantischen Circalitorals 1160
MD32 Grobsediment des kiistenfernen atlantischen Circalitorals

MD42 Mischsediment des kiistenfernen atlantischen Circalitorals

MD52 Sandboden des kiistenfernen atlantischen Circalitorals

MD62 Schlickboden des kiistenfernen atlantischen Circalitorals

ME32 Grobsediment des oberen atlantischen Bathyals

ME42 Mischsediment des oberen atlantischen Bathyals

MES52 Sandboden des oberen atlantischen Bathyals

ME62 Schlickboden des oberen atlantischen Bathyals

MF32 Grobsediment des unteren atlantischen Bathyals

MF42 Mischsediment des unteren atlantischen Bathyals

MF52 Sandboden des unteren atlantischen Bathyals

MF62 Schlickboden des unteren atlantischen Bathyals

Ostsee

MA33 Grobsediment des Ostsee-Hydrolitorals

1130; 1160; 1610;

1620
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MAA43 Mischsediment des Ostsee-Hydrolitorals 1130; 1140; 1160;
1610

MAS53 Sandboden des Ostsee-Hydrolitorals 1130; 1140; 1160;
1610

MAG63 Schlickboden des Ostsee-Hydrolitorals 1130; 1140; 1160;
1650

MB33 Grobsediment des Ostsee-Infralitorals 1110; 1150; 1160

MB43 Mischsediment des Ostsee-Infralitorals 1110; 1130; 1150;
1160; 1170; 1650

MB53 Sandboden des Ostsee-Infralitorals 1110; 1130; 1150;
1160

MB63 Schlickboden des Ostsee-Infralitorals 1130; 1150; 1160;
1650

MC33 Grobsediment des Ostsee-Circalitorals 1110; 1160

MC(C43 Mischsediment des Ostsee-Circalitorals 1160; 1170

MCS53 Sandboden des Ostsee-Circalitorals 1110; 1160

MC63 Schlickboden des Ostsee-Circalitorals 1160; 1650

MD33 Grobsediment des kiistenfernen Ostsee-Circalitorals

MD43 Mischsediment des kiistenfernen Ostsee-Circalitorals

MDS53 Sandboden des kiistenfernen Ostsee-Circalitorals

MD63 Schlickboden des kiistenfernen Ostsee-Circalitorals

Schwarzes Meer

MA34 Grobsediment des Schwarzmeer-Litorals 1160

MA44 Mischsediment des Schwarzmeer-Litorals 1130; 1140; 1160

MAS54 Sandboden des Schwarzmeer-Litorals 1130; 1140; 1160

MAG64 Schlickboden des Schwarzmeer-Litorals 1130; 1140; 1160

MB34 Grobsediment des Schwarzmeer-Infralitorals 1110; 1160

MB44 Mischsediment des Schwarzmeer-Infralitorals 1110; 1170

MB54 Sandboden des Schwarzmeer-Infralitorals 1110; 1130; 1160
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MB64 Schlickboden des Schwarzmeer-Infralitorals 1130; 1160

MC34 Grobsediment des Schwarzmeer-Circalitorals 1160

MC44 Mischsediment des Schwarzmeer-Circalitorals

MC54 Sandboden des Schwarzmeer-Circalitorals 1160

MC64 Schlickboden des Schwarzmeer-Circalitorals 1130; 1160

MD34 Grobsediment des kiistenfernen Schwarzmeer-Circalitorals

MD44 Mischsediment des kiistenfernen Schwarzmeer-Circalitorals

MD54 Sandboden des kiistenfernen Schwarzmeer-Circalitorals

MD64 Schlickboden des kiistenfernen Schwarzmeer-Circalitorals

Mittelmeer

MA35 Grobsediment des Mittelmeer-Litorals 1160; 1130

MAA45 Mischsediment des Mittelmeer-Litorals 1140; 1160

MAS5S5 Sandboden des Mittelmeer-Litorals 1130; 1140; 1160

MAG65 Schlickboden des Mittelmeer-Litorals 1130; 1140; 1150;
1160

MB35 Grobsediment des Mittelmeer-Infralitorals 1110; 1160

MB45 Mischsediment des Mittelmeer-Infralitorals

MBS55 Sandboden des Mittelmeer-Infralitorals 1110; 1130; 1150;
1160

MB65 Schlickboden des Mittelmeer-Infralitorals 1130; 1150

MC35 Grobsediment des Mittelmeer-Circalitorals 1110; 1160

MC45 Mischsediment des Mittelmeer-Circalitorals

MCS55 Sandboden des Mittelmeer-Circalitorals 1110; 1160

MC65 Schlickboden des Mittelmeer-Circalitorals 1130; 1160

MD35 Grobsediment des kiistenfernen Mittelmeer-Circalitorals

MD45 Mischsediment des kiistenfernen Mittelmeer-Circalitorals

MD55 Sandboden des kiistenfernen Mittelmeer-Circalitorals
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MD65 Schlickboden des kiistenfernen Mittelmeer-Circalitorals

ME35 Grobsediment des oberen Mittelmeer-Bathyals

ME45 Mischsediment des oberen Mittelmeer-Bathyals

MES55S Sandboden des oberen Mittelmeer-Bathyals

MEG65 Schlickboden des oberen Mittelmeer-Bathyals

MEF35 Grobsediment des unteren Mittelmeer-Bathyals

MF45 Mischsediment des unteren Mittelmeer-Bathyals

MF55 Sandboden des unteren Mittelmeer-Bathyals

MF65 Schlickboden des unteren Mittelmeer-Bathyals
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ANHANG I1I

IN ARTIKEL 5 ABSATZ 3 GENANNTE IM MEER LEBENDE ARTEN

[.]

Zwergsagerochen (Pristis clavata);

Westlicher Ségefisch (Pristis pectinata);

Gewohnlicher Sagefisch (Pristis pristis);,

[...]

Riesenhai (Cetorhinus maximus) und Weier Hai (Carcharodon carcharias);,
Glatter Schwarzer Dornhai (Etmopterus pusillus);
Riffmanta (Manta alfredi);

GroBer Teufelsrochen (Mobula birostris);

Teufelsrochen (Mobula mobular),

Kleiner guineischer Teufelsrochen (Mobula rochebrunei);
Japanischer Teufelsrochen (Mobula japanica);

Glatter Teufelsrochen (Mobula thurstoni);
Zwerg-Teufelsrochen (Mobula eregoodootenkee);

[...]

Sichelflossen-Teufelsrochen (Mobula tarapacana);

Kuhls Teufelsrochen (Mobula kuhlii);

Kleiner Teufelsrochen (Mobula hypostoma);
Schwarzbéuchiger Glattrochen (Raja (Dipturus) nidarosiensis);
Bandrochen (Raja alba);

Geigenrochen (Rhinobatidae);

Engelhai (Squatina squatina);

Lachs (Salmo salar);

Meerforelle (Salmo trutta);

(25) Schnépel (Coregonus oxyrhynchus).
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ANHANG IV

LISTE DER BIODIVERSITATSINDIKATOREN FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE OKOSYSTEME GEMA B ARTIKEL 9 ABSATZ 2

Indikator Beschreibung, Einheit und Methodik fiir die Festlecung und Uberwachung des Indikators
Index der Beschreibung: Dieser Indikator setzt sich aus Arten zusammen, die als charakteristisch fiir européisches
Wiesenschmetterlinge Grasland gelten, in weiten Teilen Europas verbreitet sind und unter die Mehrzahl der Beobachtungsprogramme

fiir Schmetterlinge fallen. Er beruht auf dem geometrischen Mittel der Entwicklungen von Arten.
Einheit: Index.

Methodik: wie von Butterfly Conservation Europe entwickelt und angewandt (Van Swaay, C.A.M, Assessing
Butterflies in Europe — Butterfly Indicators 1990-2018, Technical report, Butterfly Conservation Europe, 2020).

Bestand an organischem
Kohlenstoff in mineralischen
Ackerboden

Beschreibung: Dieser Indikator beschreibt den Bestand an organischem Kohlenstoff in mineralischen
Ackerbdden in einer Tiefe von 0 bis 30 cm.

Einheit: Tonnen organischer Kohlenstoff/ha

Methodik: wie in Anhang V der Verordnung 2018/1999 im Einklang mit den IPCC-Leitlinien fiir nationale
Treibhausgasinventare von 2006 beschrieben und durch die Flachenstichprobenerhebung {iber die
Bodennutzung/-bedeckung (LUCAS) gestiitzt (Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, Technischer Bericht der JRC,
Amt fiir Veroffentlichungen der Europdischen Union, 2021).

Anteil der landwirtschaftlichen
Flachen mit
Landschaftselementen mit

Beschreibung: Landschaftselemente mit grofler Vielfalt, wie etwa Pufferstreifen, Hecken, Einzelbiume oder
Baumgruppen, Baumreihen, Feldraine, Kleinfléiichen, Griben, Wasserléiufe, kleine Feuchtgebiete,
Terrassen, Steinhaufen, Steinmauern, kleine Teiche und Kulturobjekte, sind Elemente einer dauerhaften
natlirlichen oder naturnahen Vegetation in einem landwirtschaftlichen Kontext, die Okosystemdienstleistungen

groer Vielfalt erbringen und die biologische Vielfalt unterstiitzen.
Dazu miissen die Landschaftselemente moglichst wenig nachteiligen dueren Stérungen ausgesetzt sein, um
sichere Lebensrdume fiir verschiedene Taxa zu schaffen und somit folgende Bedingungen zu erfiillen:
a) Sie dirfen nicht produktiv landwirtschaftlich genutzt werden (einschlieBlich Beweidung und
Futtererzeugung), es sei_denn, eine solche Nutzung ist fiir die Erhaltung der biologischen Vielfalt
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notig, und

b) sie sollten nicht mit Diingemitteln oder Pestiziden behandelt werden, mit Ausnahme einer Behandlung
mit Festmist in geringem Umfang.

Brachliegende Flachen, einschlieBlich voriibergehend brachliegender Flichen, konnen als
Landschaftselemente mit grofer Vielfalt angesehen werden, wenn sie die oben genannten Kriterien a und b
erfiillen. Produktive Bdume, die Teil nachhaltiger Agroforstsysteme sind, oder Biume in ausgedehnten alten
Obstgirten auf Griinland und produktive Elemente in [...] Hecken kénnen ebenfalls als Landschaftselemente
mit groBBer Vielfalt angesehen werden, wenn sie das Kriterium b erflillen und wenn die Ernte nur zu Zeiten
erfolgt, in denen die groB3e biologische Vielfalt nicht gefédhrdet wird.

Einheit: Prozent (Anteil der landwirtschaftlich genutzten Flachen)

Methodik: wie im Rahmen von Indikator 1.21 gemél Anhang I der Verordnung (EU) 2021/2115 entwickelt und
aufbauend auf der jiingsten aktualisierten Fassung der LUCAS-Erhebung fiir Landschaftselemente (Ballin M.
et al., Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS), Eurostat 2018) und fiir brachliegende
Flachen (Farm Structure, Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure, Online-Verdffentlichung,
Eurostat) und gegebenenfalls fiir Landschaftselemente mit grofier Vielfalt, die nicht von der oben
genannten Methodik erfasst werden, wie sie von den Mitgliedstaaten gemif} Artikel 11 Absatz 4a
entwickelt wurde.

Die LUCAS-Methodik wird regelméiflig aktualisiert, um die Zuverlissigkeit der Daten zu erhohen, die in
der Europiischen Union und auf nationaler Ebene von den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ihrer
nationalen Pline zur Wiederherstellung der Natur verwendet werden.
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ANHANG V

INDEX HAUFIGER FELDVOGELARTEN AUF NATIONALER EBENE

Beschreibung

Der Feldvogelindex gibt Auskunft iiber die Entwicklung des Vogelbestands haufiger und verbreiteter
Vogelarten auf landwirtschaftlich genutzten Flachen und soll als Naherungswert fiir die Bewertung des
Zustands der biologischen Vielfalt landwirtschaftlicher Okosysteme in Europa dienen. Der nationale
Feldvogelindex ist ein zusammengesetzter, arteniibergreifender Index, mit dem die Entwicklungsrate
der relativen Haufigkeit von Feldvogelarten an ausgewahlten Erhebungsorten auf nationaler Ebene
gemessen wird. Der Index beruht auf gezielt ausgewihlten Arten, die fiir die Futterautnahme und Brut
Lebensrdume auf landwirtschaftlichen Fldachen benétigen. Die nationalen Indizes hiufiger
Feldvogelarten beruhen auf Gruppen von Arten, die im jeweiligen Mitgliedstaat relevant sind. Der
Index wird in Bezug auf ein Referenzjahr berechnet, fiir das der Indexwert iiblicherweise auf 100
festgelegt wird. Die Entwicklungstendenzen stehen fiir die allgemeine Verdnderung der

Populationsentwicklung der einzelnen Feldvdgel iiber einen Zeitraum von Jahren.

Methodik: Brlik et al. (2021): Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population
changes of common European breeding birds. Sci Data 8, 21. https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2

,Mitgliedstaaten mit historisch stirker dezimierten Feldvogelpopulationen* bezeichnet
Mitgliedstaaten, in denen mindestens die Hélfte der Arten des nationalen Index héufiger
Feldvogelarten einen negativen langfristigen Populationstrend aufweist. In Mitgliedstaaten, in
denen fiir einige Arten keine Daten zu langfristigen Populationstrends verfiigbar sind, werden die
Daten des europdischen Erhaltungszustands der Arten verwendet.

Zu diesen Mitgliedstaaten zdhlen:

Tschechien

Dénemark

Estland

Finnland

Frankreich

Deutschland

Ungarn

Italien
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Luxemburg

Niederlande

Spanien

,Mitgliedstaaten mit historisch weniger dezimierten Feldvogelpopulationen® bezeichnet

Mitgliedstaaten, in denen weniger als die Hélfte der Arten des nationalen Index hdufiger

Feldvogelarten einen negativen langfristigen Populationstrend aufweisen. In Mitgliedstaaten, in

denen fiir einige Arten keine Daten zu langfristigen Populationstrends verfiigbar sind, werden die

Daten des europdischen Erhaltungszustands der Arten verwendet.

Zu diesen Mitgliedstaaten zéhlen:

Osterreich
Belgien
Bulgarien
Kroatien

Zypern

Griechenland

Irland
Lettland
Litauen
Malta
Polen
Portugal
Ruménien
Slowakei
Slowenien

Schweden
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Liste der Arten des Index hiufiger Feldvogelarten in den jeweiligen Mitgliedstaaten

Osterreich

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus spinoletta

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lullula arborea

Miliaria calandra

Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus citrinella

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus
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Belgien — Flandern

Belgien — Wallonien

Alauda arvensis

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Anthus pratensis

Emberiza citrinella

Carduelis cannabina

Falco tinnunculus

Corvus frugilegus

Haematopus ostralegus

Emberiza citrinella

Hippolais icterina

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Hirundo rustica

Limosa limosa

Lanius collurio

Linaria cannabina

Miliaria calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Motacilla flava

Passer montanus

Numenius arquata

Perdix perdix

Passer montanus

Saxicola torquatus

Perdix perdix

Streptopelia turtur

Phoenicurus ochruros

Sturnus vulgaris

Saxicola torquatus

Sylvia communis

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Vanellus vanellus

Bulgarien

Alauda arvensis

Carduelis carduelis

Carduelis cannabina

Coturnix coturnix

Corvus frugilegus

Emberiza hortulana
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Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla flava

Perdix perdix

Passer montanus

Sylvia communis

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Upupa epops

Kroatien

Alauda arvensis

Anthus campestris

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Jynx torquilla
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Lanius collurio

Lanius senator

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oriolus oriolus

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Zypern

Alectoris chukar

Athene noctua

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Clamator glandarius

Columba palumbus

Coracias garrulus

Corvus corone cornix

Coturnix coturnix
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Emberiza calandra

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Francolinus francolinus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Chloris chloris

Iduna pallida

Linaria cannabina

Oenanthe cypriaca

Parus major

Passer hispaniolensis

Pica pica

Streptopelia turtur

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

Tschechien

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio
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Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Dinemark

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Corvus corone

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla alba
Motacilla flava
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Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Sylvia communis

Sylvia curruca

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

9924/23 hs/jb/AM/K AR/ff 140
ANLAGE TREE.1.A LIMITE DE



Estland

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Linaria cannabina

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

[.]

[.]

[]

[]

[.]

[.]

[..]

[..]

[..]

[-]

[-]
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[]

[]

[]

[]

[-]

[]

[]

[]

[]

[-]

[-]

[.]

[.]

[]

Finnland

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus monedula

Crex crex

Delichon urbica

Emberiza hortulana

Hirundo rustica

Numenius arquata

Passer montanus

Saxicola rubertra

Sturnus vulgaris
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Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Frankreich

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Anthus campestris

Anthus pratensis

Buteo buteo

Carduelis cannabina

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Lullula arborea

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Oenanthe oenanthe

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Sylvia communis
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Upupa epops

Vanellus vanellus

Deutschland

Alauda arvensis

Athene noctua

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Limosa limosa

Lullula arborea

Miliaria calandra

Milvus milvus

Saxicola rubetra

Vanellus vanellus

Griechenland

Alauda arvensis

Apus apus

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Ciconia ciconia

Corvus corone

Corvus monedula

Delichon urbicum
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Emberiza cirlus

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo daurica

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius senator

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oenanthe oenanthe

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris
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Sylvia melanocephala

Upupa epops

Ungarn

Alauda arvensis

Anthus campestris

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Lanius minor

Locustella naevia

Merops apiaster

Motacilla flava

Perdix perdix

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

Irland

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Corvus cornix
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Corvus frugilegus

Corvus monedula

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Hirundo rustica

Chloris chloris

Motacilla alba

Passer domesticus

Phasianus colchicus

Pica pica

Saxicola torquatus

Sturnus vulgaris

Italien

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Corvus cornix

Emberiza calandra

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio
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Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Oriolus oriolus

Passer domesticus italiae

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris

Upupa epops

Lettland

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Carpodacus erythrinus

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Locustella naevia
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Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus
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Litauen

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Luxemburg

Alauda arvensis

Carduelis cannabina

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Passer montanus

Saxicola torquatus

Sylvia communis

Malta

Calandrella brachydactyla
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Linaria cannabina

Cettia cetti

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Lanius senator

Monticola solitarius

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

Niederlande

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Athene noctua

Calidris pugnax

Carduelis carduelis

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago
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Haematopus ostralegus

Hippolais icterina

Hirundo rustica

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla fl ava

Numenius arquata

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Spatula clypeata

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Tringa totanus

Turdus viscivorus

Vanellus vanellus

Polen

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata
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Hirundo rustica

Lanius collurio

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Portugal

Athene noctua

Bubulcus ibis

Carduelis carduelis

Chloris chloris

Ciconia ciconia

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Falco tinnunculus

Galerida cristata
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Hirundo rustica

Lanius meridionalis

Linaria cannabina

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Passer domesticus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Sturnus unicolor

Upupa epops

Ruménien

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio
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Lanius minor

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus
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Slowakei

Alauda arvensis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Chloris chloris

Lanius collurio

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

9924/23 hs/jb/ AM/K AR/ 156
ANLAGE TREE.1.A LIMITE DE



Slowenien

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Emberiza calandra

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Motacilla flava

Passer montanus

Phoenicurus phoenicurus

Picus viridis

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur
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Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Spanien

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Corvus monedula

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Merops apiaster

Oenanthe hispanica

Passer domesticus

Passer montanus

Pica pica

Pterocles orientalis

Streptopelia turtur
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Sturnus unicolor

Tetrax tetrax

Upupa epops

Schweden

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla fl ava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus
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ANHANG VI

LISTE DER BIODIVERSITATSINDIKATOREN FUR WALDOKOSYSTEME GEMA B ARTIKEL 10 ABSATZE 2 UND 2a

Indikator

Beschreibung, Einheit und Methodik fiir die Festiegung und Uberwachung des Indikators

Stehendes Totholz

Beschreibung: Dieser Indikator gibt die Menge an stehender Totholzbiomasse in Wildern und anderen bewaldeten
Flachen an.

Einheit: m*/ha.

Methodik: wie von FOREST EUROPE (State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020) und in der
Beschreibung der nationalen Waldinventare in Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common
Reporting, Springer, 2010, entwickelt und verwendet, und unter Beriicksichtigung der Methodik gemi3 Anhang V der
Verordnung (EU) 2018/1999 im Einklang mit den IPCC-Leitlinien fiir nationale Treibhausgasinventare von 2006.

Liegendes Totholz

Beschreibung: Dieser Indikator gibt die Menge an liegender Totholzbiomasse in Wéldern und anderen bewaldeten
Flachen an.

Einheit: m>/ha.

Methodik: wie von FOREST EUROPE (State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020) und in der
Beschreibung der nationalen Waldinventare in Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common
Reporting, Springer, 2010, entwickelt und verwendet, und unter Beriicksichtigung der Methodik geméf Anhang V der
Verordnung (EG) Nr. 2018/1999 im Einklang mit den [PCC-Leitlinien fiir nationale Treibhausgasinventare von 2006.
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Anteil der Wilder mit
ungleicher Altersstruktur

Beschreibung: Dieser Indikator bezieht sich auf den Anteil von Wirtschaftswildern mit einer ungleichen
Altersstruktur an der Gesamtzahl von Wéldern mit einer ungleichen Altersstruktur.

Einheit: Prozentualer Anteil der Wirtschaftswilder mit ungleicher Altersstruktur

Methodik: wie von FOREST EUROPE (State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020) und in der
Beschreibung der nationalen Waldinventare in Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for Common
Reporting, Springer, 2010, entwickelt und verwendet.

Waldvernetzung

Beschreibung: Waldvernetzung bezeichnet die Dichte bewaldeter Gebiete. Sie wird mit einem Wert von 0 bis 100
angegeben.

Einheit: Index

Methodik: wie von der FAO entwickelt (Vogt P. et al., FAO — State of the World’s Forests: Forest Fragmentation,
Technischer Bericht der JRC, Amt fiir Veroffentlichungen der Europdischen Union, Luxemburg, 2019).

Index weitverbreiteter

Beschreibung: Der Waldvogelindikator beschreibt Entwicklungen im Laufe der Zeit bei der Abundanz

Waldvogelarten weitverbreiteter Waldvogelarten in den jeweiligen europédischen Verbreitungsgebieten. Es handelt sich um einen
zusammengesetzten Index, der auf Beobachtungsdaten zu Vogelarten beruht, die fiir Waldlebensrdume in Europa
charakteristisch sind. Der Index basiert auf spezifischen Artenlisten fiir jeden Mitgliedstaat.

Einheit: Index

Methodik: Brlik et al. Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common

European breeding birds, Sci Data 8, 21. 2021.
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Bestand an organischem
Kohlenstoff

Beschreibung: Dieser Indikator beschreibt den Bestand an organischem Kohlenstoff in einer Tiefe von 0 bis 30 cm in
der Streuschicht und im Mineralboden von Walddkosystemen.

Einheit: Tonnen organischer Kohlenstoff/ha

Methodik: wie in Anhang V der Verordnung 2018/1999 im Einklang mit den IPCC-Leitlinien fiir nationale
Treibhausgasinventare von 2006 beschrieben und durch die Flachenstichprobenerhebung iiber die Bodennutzung/-
bedeckung (LUCANS) gestiitzt (Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, Technischer Bericht der JRC, Amt fiir
Veroffentlichungen der Européischen Union, 2021).

Anteil der Walder mit
iiberwiegend heimischen

Beschreibung: Anteil der Walder und anderen bewaldeten Flichen mit iiberwiegend (> 50 % Bedeckung)
heimischen Baumarten

Baumarten

Einheit: %

Methodik: wie von FOREST EUROPE (State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020) und in der
Beschreibung der nationalen Waldinventare in Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for
Common Reporting, Springer, 2010, entwickelt und verwendet.

Vielfalt der Baumarten

Beschreibung: Dieser Indikator beschreibt die durchschnittliche Anzahl an Baumarten, die in Waldgebieten

vorkommen.

Einheit: Index

Methodik: gestiitzt auf FOREST EUROPE (State of Europe’s Forests 2020, FOREST EUROPE 2020) und die
Beschreibung der nationalen Waldinventare in Tomppo E. et al., National Forest Inventories, Pathways for
Common Reporting, Springer, 2010.
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ANHANG VII

LISTE VON BEISPIELEN FUR WIEDERHERSTELLUNGSMA BNAHMEN GEMAB

ARTIKEL 11 ABSATZ 8

(1) Wiederherstellung von Feuchtgebieten durch Wiedervernissung entwisserter Torfmoore,
Entfernung von Entwisserungsstrukturen fiir Torfmoore oder Entdeichung und Aufgabe
des Torfabbaus

(2) Verbesserung der hydrologischen Bedingungen durch Steigerung der Quantitat, Qualitét
und Dynamik von Oberflachengewissern sowie der Grundwasserspiegel in natiirlichen und
naturnahen Okosystemen

3) Entfernung unerwiinschter Verbuschung oder nicht heimischer Pflanzen auf Grasland, in

Feuchtgebieten, in Wéldern und auf Flachen mit spérlicher Vegetation
(4) Anwendung von Paludikultur

(5) Wiederherstellung von Flussmiandern und Wiederanbindung von kiinstlich

abgeschnittenen Médandern oder Altwassern

(6) Entfernung longitudinaler und lateraler Hindernisse (wie Deiche und Ddmme), Férderung

der Flussdynamik und Wiederherstellung frei flieBender Flussabschnitte

(7) Renaturierung von Flussbetten, Seen und NiederungsflieBgewdssern, beispielsweise durch
Entfernung kiinstlicher Flussbettbefestigungen, Optimierung der

Substratzusammensetzung, Verbesserung oder Ausbau der Lebensraumfliche
(8) Wiederherstellung natiirlicher Sedimentierungsprozesse
) Schaffung von Uferzonen, z. B. Auwilder, Pufferstreifen, Wiesen oder Weiden

(10) Starkung 6kologischer Elemente in Wéldern, wie etwa grof3e, alte und sterbende Baume
(Habitatbdume), und Erhohung der Menge liegenden und stehenden Totholzes

(11) Hinarbeiten auf eine diversifizierte Waldstruktur in Bezug auf beispielsweise

Zusammensetzung und Alter der Arten, Ermdglichen einer natiirlichen Regenerierung

und Sukzession von Baumarten

(11a) Unterstiitzung der Migration von Herkunftsgebieten und Arten, wenn dies aufgrund

des Klimawandels erforderlich ist
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

21)

(22)

Starkung der Vielfalt der Walder durch die Wiederherstellung von Mosaiken anderer

Lebensrdume als Wildern, wie beispielsweise offener Grasland- oder Heideflachen, Teiche

oder Felsgebiete

Anwendung von ,,naturbasierten forstwirtschaftlichen oder ,,Dauerwald*-Ansétzen;

Einflihrung heimischer Baumarten

Forderung der Entstehung heimischer Altwélder und reifer Bestdnde (z. B. durch Aufgabe

der Holzernte oder durch aktive Bewirtschaftung mit Begiinsticung der Entwicklung

selbstregulierender Funktionen und geeigneter Widerstandsfihigkeit)

Einflihrung von Landschaftselementen mit groer Vielfalt auf Ackerflachen und intensiv
bewirtschaftetem Griinland, wie Pufferstreifen, Feldrander mit heimischen Blithpflanzen,
Hecken, Baume, kleine Wilder, Trockenmauern, Teiche, 6kologische Korridore,

,, L rittsteine’* usw.

Vergroferung der landwirtschaftlichen Flidche mit agrarokologischen
Bewirtschaftungsmethoden wie 6kologischer/biologischer Landwirtschaft oder
Agrarforstwirtschaft, Mischkulturen und Fruchtfolge, integriertem Pflanzenschutz und

integriertem Nahrstoffmanagement

Gegebenenfalls Verringerung der Weideintensitdt oder Mahd auf Griinland oder
Wiederherstellung der extensiven Beweidung mit Nutztieren sowie extensiver Mahd, wo

diese aufgegeben wurden

Aufgabe oder Verringerung des Einsatzes chemischer Pestizide sowie chemischer und

tierischer Diingemittel
Aufgabe des Pfliigens von Griinland und Einbringen von Samen ertragreicher Gréser

Entfernung von Bepflanzungen ehemals dynamischer Binnendiinensysteme zur

Wiederherstellung einer natiirlichen Winddynamik zugunsten offener Lebensraume

Verbesserung der Vernetzung zwischen Lebensrdumen zur Forderung der Entwicklung
von Artenpopulationen sowie zur Ermdglichung eines ausreichenden individuellen und
genetischen Austauschs sowie der Migration von Arten und ihrer Anpassung an den

Klimawandel

Férderung der Entwicklung einer eigenen natiirlichen Dynamik durch Okosysteme, zum
Beispiel durch die Aufgabe der Holzernte und die Starkung von Naturbeschaffenheit und
Wildnis
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(23)

(24)

(25)

(26)

27

(27a)

Entfernung und Bekdmpfung invasiver gebietsfremder Arten sowie Verhinderung oder

Minimierung der Einbringung neuer Arten

Minimierung der negativen Auswirkungen der Fischerei auf das Meeresokosystem,
beispielsweise durch die Verwendung von Fanggeréten mit geringeren Auswirkungen auf

den Meeresboden
Wiederherstellung wichtiger Laich- und Aufwuchsgebiete von Fischen

Bereitstellung von Strukturen oder Substraten zur Forderung der Wiederkehr von
Meereslebewesen, z. B. Korallen-, Austern- und Steinriffe

Wiederherstellung von Seegraswiesen und Tangwildern durch die aktive Stabilisierung
des Meeresgrunds sowie die Verringerung und, sofern moglich, Beseitigung von

Belastungen, oder durch eine aktive Vermehrung und Anpflanzung

Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands von Populationen

(28)

(29)

(30)

€2))

charakteristischer heimischer Arten, die von entscheidender Bedeutung fiir die

Okologie von Meereslebensriumen sind, durch passive oder aktive

Wiederherstellungsmafinahmen, z. B. Einfithrung von Jungtieren

Verminderung verschiedener Formen der Meeresverschmutzung wie Nahrstoffbelastung,

Larmbelastung und Kunststoffabfille

Vergroflerung von Griinflachen mit 6kologischen Elementen in stidtischen Gebieten wie
Parks, Bdume und Waldflichen [...], griine Dicher, Wildblumenwiesen, Gérten, Gartenbau
innerhalb der Stadtgrenzen, Alleen, stidtischen Wiesen und Hecken, Teichen und

Wasserldufen, unter Beriicksichtisung unter anderem der Vielfalt der Arten,

heimischer Arten, der ortlichen Gegebenheiten und der Resilienz gegeniiber dem

Klimawandel

Beendigung, Verminderung oder Sanierung von Umweltverschmutzungen durch
Arzneimittel, gefahrliche Chemikalien, stddtisches und industrielles Abwasser und andere
Abfille, einschlieflich Plastikmiill im Meer, sowie Lichtverschmutzung in simtlichen

Okosystemen

Umwandlung von Brachfldchen, ehemaligen Industriegebieten und Steinbriichen in

Naturlandschaften

9924/23

hs/jb/AM/KAR/ff 165

ANLAGE TREE.1.A LIMITE DE



	I. EINLEITUNG
	II. ARBEIT IM RAT
	III. WICHTIGSTE ELEMENTE DES KOMPROMISSTEXTES DES VORSITZES
	Wiederherstellung von Land-, Küsten-, Süßwasser- und Meeresökosystemen (Artikel 4 und 5)
	Allgemeine Verpflichtungen
	KAPITEL I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
	Artikel 1 Gegenstand
	Artikel 2 Geografischer Geltungsbereich
	Artikel 3 Begriffsbestimmungen

	KAPITEL II WIEDERHERSTELLUNGSZIELE UND -VERPFLICHTUNGEN
	Artikel 4 Wiederherstellung von Land-, Küsten- und Süßwasserökosystemen
	Artikel 5 Wiederherstellung von Meeresökosystemen
	Artikel 5a Energie aus erneuerbaren Quellen
	Artikel 5b Landesverteidigung
	Artikel 6 Wiederherstellung städtischer Ökosysteme
	Artikel 7 Wiederherstellung der natürlichen Vernetzung von Flüssen und der natürlichen Funktionen damit verbundener Überschwemmungsflächen
	Artikel 8 Wiederherstellung von Bestäuberpopulationen
	Artikel 9 Wiederherstellung landwirtschaftlicher Ökosysteme
	Artikel 10 Wiederherstellung von Waldökosystemen
	Artikel 11  Erstellung der nationalen Wiederherstellungspläne
	Artikel 12  Inhalt der nationalen Wiederherstellungspläne
	Artikel 13  Vorlage der Entwürfe der nationalen Wiederherstellungspläne
	Artikel 14  Bewertung der nationalen Wiederherstellungspläne
	Artikel 15  Überprüfung der nationalen Wiederherstellungspläne
	Artikel 16 […]

	KAPITEL IV ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTATTUNG
	Artikel 17 Überwachung
	Artikel 18 Berichterstattung

	KAPITEL V ÜBERTRAGENE BEFUGNISSE UND AUSSCHUSSVERFAHREN
	Artikel 19 Änderung von Anhängen
	Artikel 20 Ausübung der Befugnisübertragung
	Artikel 21 Ausschussverfahren

	KAPITEL VI SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	Artikel 21a Änderung der Verordnung (EU) 2022/869
	Artikel 22 Überprüfung
	Artikel 23 Inkrafttreten
	1. GRUPPE 1: Feuchtgebiete (Küste und Binnenland)
	2. GRUPPE 2: Grünland und sonstige Weidelebensräume
	3. GRUPPE 3: Flüsse, Seen, Auen- und Uferlebensräume
	4. GRUPPE 4: Wälder
	5. GRUPPE 5: Steppen, Heiden und Buschflächen
	6. GRUPPE 6: Felsige Lebensräume und Dünen
	1. Gruppe 1: Seegraswiesen
	2. Gruppe 2: Makroalgenwälder
	3. Gruppe 3: Muschelbänke
	4. Gruppe 4: Kalkalgenbänke
	5. Gruppe 5: Schwammriffe, Korallenriffe und korallogene Lebensräume
	6. Gruppe 6: Hydrothermalquellen und kalte Quellen
	7. Gruppe 7: Weiche Sedimente (oberhalb von 1000 Meter Tiefe)


